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. Beilage 2 z~ Einzelplan 15 
Geplante Leistungen aller R.essorts mit frauenpolitischem und queerpolitischem Bezug' 

Übersicht 
Ober die geplanten Leistungen· 
aller Ressorts mit frauenpolitischem 
und queerpolitischem Bezug 
für das Haushaltsjahr 2016 

Vorwort 

Aufgrund einer Anregung des Landtags wjrd der Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter - um eine Übersicht über die 
. geplanten frauenpolitischen Leistungen aller Ressorts ergänzt. Dabei werden ausschließlich diejenigen Leistungen dargestellt, die einen 'unmittelbaren 
frauenpolitischen Bezug aufweisen und konkret bezifferbar sind. 

Zusätzlich aufgenommen wurde eine Übersicht mit den queerpolitischen Bezügen aller Ressorts. 

I. Übersicht über die geplanten Leistunge.n aller Ressorts mit frauenpolitischem Bezug für das Haushaltsjahr 2016: 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die Frauen zumindest zum Teil zugute kommen, aUch wenn diese nicht ausdrücklich als Zielgruppe 
aufgeführt sind. In .der Regel ist die Höhe dieser Zuwendungen nicht klar bezifferbar. . . 
Ein methodischer Ansatz, sich den finanziellen Dimensionen solcher Maßnahmen' zu nähern, stellt das Instrument des Gender-Budgeting dar. Hierzu 
führt das Finanzministerium in Abstimmung mit allen anderen Ressorts im Rahmen der Implementierung des Gender Mainstreaming seit 2015 einen 
Modellversuch durch, in dessen Rahmen derzeit das Gender Budgeting insbesondere quf die Mittel für die Aus- (und Fo.rt)bildung der Bediensteten' 
in allen Einzelplänen (grÖßtenteils im Zentralkapitel, Titel 525 01) angewendet wird. Unabhängig hiervon sind die Landesministerien in Ansehung des 
Landesgleichstellungsgesetzes auch im Haushaltsverfahren gehalten, in ihrem jeweiligen Fachbereich die. Glejchstellung von Frauen und Märinern als 
durchgängiges Leitprinzip bei <:IIIen'Maßnahmen zu fördern. Soweit es sich dabei um Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen handelt, ist auch insoweit 
die geschlechterdifferenzie.rte Abschätzung der Wirkungen bereits jetzt Aufgabe der Facharbeit der Ressorts. Benannt werden sollen für die einzelnen 
Ressorts z!Jmindest beispielhaft wichtige Bereiche. mit einem solchen frquenpolitischen Bezug. 

Es handelt sich dabei insbesondere um Haushaltsmittel, bei denen die Haushaltsansätze keine bezifferbarenFestiegungen im Hinblick auf Frauenförde
rung enthalten, bei denen aber die Landesregierungen entwederdurch Programmgestaltung. oder .durch spezifische frauenfördernde Regelungen gleich-
stellungspolitische Ziele und eine an~emessene ~eteiligung von Frauen si'chert. . 

:So ist in den Programmen des Landes zur Umsetzung der EU-Strukturfonds EFRE und ESF auch in der Förderphase 2014 - 2020 Chancengleichheit als 
Querschnittsziel verankert und soll mit konkreten Maßnahmen belegt we~den. Es findet ein konsequentes Gender-Controlling statt, um eine angemessene 
Beteiligung von Frauen und Männern in allen Schwerpunkten der Programme sicherzustellen. 

Mit der im Koalitionsvertrag'2010 beschlossenen Landesiniiiative Frau und Wirtschaft soll das Erwerbspotenzial von Frauen besser erschlossen werden. 
Die Umsetzung dieser Landesinitiative erfolgt durch 16 regionale Kompetenzzentren Frau und Beruf, die aus EFRE-Mitteln kofinanziert werden. 

Darüber hinaus befinden sich an vielfältigen Stellen im H?ushalt des MAIS weitere Haushaltsmittel mit frauenpolitischem Bezug (z. B. frauensp'ezifische 
Fortbildung), die nicht explizit bezifferbar und auch nicht anteilig geschätzt werden können. Bei Maßnahmen des Ausbildungskonsenses, insbesondere 
des neuen Über.gangssystems Schule-Beruf NRW, wird Ch~ncengleichheit als durchgängiges Prinzip beachtet. . - . 

Für die Arbeit an den Schulen in Nördrhein-Westfalen ist die Beachtung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gleichberechtigung der Geschlech
ter und der Auftrag zur Beseitigung bestehender Nachteile ein ausdrücklich 'ausgewiesener Bestandteil des Bildungsauftrages gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 
SchulG: Grundsätzlich gilt, dass'viele Ressourcen "mittelbar" der Mädchen- und Frauenförderung zu Gute kommen. Dies zeigt sich beispielsweise in der 
Berücksichtigung von Genderaspekten in Kernlehrplänen u'nd Implementationsmaterialien, der Aufgabenentwicklüng und Auswertung von LeistungsVer
gleichsstudien und Vergleichsarbeiten. In den Blick zu nehmen sind darüber hinaus nicht bezifferbare Anteile von L~hrerstellen, die. gezielt Maßnahmen 
der Mädchenförderung dienen. Zu erwähnen sind außerdem Fortbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung von Frauen auf Führungsaufgaben in sogenann
ten Ori.entierungsseminaren mit Blick auf Schulleitungsfunktionen, zur Qualifizierung von Schulleitungsmitgliedern und Mitgliedern der Leitung derZentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung, zur Qualifizierung von Schulaufsichtsbeamtinnen, zur Qualifizierung von Moderatorinnen. Des Weiteren werden 

. Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die den Wiedereinstieg in den Lehrerberuf nach längerer Beurlaubung erleichtern sollen. 

Nicht in der Übersicht genannt sino Maßnahmen, die Frauen unmittelbar bei der Bewältigung ihrer Lebensplanung helfen, aber nicht bezifferbar sind: 
Maß.nahmen zur Sicherung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Fragen der familiengerechten Arbeitszeiten - Teilzeitarbeit -), .gleichst~lIungsbezogene 
Regelungen in Gesetzen, Verordnungen und Erlassen (Landesgleichstellungsgesetz, ÖPNV-~esetz, Garagenverordnung). . . 

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat das Land Nordrhein-Westfalen die Aktionsplattform Familie@Beruf.NRW gegründet. Da Frauen 
ganz überwiegend nach wie vor den Hauptanteil der Familienaufgaben übernehmen, kommen ihnen diese Initiativen besonders zu Gute. 

In der vorgelegten Übersicht sind nur die Haushaltsansätzebzw. Haushaltsteilansätze von Titeln und Titelgruppen angeführt, die eindeutig und aus
schließlich der Frauenförderung dienen. Alle frauenrelevanten Leistungen, die erst nach Vollzug des Haushalts dargestellt werden können, konnten nicht 
erfasst werden.' . . 

. Als Beispiel sind zu nennen Weiterbildungsmaßnahme~ im Rahmen d~r Aufgaben der Landeszentrale für· politische Bildung sowie die Strategie des 
Wissenschaftsministeriums zur Förderung von Frauen, S9 wird z.B. die Mittelverteilung für den laufenden Betrieb an Hochschulen unter Berücksichtigung 
von Erfolgen in der GleichstellUng vorgenommen (Parameter: Anzahl der Absolventinnen und Promotionen). 
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Beilage 2 zu Einzelplan 15 
Geplante Leistungen aller' Ressorts mit frauenpolitischem und queerpolitischem Bezug 

.., • >. , • • 

Lfd. Nr. (KapitellTitel) Zweckbestimmung 

Ministerium tür Inneres und Kommunales 

1.1 
(03320/52561) 
1.2 

(03110/52501), 

Justizministerium 

2.1, 

(04410/54780) 

Fortbildungsakademie des'MIK: Seminare "GI,eichstellung von Fra~ und Mann" 

Seminare "Frauen ln der Polizei" 

Maßnahmen der beruflichen QualifizierunglWiedereingliederung weiblicher Gefangener 

Ministerium tür Innovation, Wissenschaft und Forschung 

3.1 
(06 100ITG 73) Förderung de'r, Gleichstellung an den Hochschulen 

3.2 
(06100ITG64) Maßnah'!len fOr Gleichstellung an Hochschulen 

Ministerium tür Famili'e, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

4;1 

(07 030ITG 61) 
4.2 
(07040/68461) 
4.3 

(07.040ITG 64) 
4.4 

(07 050/685 10) 

4.5 
(07 050/685 60) 
4.6 
(07050/63.361) 
4.7 
(07 060/686 60) 

Schwangerschaftsberatung 

Gender Mail"\streaming Mädchen und Jungen "Gleich.e Rechte, gleiche Chancen" 

Leistungen für Mädchen in besonderen Lebensla~en 

, , 

Zuschüsse zur Förderung VOr) Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller, 
Zusammenarbeit; hier: Unterstützung und Koordination ini Frauenkulturbüro 

Musikpflege und Musike~iehunQ'- Dirigentinnenstipendium' 

Zuweisung zur Förderung' der öffentl. Film. u. Fernseharbeit; hier Frauenfilmfestival 

Zuschüsse zur Umsetzung des Programms "Mehr Chancen für Frauen und Mädchen im 
Sport" 

Ministerium tür Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver~raucherschutz 

5.1 
(10 020/525 01) Fortbildung der Landesbediensteten im MKULNV - Geschäftsbereich für frauenspezifische . 

5.2 
(10020/68618) 

5.3 
(10030/68465) 

Finanzministerium 

6.1 
(12050/54710,12 
090/525 011547 10) 

Fortbildungsmaßnahmen 

Förderung von' Kongressen und Workshops für Frauen im ländlichen Raum 

Weiterbildung für Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum 

Frauenspezifische Fprtbildung inkl.Kinderbetreuung .im Geschäftsbereich 

Ministerium für Gesundheitj Emanzipation, Pflege und Alter 

7.1 
(15010/54713) . 

7.2 
(15035/686 10) 

7.3 
.(15 035ITG 61) 
7.4 

(15 035rrG 62) 
7.5 

Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation (Im Vorjahr im Kap. 15035 TG 61 und TG 
62 veranschlagt.) 

Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.v. (Im Vorjahr bei TG 62 veranschlagt.) 

Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

.Gleichstel.lung und Potentialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft 

2016 
(Teil)Ansatz ' 

EUR 

61.900 

6.000 

1.200 .. 000 

3.500.000 

4.000.000 

30.400.000 

579.900 

250.000 

267.800 

9.000 

165.000 

60.000 

28.600 

5.000 

11.500 

45.000 

594.100 

40.000 

17.131.200 

5.298.100 

2015 
(Teil)Ansatz 

EUR 

61.900 

6.000 

1.200.000 

3.500.000 

4.000.000 

29.100.000 

1.051.300 

250.00.0 

263.600 . 

9.000 

165;000 

70.000 

28.600 

5.000' 

11.500 

45.000 

17.231.200 

5.832.200 

7 
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Beilage 2 zu Einzelplan 15 
G'eplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem und queerpolitischem Bezug 

Ud. Nr. (KapitellTitel) Zweckbestimmung 2016 2015 
(Teil)Ansatz (Teil)Ansatz 

EUR EUR 

(15 035 TG 75.) LSBTI*, Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW 104.000 104.000 . 

7.6 

(15 044 TG 90) 'Projekt "Unterstützung für Fauen ab 60" 43.500 
7.7' 

(15044 TG QO) Projekt "Alte Menschen und Traumata" 35.200 52.000 
7.8 

(15 080/686 64) Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention für Frauen 200.000 200.000 
7.9 

, (15 080ITG 71) Bereich Hilfen; hier: Sucht und Frauen 350.000 350.000 
\ 

7.10 ' 

(1'5 080ITG 81) Kompetenzz~ntrum ~'Frauen und Gesundheit" , 250.000 200.000 

Gesamt: (Nr. 1. -7.) 64.592.300 63.779.800 

11. Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts mit queerpolitischem Bezug für das Haushaltsjahr 2016: ' 

. Die folgende Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts enthält neben den 'Ma'ßnahmen' zu 1 ~ 1 (15 0351 TG' 75 des Ministeriums für 
,Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter) auch die von den Ressorts gemeldeten Leistungen, die unmittelbar der Zielgruppe Lesben, Schwule, Bise-
xuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle zugute kommen. ' 

Grundsätzlich' sind weitere Projektförderungen aus Förderprogrammen des Landes möglich, wie z. B. aus dem Bereich der Familienhi,lfe Und Familien
politik sowie aus dem Kinder- und Jugeridförderplan. 

Darüber hinaus befinden sich an verschiedenen Stellen im Haushalt weitere Haushaltsmittel mit Queer-Bezug, die nicht explizit bezifferbar sind und 
auch nicht anteilig geschätzt werden können (wie z. B. soziale Wohnraumförderung, präventive Kriminalitätsbekämpfuilg, Familienbildung und -bera-
tung). ' 

8 



Entwurf des Haushaltsplans 2016 
'~'~;" Erl~uterungen zum Einzelplan 03 , 

Kapitel 03 32~ Aus .. und FortbHdungseinrichtungen des Ministe
riums für Inneres und Kommunales NRW 

'Titelgruppe 61 Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inne ... 
res und. Kommunales NRW 

Stellenplan 

2016 hO I' gOi mO eO 2015 
; ':1 
! +/_ i 
L... j 

. Das Stellensoll 2015 hat sich von ursprünglich 14aufgrund einer Umsetzung nach 
§ 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 03 610 Titel 12110 auf 13 verringert. 

Einnahmen und Ausgaben 

. . 

2016 2015 I 
i 

.. _ i 
+/-

- . i . - -1 

.. I in \f.H~J . 

. [§ln·~a,hme~-=--=~=~~r~~~"""~~""_.i~~~·~Qöl,~==-""·-129.8Q.§~[=~~~-=~· -·=Ql._~- o~Öl 

r~~~~~~ +-=?f~~:t~~~~ß L· Sa~~ausg~ben _____ ._._L_._""_"_ .. " ..... §~.~66·~_Q91 ______ ._ ... __ ~:8~l:~~Q.L ___ .. __ .. _,~~~_:~ .. QQ...L_~9..J.J 

Der Personalhaushalt steigt aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhungen. 

Der Sachhaushalt sinkt aufgr~nd der Mietindexabsen,kung. 

- 27-



116 
Kapitel 03 110 

_ Polizei 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

Kennziffer 

51903 042 Schönheitsrepar~turen und Instandhaltung an angemie-
teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen ......... 
Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR • 

52501 042 . Aus- (un,d Fort)bildung der Bediensteten ............. 
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 gelei'": 
stet werden. 
Verpflichtungsermächtigung: 300000 EUR. 

-52502 042 Lehr- und Lernmittel. ............................ 

52601 042 Sachverständige .......................... , ,_ ... 

5260.2 042 .Gerichts- und ähnliche Kosten .............. , .... , . 

52620 042 Kosten der Polizeibeiräte. : ....... ; ............... 

52701- 042 Reisekostenvergütungen für Dienstfeisen ............ 
Hieraus kann auch die Erstattung Vt:m Fahrkosten außerhalb von Bereit-
schaftsdienst und RUfbereit.schaft für Fahrten zwischen der Wohnung und 
der regelmäßigen -Dienststätte geleistetwerden. 

52702 042 Reisekostenvergütungen für Reisen in- Personalvertre-
-tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten .... , .. 

52910 012 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen ..... 

52911 012 Aufwand der Personalvertr~tungen ...... -........... 
1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als 

verausgabt. 
2. Die'Ausgaben sind gegenseitig ?eckungsfähig mit den Ausgaben bei 

Titel 529 12. 

52912 012 Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen: ........ 
1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre-

tungen als verausgabt. 
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

2200000 2200000 3716 

4896000 4896000 4166 

351000 346000 +500"0 242 

24115500 22148000 +1 967500- 23562 

800000 800000 774 

31000 31000 25 

2000000 2000000 2180 

165000 165000 159 

7500 7500 4 

40600 40600 26 

3800 3800 2 

10 



295 
Kapitel 03 320 

Aus- ~nd Fortbildungs~inrichtungen des Ministeriums für loneres und Kommunales NRW 

Erl~uterungen 

Zu Titel 525 61: 

~: t~~~_uunnddL~~~~:~·.·.,·.· ..................................................... ' ..... '.:.: ...................................... ~ .................... :: .... '.' 
3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie .................... ; ... ~ ....... ' .. . 

Zusammen .. , ' .. , ... : ......................... : ............................................ '. 

Modellversuch Gender Budgeting 

1190000 EUR 
18600 EUR 

1260000 EUR 

2468600 EUR 

Die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich auf Beschäftigt~ der obersten Landesbeh6rden, die an 
Seminaren und Veranstaltungen der Fortbildungsakadernie Herne teilgenommen haben. Nicht erfasst ist die Teilnahme von Beschäftigten der obersten 
Landesbehörden an Fortbildungen externerTräger, an IT-Fortbildungen des Landesbetrieb IT.NRW u.a ... 

Einzelpian 02 - Ministerpräsidentin 

Gender Budget IST 

I 2014 

I 
2013. 2012. 

w m w m w m 

Nutzerinnen und Nutzer (IST) . 

Absolut 88 71 118 74 

Relativ 55,35% 44,65% 61,5% 38,5% 

Geschlechterverhältnis insgesamt 51,6% 48,4% 51% 49% 

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales 

Gender Budget IST 

I 
2014 

I 
2013 2012 

r" W m w m w m 

Nutzerinnen und Nutzer (IST) 

Absolut 224 141 182 159 

Relativ 61,37% 38,63% 53,4% 46,6% 

Geschlechterverhältnis insgesamt 45,78% 54;22% 44,9% 55,1% 

Einzelplan 04 -' Justizministerium 

Gender Budget IST 

2014 2013 2012 

w m w. I m w m 

Nutzerinnen und Nutzer (IST) 

Absolut 22 9 26 10 

Relativ 71% 29% 72,2% 27,8% 

Geschlechterverhältnis insgesamt 52,9% 4-7,1% 52,3% 47,7% 

Einzelplan 05'"' Ministerium für Schule und Weiterbildung 

Gender Budget IST 

2014 2013 2012 

w m w m w m 

Nutzerinnen und Nutzer (IST) 

AbsoJut 252 135 287 307 
~ 

65,12% 34,88% 48,3% ·51,7% Relativ 
Geschlechterverhältnis insgesamt 54% 46% 54,2% 45,8% 

11 
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Kapitel 03 320 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommuna,les NRW 

Erläuterungen 
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Kapitel 03 320 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales·NRW· 

. Erläuterungen 
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Kapitel 04410 . 
Justizvollzugseinrichtungen 

Kapitel 
" 

. Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

, Kennziffer 
. , 

Titelgruppe 80 

Bildung der Gefangenen (einseh!. Ausbildungsbeihilfen 
für Gefangene, Reisekosten der. nebenamtlich oder im 
Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu-
deunterhaltung) 
Bei Erstattung von aus den THein 511 80, 514 80, .547 80 und 812 80 
geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 
Abs. 1 Satz 3 LHO). 

51180 056 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ... 

51480 056 Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan-
genen zusammenhängende Ausgaben .............. 

51880 056 Mieten und Pachten'für Grundstücke; Gebäude und Räu-
me ......... , ................................... 

54680 056 Ausgaben für das Leasing'von Vermögensgegenständen 

54780 056 Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie 
Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be-
schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam-:-
menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . ',' 

63280 056 . Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis .. ' 
Die Ausgaben des Titels 682 80 sind in die Regelungen des § 25 Haus-
haltsgesetz einbezogen. 
Verpflichtungsermächtigung: 252000 EUR. 

681 80 056· Ausbildungsbeihilfe für Gefangene .................. 
1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 

22 Abs. 3, 157 ff. 8GB' .111 und Verletztengeld nach § 2458GB VII 
gezahlt werden. 

2. Erstattungen der Buridesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe 
abgesetzt werden. 

3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haus-
haltsgesetz einbezogen. 

81280 056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 

Summe Titelgruppe 80 ........ ; ... ; ............. '. 

Ansatz Ansatz m.ehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 

EUR EUR EUR TEUR 

3468.00 346800 309 

1 680300 880300 +800000 1714 

8368000 9440000 -1 072000 7998 

126,000 84000 +42000 

5625200 ,5345500 ' +279700 5366 

736700 755300 -18600 916 

16883000 16851 900 +31 100 16303 
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C. Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln 

1.2.4 Ausgabenschwerpunlde der Arbeitsverwaltung 

Titel 51470 (Verbrauchsmittel, insbesondere Ausgaben für Rohstoffe) 

Eine ausreiChende Ausstattung mit Rohstoffen bildet die Grundlage der Tätigkeit ~e~ Ar

beitsbetriebe. Für die mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängenden Ausgaben, insbesondere 

. der Beschaffung von Rohstoffen sieht der Haushaltsentwurf bei Titel 514 70 einen Ansatz in. 

Höhe von rd. 13,2 Mio. € vor. 

Titel 636 10 und 681 70 (Arbeitslosenversicherung und Arbeitsentgelt für, Gefangene) 

Die Kosten der Arbeitslosenversicherung für Gefangene werden sich im Jahre 2016 voraus

sichtlich auf rd. 8 Mio. €, die Ausgaben für das Arbeitsentgelt auf 23,7 Mio. € belaufen. Die· 

Ausgaben entstehen aufgrurid gesetzlicher Verpflichtungen (§§ 345, 347 SGB 11t; § 32 

StVollzG NRW, §§ 42 und 50 JStVollzG NRW sowie § 32 SWollzG NRW) und sind daher 

von der Landesjustizverwaltung nicht beeinflussbar. 

Titel 812 -70 (Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen) 

Zur Neuausstattung und Moderni~ierung der Werkbetriebe der Justizvollzugsahstalten sollen 
. . 

im Haushaltsjahr 2016 Investitionsmittel in Höhe von 1,3 Mio. € zur V~rfügung gestellt wer-

den. 

1.2.5 Ausgabenschwerpunkte bei der Bildung der Gefangenen 

Titel 54780 (Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen pp.) 

Mit Inkrafttreten des Ersten und' Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar

beitsmarkt aril 1. Januar' 2003 ist die bis Ende 2002 erfolgte, Kofinanzierung der Bundes

agentur für Arbeit bezüglich beruflicher Bildungsmaßnahmen entfallen. Dieser Entwicklung 

ist in den vergangemen Jahren angesichts der Notwendigkeit, zur Konsolidierung des Lan

des~aushalts durch Zentralisierung und Straffung von Maßnahm~n im BE?reich der berufli

chen Bildung· begegnet worden. Darüber hinaus sin~ die Ausgaben ·an externe Träger von 

Bildungsmaßnahmen ,bereits im Jahr 2005 um 1,0 Mio. € erhöht worden, um die be

stehenden vertrC;lglichen yerpflichtungen trotz.des o.g. Wegfalls der Kofinanzierung erfüllen 

. zu können. Um die Vorgaben des Straf- und Jugendstrafvollzugsgesetzes erfüllen zu kön

nen, beträgt der Mittelansatz rd. 8,4 Mio. €. 

Erläuterungsband Justiz Seite 86 
1.;.1, 15 
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Kapitel 06 100 
, Hochschul~n Allgemein 

Kapitel Ansatz Aflsatz mehr (+) IST 

Titel weniger (-), 
, 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 201'4 

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

Titelgruppe 7'1 

Reform der Lehrerausbildung 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe siryd gegenseitig deckungsfähig und 
, übertragbar. 

2. Die Verpflichtungsermachtigung bei Titel 685 71 darf aU,eh zugunsten 
, des Titels 894 71 in Anspruch genommen werden. 

3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt 
werden. 

68571 139 Zuschüsse an Hochschulen ... , ................... '. 13,900000 13900000 11 931 

89471 139 Zuschüsse an Hochschulen tür Investitionen .......... 8100000 4700000 +3400000 2648 

Summe Titelgruppe 71 ........................... 22000000 18600000 +3400000 14579 

Titelgruppe 72 

Maßnahmen zurVerbesserung der Lehr- und Studienqua-
lität an den Hochschulen 
l. Die Ausgaben ,sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalt-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 
3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhoch-

schulen analog zu § 5 Abs. 2 .Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz 
bereitgestf!lllt. 

68072 139 Zuschüsse an Hochschulen. ....................... 200000000 200000000 248954 

89472 139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen .......... 49000000 49000000 . 46 

Summe Titelgruppe 72 ..... ' ...................... 249000000 249000000 '249000 

Titelgruppe 73 

Förderung der Gleichstellung' an den Hochschulen 
1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den' an anderer Stelle des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden' (§ 35 Abs. 2 
LHO). 

68573 291 Landesanteil an dem Professorinnenprogramm ........ 2500000 2500000 11~2 
Verpflichtungsermächtigung: 7 500 000 EUR. 

68673 291 Aüsgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich ...... 1000000 1 000000 2313 

68773 291 Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung ........ 

Summe Titelgruppe 73 ............................ 3500000 3500000 3445 
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Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 71: 

Kapitel 06 100 
'Hochschulen Allgemein 

Die Mittel sind zur Umsetzungdes Gesetzes'zur Reform der Lehrerausbildung vom 12.5.2009 bestimmt. Den lehrerausbiIdenden Universitäten sollen 
Zuschüsse zur Einrichtung von Fachdidaktikprofes,suren sowie zUr Einrichtung von Zentren für Lehrerbildung als eigenständige Organisationseinheiten 
mit Entscheidungs-, Steuerungs~ und Ressourcenkompetenz sowie zur Forderung der Lehrerbildungsforschung und der schul- ~nd unterrichtsbezoge-
nen Forschung gewährt werden. ' 

Zu Titelgruppe 72: 
Ziel der Landesregierung ist der Abb,au von Hürden, die den Zugang zu guter Bildung erschweren. Daher hat die Landesregierung das Gesetz zur 
Abschaffung der Studieilbeiträge umgesetzt. Damit die Qualität der Hochschulbildung we!ter entwickelt werden kann, werden den Hochschulen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 des Hochschulgesetzes, mit Ausnahme der Fernuniversität Hagen, und im Sinne des § 1 Abs. 2 des Kunsthochschulgesetzes 
sowie den in § 81 Abs. 1 Hochschulgesetz genannten Hochschulen Qualitätsverbesserungsmittel in Höhe des bisherigen Studie'nbeitragsaufkommens ' 
zugewiesen. 

Zu Titelgruppe 73: 
, " 

Zur Erschließung des Innovationspotentials von Frauen ist vorgesehen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschafts~ 
bereich durch ein Maßnahmenpaket zu erhöhen~ . 

Zu Titel 685 1.3: 
Veranschlagt zur Durchführung des Professorinnenprogramms (Bund-Länder-Vereinbarung'vom 19.11.2007). 

Zu Titel 68q 73: 

, Veranschlagt zur Unterstützung der Gleichstellung an Hochschulen, insbesondere für Maßnahmen zur Stejgerung der Zahl der Wissenschaftlerinnen in ' 
Spitzenpositionen des Wissenschaftssystems sowie für die Koordini~rungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW einschließ
lich der Durchführung von 'Projekten des Netzwerks une! der Koordinierungsstelle der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschu
'Ien und der Universitätskliniken des Land,es. 

17 



3.8 Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik. 
I<apitel 06 ·1 00 . Titel 685 40 

I Haushaltsjahr. ·1:: . ~ntwurf 2016 2015 

I· Ansatz 13.800 . .000 EUR . 9.200.000EUR 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Hinblick. auf die Inklusion (gleichbe

rechtigte Teilhabe ) von Kindern und. Jugendlichen im Schulbereich führt dazu, dass langfristig 

erhe~lich mehr Lehrerinnen und Lehrer mit s(:mderpädagogis~her Lehramtsbefugnis als bisher 

benötigt werden. Um diese aus~ubilden, müssen entsprechende Ausbildungskapazitäten ge

schaffen werden. Die beiden Standorte Köln und Dortmund, die in der Vergangenheit für das 

Lehramt für sonderpädagogische Förderung ausgebildet haben,· konnten. bzw. können diesen 

Aufwuchs allein nicht leisten; Im· ersten Halbjahr 2013 wurden daher vier weitere Hochschulen 

identifiziert, an denen zwischenzeitlich Studienangebote für das Lehramt für sonderpädagogi

sche Förderung eingerichtet worden sind. . 

Für die Finanzierung de~ Aufbau!? und der Erstausstattung der neuen Standorte und des Aus

baus der K~pazitäten am Standort Köln sind 2013 und 2014 jeweils Mittel i~ Umfang von 4,6 . 

Mio. EUR bereitgestefit word~n.· 2015 werden hierfür Mittel im Umfang von 9,2 ~io. EUR bereit- ' 

gestellt. In den Folgejahren 2016 bis 2018 werden die zusätzlichen AuJnahmekapazitäten für 

die neuen (und die in Köln schon bestehenden) Bachelor- und Masterstudiengänge auf- bzw. 

ausgebaut. Die dafür erforderliche ~inanzierung in Höhe von 52,44 Mio. EUR ist. über eine· Ver

pflichtungsermächtigung. gedeckt. . 

3.9 Förderung der Gleichstellung 
Kapitel 06 100 Titelgruppe ·73 

Ansatz 3.500,000 EUR 3.500.000 EUR 

VE 7.500.000 EUR 7.500.000EUR 

Die in ·dieser Titelgruppe ausgebrachten Mittel sind füi den Landesanteil am Professorinnen

programm des Bundes und der Länder, für die Unterstützung der Gleichstellungsbe~uftragten 

an den Hochschulen, für da's Netzwerk Frauen- ünd Geschlechterforschung und für die Lan

de~konferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und Universitatsklinika des 

Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehen. Da sich die Förderung :des Programms auf mehrere 

Haushaltsjahre erstreckt, war die Vera.nschlagung einer VE erforderlich. 

Des Weiteren werden Teile des Landesprogrammsfür geschlechtergerechte Hochschulen aus 

dieser Titelgruppe finanziert. Zu den übrigen Mitteln für Gleichstellungsmaßnahmen wird auf die 

Erläuterung zu Kapitel 06 100 Titelgruppe 76 verwiesen. 
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Kapitel 06 100 
Hochschulen Allgemein 

Kapi~el 

Titel 

Funkt.-
Kennziffer 

Zweckbestimmung 

Titelgruppen 

Titelgruppe 64 

Ausgaben für 'Forschung, Lehre, Internationales und 
Transfer ' 
'~. Die Ausgaben der, Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungs-

fähig und übertragbar. . 
2. Die \ferpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der 

Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung 

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LI-jO).· '. 
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet Y"erden (§ 35 Abs. 2 ' 
LHO). 

5. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch g.enom
men werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflich
tungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 
Abs. 2 LHO). ' 

6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befdstete Maßnahmen 
und Zeitpersonal finanziert werden. 

7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 
8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs·. 1 LHO von der Aus~ 

, gabe abgesetzt werden . 

.42964 139 Sonstige Personalausgaben ................... ; .. 

54764139 Sächliche Verwaltungsausgaben .................. . 

681 64 139· Leistungen an Dritte ......... ' .... , ....... ' ....... . 

686 64 139 Zuschüsse für laufende Zwecke .............. : ...•. 
V~rpflichtungsermächtigung: 40 000 000 EUR. 

89364 139 Investitionen ............... : ............. ' ........ . 
Aus den Mitteln .dieses Titels dOrfen auch Großgeräte finanziert werden. 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

110 

2336500 -2336500 1630 

1574300 1 574300 115 

1569"( 700 13361200' +2336500 27353 

19588000 1982800Q -240000 3348 

36860000 37100000 , -240000 32556 Summe Titelgruppe 64 ........... ' ........ ' .... '.' .. 
----------------------------~-----------------

TItelgrüppe 65 
Ausgabßn für das Rückkehrprogrqmm' des hoch qualifi
zierten Forschungsnachwuchses .aus dem Ausland 
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungs-

fähig und übertragbar. . 
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel. 685 65 darf auch zugunsten 

des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden. 
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur S,elbstbewirtsch?ftung 

bestimmt. . 
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer $telle des Haus

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 
LHO). 

5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert wer
den. 

6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06010 Titelgruppe 62. 

54765 139 Sächliche Verwaltungsausgaben .... ' ..... , ........... , 

68565 139 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke ...... . 
Verpflichtungsermächtigung: ' 4000 000 EUR. 

89465 139' Investitionen. ~ . , . , .. , ... , , ........... : ..... ' ... . 

100000 -100000, 154 

2623000 2523000 +100000 3025 

'1 000000 1 000000 208 

3623000 3623000 3386 Summe Titelgruppe 65 .......... '. : .............. . 
--------------------------------~--~----~---

19 



139 

Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 64: 

Kapitel 06 100 
" HochschulenAlIgemei"n 

Mit den Mittel dieser Titelgruppe werden Maßnahmen der Hochschulen und Dritter im Rahmen von Projektförderungen in den Bereichen Forschungs
förderung, wissenschaftlich~r Nachwuchs, Irinovations- und Technologietransfer, Internationales und Multimedia sowie zentrale Steuerungselemente im 
Rahmen der Chancengleichheit "gefördert" . 

Die Mittel di.eser Titelgruppe können auch zur Ko-Finanzierung von Programmen und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Strukturfonds 
verwandtwerden" 

Zu Tit~1 429 64: 

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten. 

Zu Titel 547 64: 

Verlagert nach Titel 686 64. 
Die ZweckBestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten. 

Zu Titel 893 64: 

240.000 EURverlagert nach Kapitel 06 040 Titel 686 21. 

Zu Titelgruppe 65: 

Mit den Mitteln qieser Titelgruppe soll die Rückkehr des hochqualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland nach NRW gezieltgefördert wer
den. Nach Auswahl und Empfehlung durch eine international besetzte Fachjurywerden die Naohwuchsgruppen mit durcHschnittlich 250.000 EUR pro . 
Gruppe ul}d Jahr an einer Universität in NRW gefördert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könn.en sich die Universität innerhalb NRWs frei 
aussuchen. Die. maximale Förderdauer pro Gruppe beträgt 5 Jahre ... 

Zu Titel 547 65: 

Verlagert nach Titel 68565. 
Die Zweckbestimmung wird zur hawshaltstechnischen' Abwicklung beibehalten. 



. , 

3.4 Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer 
Kapitel 06 100 Titelgruppe 64 

Haushaltsjahr .·:Entwurf 2016 2015 ~ ..... 

Ansatz 36:860,.000 EUR 37.100.000 EUR 

VE . 40.000.000 EUR 60.000.000 EUR' 

Forschu~gsförderung 

Forschungsexpertise ist es~entiell für ein~ Gesellschaft, die. vor großen und komplexen Zu-

. kunftsherausforderungen' steht Nur mit Forschun'gskompetenz lassen sich Antworten auf Phä

nomene wie den sich beschleunigenden Klimawandel, die demografische Entwicklung, die Er

haltung von Gesundheit undErnäh~ungssicherheit, die Ressourcenverknappung und Energie

versorgung sowie den Zugang zu Informatioflenund Mobilität geben. 

Die Forschungsförderung des' Landes legt deshal~ ihren Schwerpunkt auf B~iträge zu Lösun

gen für die großen gesellschaftlichen Zukunftsherausforderungen . 

~esondere Stä.rken des Landes bestehen· in den Bereichen Neue Werkstoffe" Energie- und 

Umweltwirtschaft, Anlagen- und Maschinenbau/Prod~ktionstechnik, Mobilität und Logistik, Me

dien und Kreativw~rtschaft, Informations- und Telekommunikationswirtschaft, Gesun9heit und 

Life Sciences. Die Forschungsförderung des Landes berücksichtigt diese Schwerpunkte. Die 

Förderung soll sich insbesondere dar~uf konzentrieren, die in Nordrhein-Westfalen vorhande-· 

nen Forschungsstrukturen im Interesse eine~ relevanten Beitrags zulnnovati~nen und Wachs

tum auf den Leitmärkten der Zukunft·ünd zur Entwicklung'von L~sungen fur die großen g'~sell
sqhaftlichen Herausforderungen weiter zu stärken und thematisch auf diese Herausforderungen 

auszurichten .. 

Förderprogramm "Nachwuchsforschungsgruppen.NRW'· 
Ein weiteres Förderprogramm im .Ber~ich der Entwicklu'ng einer wissenschaftlichen Karriere' 

sind die "NRW Nachwuchsforschungsgruppen". In einer ersten Förderrunde von 2009 bis 2014 

waren 17 Forschungsgruppen unterstützt worden .. 
. . ' . . 

Das Ziel. dabei war, die. individuelie Förderung von hervorragenden Na'chwuchsforscherinnen 

und Nachwuchsforschern zur eigenverantwortlichen Forschung' in einer eigenen Arbeitsgruppe 
. . 

und die Unterstützung d~r Profil- und Strukturbildung der NRW~Hochschulen. Dieses Förderin-' 

strument wurde weiterentwickelt und für eine zweite Förderperiode 2015 bis 2021 neu konzi

piert. . 

Das Programm "Nachwuchsforschergruppen.NRW" soll· dazu ~eitragen, spezifische Ziele- des 

Landes NRW in der Nachwuchsförderung umzusetzen und sich gleichermaßen an den Bedar

fen an den Hochschulen des Landes ausrichten. 

Das' Programm bietet den wettbewerblich nach dem Priri~ip der Bestauslese ausgewählten For

seherinnen und Forschern die Perspektive einer Professur (sog. "Tenure Track") an der antrag

stellenden Hochschule imAl'"!schluss an eine 6-jährige,. vom MIWF geförderte Leitung einer 

Nachwuchsforschungsgruppe. 
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Kapitel 07 030 
Familiendienste und Familienhilfen 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST 

Titel weniger(-) 

Funkt.-
Zweckbestim~ung 

2016 2015 2016 2014 

Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

Titelgruppen 

Titelgruppe 60 

Bürgerschaftliches Engagem.ent 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 

3LHO. 
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffe·nt-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den .. 

52660 011 Weiterentwicklung·.von Aktivitäten bOrgerschaftlichen En-
gagements, insbesondere· auch· im Bereich des gesell-
schaftlichen Engagements von Unternehmen .......... 221 200 .230000 -8800 194 
Verpflichtungsermächtigung: 120000 EURo 

53160 223 Versicherungsschutz für Ehrenamtliche ........... 0 •• 293100 293100 210 

53260 187 Würdigung des ehrenamtlichen Engagements ......... 35000 35000 23 

63360 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .. ' . 23 

Summe Titelgruppe60 .. '.' ....................... 549300 558100 -8800 450 

Titelgruppe 61 

Schwangerschaftsberatung 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind gegenseitig deckungsfähig mit 

den Ausgaben der Titelgruppe 67. 
3. Abweichend vQn § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben wer-
den. 

54761 291 Sächliche Verwaltungsausgaben ....... 0 ••••••• 0 •••• 

63361 291 Zuweisl:1ngen an Gemeinden I,1nd Gemeindeverbände ... 2600000 2600000 2224 

68461 291 Zuschüsse C?nfreie Träger. ................ 0 • 0 •••• 27800000 26500000 +1 300000 27014 

68561 291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ..... 0 .0 •••••• 

.Sul1!me Titelgruppe 61 ........................... 30400000 29100000 +1 3000bo 29240 

Titelgruppe 64 

Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familien-
bildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
1. Die Ausgaben derTitelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den 

Ausgaben abgesetzt werden. 

63364 153 Zuweisungen an Gemeinden. : ..................... 300000 300000 75 

68464 153 . Zuschüsse an freie Träger ........................ 15800000 15480000 +320 boa 15573 

Summe Titelgruppe 64 .... : ....................... 16100000 15780000 +320000 15647 
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Kapitel 07 030 
Familiendienste und Familienhilfen 

Erläuterungen 

Zu Titel 526 60: 
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements: Zum bürgerschaftlichen Engagement zählen u.a. die Stärkung der 
Anerkennungskultur, z. B. durch' die weitere Verbreitung .der Ehrenamtskarte NRW. Zur Würdigung <;Ies bürgerschaftlichen Engagements wird außerdem 
jährlich der Eng;:lgementspreis NRW verliehen:' .' 
Im Rahmen der Querschnittsaufgabe werden Qualifizierung, Beratung und Vernetzung, insbesondere der relevanten Akteure vorangetrieben und· die 
Komm.unenin der strategischen Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements unterstützt. 
Absetzung LH.v. 8:800 EUR zur Auflösung der Globalen Minderausgaben bei Kapitel 020 Titel 549 10'. 

Zu Titel 531 60: 
. Veranschlpgt ist die jährliche Versicherungsprämie für die Landeshaftpflicht- und Landesunfallversicherung sowie für Öffentlichkeitsarbeit zum Bürger-
schaftlichenEngagemen.t. . . 

Zu Titel 532 60: 
Die Mittel sind z.B. für AuszeichnuI;1gen oder Vergaben' von Ehrenplaketten anlässlich'vonVereinsjubiläen oder für besondere Auszeichnungen für ein 
gesellschaftliches Engagement der Vereine (Preisgelder, Veranstaltungen zur Preisverleihung) vorgesehen. 

Zu Titelgruppe 61: 

Die Finanzierungsbeteiligung erfolgt in Ausführung des Schwarigerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in Höhe von 80' v.H. der notwendigen Personal
und Sachkosten der Beratung.sstellen nach § 3 und § 8 SchKG. Geregelt .i~t dies im AG. SchKG NRW und der VO AG SchKG. Das Gesetz legt die. 
Versorgungsquote auf eine Fachkraft je 40.000 Einwohner fest und begrenzt den Anteil der für die Schwangerschaftskonfliktberatung staatlich anerkannten 
Ärztinnen und Ärzte. auf bis zu 25% der Gesamtversorgung. 

Zu Titel 684 61 : 

Mehr aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs. 

Zu Titelgruppe 64: .' . 
Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Ersten G~setz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung' im Lande Nordrhein-Westfalen'
(Weiterbildungsgesetz ~ WbG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.04.2009 (GV.NRW. S. 390) für die vOm MFKJKS geförderten Einrichtungen 
der Familienbildung in kommunaler und anderer Trägerschaft. . . 
Die Zuweisungen/Zuschüsse werden r)ach im Haushaltsgesetz festgesetzten Durchschnittsbeträgen auf der Basis von Abschlägen und Endabrechun
gen unter Berücksichtigung von § 16 Abs. 4 WbG gezahlt. Der gem. § 16 Abs. 4 Haushaltsgesetz vorgesehene Konsolidierungsbeitrag LH.v. 15% des 
Förderhöchstbetrages wurde berücksichtigt. . 

Nach § 16 Haushaltsgesetz in Verbindung mit § 16 Abs. 4 WbG betragen die Durchschnittsbeträge: 

für eine pädagogisch hauptamtlich bzw. hauptberuflich besetzte Stelle 
für eine durchgeführte Unterrichtsstunde 
für einen durchgefOhrten Teilnehmertag 

EUR 

30.678,00 
11,50 
25,00 
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~ Kapitel 07030 
11 

11 Titelgruppe ' 61 ~ 
~ Zweckbestimmung Schwangerschaftsberatung 

Ist-Ergebnis 2014 1 Ansätze 2015 1 Ansätze 2016 
EURO 

Ansatz: 29.239.8121 29.100.000 I 30.400.000 
VE: I -I - , 

Die ~ittel werden' für die Finanzierungsbeteiligung in Höhe von 80 v. H. an den an

gemessenen Personal- und Sachk~sten der Beratungsstellen nach §§3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes -, SchKG ~' vom 21.08.1995 eingesetzt. Grundlage 

hierfür sind das Schwangerschaftskonfliktgesetz-Aus'führungsgesetz - AG SchKG ;. 

NRW vom 09.12.2014 und die dazu erlassene Verordnung, vom 18.12.2014 

(SGV.NRW 2,12). 

2015 wu~de das Zuteilungsverfahren nach de'mAG SchKG für die Jahre 2q16 bis 

2020 durchgeführt., Dies beruht auf den Einwohnerzahlen Je Versorgungsgebiet (Re

'gierungsbßzirk) zum Stichtag ,31.12.2013. Bei der Neuzuteilung der Stellen, für Bera

tU0gsfachkräfte konnten nach § 7 AG SchKG bis zum Erreichen des Versorgungs

schlüsseis (eine vollzeitt;>eschäftige Beratungskraft für 40.000 Einwohner) die 'bean

tragten Stell,en "in vollem' Umfang berücksichtigt werden. Die Zut~ilungsbesch8'ide 

wurden Mitte Mai 2015, erteilt. In"die Förderung wi~d ein neuer Bew,erber i. oS. v. 

§ 10 AG SchKG aufgenommen werden. 

Das Land wird sich in 201 E? an den Ausgaben vonrd. 220 Beratungsstellen in Trä

gerschaft. der Arbeiterwohlfahrt, des Vereins donum vitae, der Evangelischen Kirche 

bzw. des Diakonischen 'We'rkes, der Caritasverbände und Beratungsstellen, die Mit

glied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sind (u. a. pro familia), sowie an Bera

tungsstellen von Gemeinden beteiligen. Das Land kommt seiner SichersteUungsver

pflichtung für ein ausreichendes Angebot ,wohnortnaher, pluraler Beratung mit. der 

Förderung von i~sgesamt 375 Beratung~fachkräften - Vollzeitäquivale'nten (VZÄ) - , 

(zuzüglich der nach dem Gesetz anrechenbaren 'nicht landesgeförderten anerkann

ten Ärztinnen und Ärzte) in vollem Umfang nach. Für den neuen Bewerber mit einer 

förderfähigen Beratungskraft erfolgt nach § 10 Abs. 1 AG SchKGeine entsprechend 

24 



geringere Anrechnung der staatlich anerkannten Ärztinnen und Ärzte auf den Ver

sorg u ngsschlüs~e I. 

Außerdem umfasst die Landesförderung ca .. 155 Verwaltungskräfte - VZÄ -. Die Fi

nanzierungsbeteiligung erfolgt bei den Personalkosten auf G~undlage der tatsäch

lichen Bruttopersonal~usgaben· einschI. Arbeitgeberanteilen und bei den Sachkosten 

anhand einer ~auschale von 8.800 Euro je· Beschäftigten - VZÄ .-, Die Finanzierungs

beteiligung umfasst multiprofessionelle Teams; b~i denen auch Ärztinnen und Ärzte 

sowie Psychologinnen und Psychologen berücksichtigt werden. Zudem wird die fni 

Einzelfall notwendige Hinzuziehung von weiteren psychologischen und medizini

sch~n Fachkräften in. der SchwangerschaftskonfliktberatunQ· bei der Förderung 

berücksichtigt. 

. Mehr wegen Personalkostensteigerungen der Beratungs~tellen ·und der neu in die 

Förderung aufzunehmenden Beratungs- und Verwaltungskräfte. 
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Kapitel 07 040 
, Kinder- und Jug,endhilfe 

Kapitel 
Titel 

Funkt.- , 

Kennziffer 

42761' , 266 

Zweckbestimmung 

Titelgruppe 61 

Kinder- und Jugendförderplan 
, 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

2. Die, Verpflichtungsermächtigungender Titelgruppe sind gegenseitig 
deckungsfähig. ' 

3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen 
, Titeln der Titelgruppe in Anspr'uch genommen werden. 

4., Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 
5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnah

mentitelgruppe 61 geleistet werden. 
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann gelei~ 

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts .Mittel für 
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). ' 

7. Die in der Beilage 3 zu Einzeiplan07 enthaltenen Ausführungen zu den 
Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 sind verbindlich 
(fachbezogene Pauschaler 

8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu 
den Pos. 1.1.1, 1.1.3,1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 werden als 

, fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 
9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 

3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen '1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
2.1.1,2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. 
des Folgejahres vorzulegen. 

,10. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LV.m.Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass 
dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster; Räume und notwendige 
Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Familie; Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport unentgeltlich zur Nutzung überlassen wer
den. 

11. Siehe H?ushaltsverl'flerk Nr. 3 bei Titelgruppe 64. 
12. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10. 

Entgelte für Aushilfen ... , .. ' ........... " . , . : ..... . 

52661 266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben ................ ~ .................... ' ...... . 

531 61 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen. 

54161 266' 'Veranstaltungen,und Informationsmaßnahmen ....... . 

54761 266' Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ... ' ... 

,631 61 266 Sonstige Zuweisungen an den Bund .... , ... " .. ' ..... 

63361 261 Zuweisüngen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe .... 

68161 261 Ausgleich fürVerdienstausfall infolge von Urlaubsgewäh-
rung nach dem Sonderurlaubsgesetz. , ... , . , .' ...... . 

68361 266 Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli-
che Institute ................................... ' 

, 68461 261 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe .......... . 
Verpflichtungsermächtigung: ' 15000000 EUR. 

68561 266 Zuschüsse an natürliche' Personen und sonstige gemein- . 
nützige Institutionen .. , .. '. ' , ........ , ........... . 

89361 261 Zuschüsse an Träger derfreieli Jugendhilfe zur Errichtung 
oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset
zungund zur Ausstattung von Einrichtungen der'Jugend-
arbeit und der Jugendsozialarbeit. ...... , , . , .. , .... , 
Verpflichtungsermächtigung: 1500 000 EURo 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 

EUR 'EUR EUR, TEUR 

623 

3 

48 , 

185 

29000000 29000000 29843 

',1 960000 1 960000 2026 

334 

66265700 66265700 . 60425 

,27 

3000000 3000000 3726 

100225700 100225700 97239 Summe Titelgruppe 61, , ... , .. , , ..... ; ... ; ...... . 
------------------~--~-------------------------
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" Erläuterungen 

"Zu Titelgruppe 61: " 

Kapitel 07 040 
Kinder- und Jugendhilfe 

Das Kinder- und Jugendförderu.ngsgesetz des Landes Nordrhein~Westfalen (3. AG-KJHG - KJFöG) sieht in § 9 vor, die finanzielle Förderung der Kin
der- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes auf der Grundlage eines Kinder- "und Jugendförder-"" 
plans (KJFP) für denZeitraum einer Legislaturperiode zu gestalten. . " " 

Der KJFP umfasst im Wesentlichen die Förderbereiche der §§ 11 bis 14 SGB VIII - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz. Mit der Förderung sollen Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe die Angebotsvielfalt und die Pluralität sichern sowie durch die" 
gezielte Förderung fachlicher Schwerpunkte die klassischen Angebote durch neue Formen und Handlungsfelder ergänzen. Bewilligungsbehörden für den 
KJFP sind grundsätzlich die Landschaftsverbände (§ 5 Abs.1 a Land.schaftsve"rbandsordnung vom.14.Juli 1994, GV; NRW. S. 657). 

Der KJFP wird im Ministerialblatt des Landes NOrdrhein-Westfalen veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung eines ne~en Kinder- und Jugendförderplans 
gilt der bisherige Kinder- und Jugendförderplan in der bisherigen Fassung fort. 

Die notwendigen Erläuterungen des Kinder- und Jugendförderplans sind in der Beilage 3 ausgewiesen. 
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" 

~ Kapitel 07040 ' 11 

11 Titelgruppe 61 sowie Beilage 3 11 

11 Zweckbestimmung Kinder-, und Jugendförderplan 
11 

Ist-Ergebnis 2014 ' I Ansätze 2015 I Ansätze 2016 
EURO 

Ansatz: 9t239.1761 100.225.7001 100.225.700 
VE: : 1 ' 16.500.000 1 16.500.000 

" 

Der Kinder- und Jugendförderplan (MBI.NRW. 2013, S., 20~ff) umfasst gemäß 

§ 9 Abs. 1, Satz 2 des Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe

gesetzes (3. AG-KJHG-KJFöG) die Ziele und Aufgaben der Kinder- und Jugend-' 

förderung ,auf Landesebene und g'ibt die fachlichen Förderschwerpunkte vor. 

Der Ki,nder- und Jugendförderplan bildet das Ge'samtprogramm der Förderung jung~r 

Menschen in ihrem Lebensbereich außerhalb von Familie und 'Schule ab. Gefördert 

werden vor allem Organisationen der Kinder und Jugendlichen,' Fachorganisationen 

und Träger der Kinder~ und Jugendarbeit, kommunale Einrichtungen sowie einzelne 

Ma,~nahmen aus, Schwerpunktbereichen. Einen' zentralen Schwerpunkt bildet die 

Förderung der Infrastruktur der verbandlichen, offenen, und kulturellen Kinder~ und 

Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit 'und d,es erzieherischen Kinder- und 

Jugends'chutzes. Unter der Überschrift "Fit für die Zukunft - gemeinsam Bildung 

erleben" definiert der Kinder- und Jugendförderplan ,2013 ~ 2017 Förderbereiche und 

Förderschwerpunkte, die im Kern dem Ziel dienen, die 'Infrastruktur der Jugendarbeit 

und Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder~ und Jugend,schutzes 'zu 

sichern und zu stärke'n;, ihre Weiterentwicklung anzuregen und die Realisierung von 

Maßnahmen und Projekten in den als zentral be~erteten Handlungsfeldern anzu-, 

stoßen und zu fördern. Prävention und' Bildungsförderung sind und bleiben dabei 

zentrale Bausteine für eine einmischende Jugendpolitik, die auf die Teilhabe junger, 

Menschen setzt und ihnen' durch ihre Organisationen und Einrichtungen die 

. , erforderlichen Rahmenbedingungen sichert. 
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Wesentliche Handlungsbedarfe werden zudem bei den folgenden Punkten gesehen: 

-die Prävention von Benachteiligungslagen und, Risiken des Aufwachsens, 

• die Förderung der kulturellen Bildung junger Menschen, 

• die Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher, 
, ' 

• , die Stärkung der gesellschaftlichen' und pOlitisc,hen Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen, 

• die Förderung derlntegratior:t von Jugendlichen mit Migration~hintergrund, 

• den Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von ~ugendhilfe,' Schule 

und anderen Bildungsträgern, 

• die Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen, 

• die Förderung von Jugendlichefl mit Behinderungen. ' 

Auf' ,dieser Grundlage definiert der Kinder- und' Jugendförderplan zehn. Förder· 

bereiche: 

1 '. Förderung 'der Kinder- und Jugendarbe'it, / internationale' Jugendarbeit -

Kommunale und regionale Angebote sichern und qualifizieren 

Mit den in diesem Förderbereich zur Verfügung steh~nden 58.890.000 EUR 
, , 

werden insbesondere die ,Angebote der offenen Kinder~ und Jugendarb~it, der' 

Jugendverbandsarbeit, des Rings politischer Jugend sowie Projekte im Bereich 

der Initiativgruppen der kommunalen Bildungslandschaften, der intern~tionalen 
, , 

Jugendarbeit, der Gedenkstättenfahrten und der Pa~izjpation gefördert., 

2. Kulturelle Jugendbildung / Medienkompetenz - Medien und Kulturland NRW 

Der Zugang zu' Angeb9ten der kulturellen Jugendarbeit sO,wie der M'edlenbildung 

ist für, die Persönlichkeitsent,wicklung von besonderer Bedeutung. Mit den in 

diesem Förderbereich zur Verfügung stehende,n 6.835.000 EUR werdeninsbe

sondere die Angebote 'der kulturellen Jugendbildung und Medi'snpädagogik, ge- ' 

fördert. 
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3. Chancenäleichheit llntegrationllnklusi0r:t - Toleranz und Vielfalt fördern 

Mit den. hier insgesamt zur Verfügung stehenden 17.460.000 EUR. werden die. 

Ang~bote derjugendsozialarbeit, Projekte und. Maßnahmen im Bereich der Inte

gration von ·Jugendl.ichenmit Migrationshintergrund sowie Projekte gefördert, d.ie 
. . 

die Teilhabe junger Menschen mit Behinderungen an Angeboten der Jugend-' 

arbeit verbessern helfen .. 

4. Prävention gesellschaftlicher und individueller Risiken / junge Menschen stärken . 

- Gewalt vermeiden 

Mit den zur Verfügung stehenden 4.265.000 EUR werden Einrichtungen des. 
. . 

Kind~r- und Jugendschutzes wie z. B.· die Arbeitsge.meinschaft für Kinder- und 

. Jugendschutz NRW u~d Angebote zurlnt~grati6n von straffälligen Jugendlichen 

sowie·gew.altpräv!3ntive Angebot~ im Bereich der Fußb~lIfans gefördert. 

5. Mädc~en-, ·und.Jungenarbeit / Gender Mainstreaming -Mä.dchen und Jungen: 

gleiche. Rechte, gleiche Chancen 

Zur Förderung von Fachstellen und Projekten der Mädchen- und Jungenarbeit 

stehen 1.230.000 EUR zur Verfügung. Sie dienen im 'Kern der Weiterentwicklung 

geschlechterg.erechter Angebote der Jugendarbeit. Zur Aufrechterhaltungder 

Infrastruktur w~rden die Landesarbeitsgemeinschaft(LAG) Jungenarbeit, die LAG 

Mädchenarbeit, die LAG autonome Mädchenhäuser sowie die FUMA Fachstelle 

Gender NRW gefördert. 

6. Freiwilligendienste - Chancen f9r Engagement und Bildung 

Zur Förderung der Durchführung- des freiwilligen ökolQgischen Jahres sovyie zur· 

Qualifizierung ,der Jugendfreiwilligendienste durch Bildungs"arbeit mit dem Ziel, 

auch. verstärkt benaChteiligten Jugendlichen diese Angebote zu öffnen, stehen .im 

Kinder~ und'Jugendförderplan 3 Mio. EUR zur Verfügung. 
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1. Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen , 

Die Weiterentwicklung der Jugendar~eit entlang sich neu entwickelnger Anforde-' 

rungen bedarf eigenständiger Anstrengungen und Experimente. Um den Trägern 

eine solche Anpassung zu ermöglichen und zur gezielten Entwicklung neuer 

Angebotsformen stehen im Kinder-, und Jugendförderplan rd. 2.235.700 EUR zur 

,Verfügung. 

8. Wissenschaftliche Arbeiten im Forschungsfeld Kinder- und Jugendhilfe 

Die Entwicklung, einer neuen Pra'xis entlang sich verändernder Anforderungen 

bedarf einer begleitenden Praxisforschung. Zur Finanzierung entsprechender 

Maßnahmen' stehen im Kinder- und Jugendförderplan f350.000 EUR zur Verfü

gung. 

9. Investitionen 

Die Kinder- und, Jugendarbeit benötigt angemessene gut ausge~tattete Örtlich- , 

, keiten. Für den Erhalt und Ausbau entsprechender übetörtlicher. besonders 'inno-
- -

'vativer Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit stehen 3 Mio. EUR zur Ver-

fügung. Insbesondere gefördert werden _ Jugendbildt.Jngs- und Jugendtagungs

stätten, Jugendferienheime und Jugendherbergen. 

10. Sonderurlaubsgesetz 

Eine wesE?ntliche Stütze der Jugendarbeit ist- das ehrenamtliche Engagement der 

Mitglieder von Verbänden und Vereinen. Um dieses Engagement. zu erleichtern, 
.. . . 

- können Beschä~igte Sonderürlaub auf gesetzlicher Basis ,erhalten." Der damit 

verbundene Verdienstausfall wird vom Land -ganz oder teilweise ausgeglichen. 

Hierfür stehen Mittel in Höhe von 1.960.0QO EUR zur Verfügung. 
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Kapitel 07 040 
Kinder- 'und Jugendhilfe' 

Kapitel Ansatz ' Ansatz mehr(+) IST 
Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

Titelgruppe 62 

Sprachfqrderung 
1. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für 
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. 

52662 271 Kosten fü"r Sachverständige und Untersuchungsvorhaben 128 

54762 261 Sächliche Verwaltungsausgaben ....... " .......... 12 

63362 261 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. ' ..... ; .............. ; ..... ' ... ~ .......... 200000 200000 487 

684,62 261 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 
Einrichtungen ....... , .. ; ....................... 

68662 261- Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ..... 

Summe Titelgruppe 62~ ........................... 200000 200000 626 

Titelgruppe 64 

Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen, 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für 
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). ' 

, 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der 
Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden. 

54764 266 Sächliche Verwaltungsausgaben .............. ' ..... 

'63364 266 Zuweisu,ngen an Gemeinden und GE;lmeindeverbände ... 

68464 266 Zuschüsse an freie Träger ..................... ; .. 250000 250000 233 

Summe Titelgruppe 64 ... ; ................. " ..... 250000 250000 23,3 

Titelgruppe 65 

Ums~tzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimer-
ziehung in den 50er und 60er Jahren 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 
3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der 

Titelgruppe wieder zu. 
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 

geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 65 dÜrfen Ausgaben auch dann gelei-

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für 
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 

54765 291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...... 

68665 291 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. , ... 7587100 7060000 +527100 3151 
Die Ausgaben sind gesperrt. 

Summe Titelgruppe 65 ...... ' ...... ; ..... : ..... 7587100 7060000 +527100 3151 
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Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 62: 

Kapitel 07040 
Kinder- und Jugendhilfe 

In Ergänzung der Sprachförderung nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) [Delfin 4] gewährt das Lahd 
aufgrund einer Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden eine freiwillige Förderung. 

Zu Titelgruppe 64: . .. 

Die Mittel sollen die Träger der Jugendhilfe dabei .lmte~stützen, durch besonqere Angebo~e der speziellen Situation von Mädchen, die von Zwangsheirat 
betroffen sind, Rechnung zu tragen. . 
Durch die Förderung sollen Einrichtungen in die Lage versetzt werden, unverzüglich· unabhängig von Kostenzusagen der zuständigen Jugendämter· 

. Hilfen anbieten zu können. 
Die Kostenübernahme der zuständigen Jugendämter ist später auf die Landesförderung anzurechnen. 

Zu Titelgruppe 65: 

Die Titelgruppe dient der Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. Der Bund, die Bundesländer 
(West), die Kirchen (Evangelische Kirchen in Deutschland und die (Erz-)Bistümer der Katholischen Kirche im BundElsgebiet) haben eine Verwaltungs
vereinbarung über die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 
1975" für die Jahre 2012 bis 2015 (Antragszeitraum) geschlossen. . 

Mehr zur Sicherstellung der bestehenden Ansprüche. 
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11 Kapitel 07040 I 
11 Titelgruppe 64 I 
~ Zweckbestimmung Le.istungen für Mädchen in bes.onderen. Lebenslagen 

Ist-Ergebnis 2014 I Ansätze 2015 I Ansätze 2016 . 
EURO 

Ansatz: 233.250 I 250.000 I ·250.000 
VE: I -I -

Mädchen, die von Zwangsheirat bedroht sind, brauchen besondere Hilfe und Unter

stützung. Sie benötigen aufgrund der besonderen Gefährdungssituation eine unbü-· 

rokratische und schnelle Aufnah~emöglichkeit in' einer qualifizierten Einrichtung, in 

der sie wohnortfern und anonym untergebracht werdeh. Dies ist aufgrund des Erfor

dernisseseiner vorherigen Kostenzusage .durch die zuständigen Jugendämter viel-
. .' . . 

fach nicht möglich: Durch die in diesem Änsatz bereitgestellten Mittel werden Einrich-

tungen' gefördert, die bei Bedarf eine sofortige Unterbringung gewährleisten. 

In drei unterschiedlich strukturierten Einrichtungen, die einen ausreichenden Schutz 

vor Zwangsheirat anbieten, ,werden fünf Plätze für die Unterbringung vorgehalten. 
• I 

Erstattungen der Jugendämter werden auf die Fördersumme angerechnet. Durch die . 

Finanzierung .werden die ent~prechenden Einrichtungen in die Lage versetzt, unver-
" . 

züglich '- unabhängig' von Kostenzusagen der zuständigen' Jugendämter - Hilfen an-

zubieten. 
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Kapitel 07, 050 
Kulturförderung 

Kapitel 

Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

Kennziffer 

Ausgaben 

Personalausgaben 

42700 011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sach-
verständige und Honorarkräfte .. : ........... " ...... 

42730 011 Prüfungsvergütungen ....................... " ' ... 

Sächliche Verwaltungsausgabe'n 

51901 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge-
bäuden und Räumen ............................ 
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01 .. 

52601 ,187 SachverständJge .................. : ....... ~ .. ;. 

52602 187 Gerichts- und ähnliche Kosten ..................... 

53910 187 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge 
Künstlerinnen und Künstler ..... ' ............... : .. 
Aus diesen Mitteln dOrfen auch die sächlichen Verwaltungsausgabenfür 
die Preisgerichte und sonstige Nebe.nkosten bestritten werden. 

53920 187 Staatspreis für das Kunsthandwerk in Nordrhein-Westfa-
,Ien ................. : ......................... 
Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaberi für 
die Preis(:lerichte und sonstige N~benkosten bestritten werden. 

53930 187 Kinderbuchpreis d?s Landes Nordrhein-Westfalen ..... 
Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für 
die Preisgerichte und so~stige Nebenkosten bestritten werden. 

54601 187 Vermischte Ausgaben ..................... ' ... ; .. 

54602 187 Entschä'digungs- und Ersatzleistungen an Dritte ....... 
Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen 
geleistet werden. 

Zuweisungen und Zuschüsse 
(ohne Al,Isgaben' für Investitionen) 

63300 187 Sonstige Erstattungen an Ge.meinden und Gemeindever-
bände ........................ ' ....... ' ........ ; 

63310 018 Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrich-
tungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusam-
menarbeit. ... " .......... ; ............. , ....... 
Verpflichtungserl11ächtigung: 2 100 000 EUR. 

68100 187 Zur Gewährung von Ehrensold ..................... 
1. Aus diesem Titel können Leistungen aus ~ründen der Billigkeit 

gewährt werden (§ 53 LHO). 
2. Mehrausgaben dOrfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet 

werden. 
Verpflichtungsermächtigung: 110000 EUR. 

68510 187 ZuschUsse an Sonstige im Inland zur Förderung vOn Ein-
richtungen zur Organisation überörtlicher kulturelJer Zu-
sammenarbeit. ................................ 

Ansatz Ansatz 'mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR ,EUR EUR TEUR 

, 

27 

31.000 31 000, 20 

554000 554000 479 

1300 1300. 

1600 1600 78 

127500 127500 110 

51100 -51100 

12000 1200b 

14000 14000 12 

2100000 2100000 2100 

120000 120000' 120 

807200 796300 +10900 786 
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Erläuterungen 

Zu Titel 427 30: 

Kapitel 07 050 
Kulturförderung 

Veranschlagt sind insbesondere die Prüfungsvergütungen ~ einschließlich der Reisekostenvergütungen ~ für die staatliche Prüfung für Musiklehrerinnen 
und Musiklehrer, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sowie für Prüferinnen und Prüfer für Fachangestellte für Medien- und Kommunikationsdienste. 

Zu Titel 519 01: 

Die Mittel sind vorgesehen für Unterhaltungsarbeiten an den landeseigenen Gebäuden und Räumen der Kunstsammlung. 

Zu Titel 526 01: 

Die Mittel sind vorgesehen zur Erstattung der Ausgaben des Gut~chterausschuss~s nach dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwan~ 
derung ins Ausland und zur E,rstattung der Ausgaben ande'rer Ausschüsse, z.B. desProfessorierungsausschusses. 

Zu Titer 539 10: 

Zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses werden 14 Preise von je 7.500 EUR für hervorragende Begabungen auf den Gebieten. der bildenden 
Kunst, Literatur, Musik, Architektur, des Theaters, des Films und der Medienkunst vergeben. ' 

Zu Titel 539 20: 

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handw~rk wird 2017 den nächsten Preis 
, verleihen. ' . 

Zu Titel 546 01: 

Zu Lasten dieses Titels könne~ pauschale AUfurandsentschädigungen in Höhe von 80 EUR monatlich fOr ~raktika'gezahlt'werden, die wedervom Gel~ 
tungs,bereich des Tarifvertrages noch vom Geltungsbereicl} des BBiG erfasst werden. ~ 

Zu-Titel 633 00: 

Der Titel ist ausgebracht zur Erfüllung von Unterhaltungspflichten des Landes zur Pflege des Schlossplatzes in Detmold. 

Zu ,Titel 633 10: 
Aus diesen Mitteln werden kulturelle Aktivitäten der Sekretariate für gemei,nsame Kulturarbeit, insbesondere in den Bereichen Theater, Musik, Ausstel
lungen, Literatur, kulturelle Bildung sowie des internationalen Bel:!uchsprogra'mms gefördert (Projektförderung). 

Zu Titel 681 00: 
Veranschlagt ZlJ( Gewährung von' Ehrensold für verdiente Künstlerinnen/Künstler und SchriftstEillerinnen/Schriftsteller und für deren Hinterbliebene. 

Zu Titel 685 10: 

Veranschlagt zur institutionellen Förderung von Einrichtungen in privater Trägerschaft, insbesondere zur Förderung 
- Frauenkult.urbüro NRW eV, Krefeld, 
- NRW Landesbüro Freie darstellende Künste, Dortmund (incI. Projektmittel), 
- Kulturpolitische Gesellschaft, Bonn, ' 
- Landesarbeitsgemeinschaft Soziokulturelle Zentren, Münster (incl. Projektmittel), 
- Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz Nordrhein-Westfalen eV, Köln. 
Mehr.aufgrund von Personalkostensteigerungen. 
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I,Kapitel 07050 
I Titel 68510 
I Zweckbestimmung ZL:Jschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von 
11 

Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller 
11, . Zusammenarbeit, 
I" 

Ist-Ergebnis 2014 I Ansätze 2015 1 Ansätze 2016 
" EURO 

Ansatz: 785.9881 '796.300 I 807.200 
VE: I -I -

Es ,handelt sich um institutionelle Förderungen folgender Einrichtungen in privater 

Trägerschaft: ' 

• Frauenkulturbüro Krefeld (i~cl. Projektmittel) , 

• NRWLandesbüro freie Kultur in'Dortmund (incl. Projektmittel) 

. • Kulturpolitische Gesellschaft Bonn 

• ' Land~sarbeitsgemeirischaft Soziokultureller Zentren Münster (inkl. Projektmittel) , 

• Gesellsch~ft für zeitgenössischen Tanz NRW e.V., Köln. 

Mit den Mit~eln soll die Kooperation 'und Koordinierung der freien Kunst": und Kultur-

, 'szene, beim Tanz und in' der Frauenkultur Nordrhein-Westfalen g,efördert w~rden., 

Die Landesbüros sind szenenahe Selbstorganisationen und übernehmen Gremien

und Beratungsar~eit für Kulturscha'ffende und vertreten deren I~teressen in. der 

Öffentlichkeit. Sie, bünde.ln die kre?ltiven Potenziale vor Ort. 

Mehr aufgrund der anteiligen Berücksichtigung von Tarifsteigerungen. 

~ 
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Kapitel 07 050 
Kulturförderung 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Kennziffer 

86 

Zweckbestimmung 

68560 182· Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschu
len undMusikpflege. , , . ~ , .. , " .. , , .... ,., , .... , , . , 
Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht 
verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rück
lage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden. 
Verpflichtungserinächtigung: 6 440 000 EUR. . 

Ansatz. 

2016 

EUR 

13029400 

Ansatz mehr (+) IST 
wenig~r (-) 

2015 2016 2014 
EUR EUR TEUR 

12773700 +255700 21679 
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Kapitel 07 050 
Kulturförderung 

Erläuterungen 

Zu Titel 685 60: 

Die Mittel sind vorgesehen für: 
1. Orchester (institutionelle Förderung und Projektförderung) .. ' .......... ' ............. ' ..... , .. ' ........ ' .. : . 9369100 EUR 
2.1 Musikschulen (PersonalkostenzuschOsse) ....................... : .................... ' ........... . 238400 EUR 
2.2 Landesverband der Musikschulen (institutionelle Förderung) .. : ; ........................... : ...... " . . .. , 146900 EUR 
3. Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . EUR 

3.1 Geschäftsstelle (institutionelle Förderung) ............... : ................. : ...... ,' ... ' .... '. : ... . 472 000 EUR 
3.2 Förderung des künstle~ischen Nachwuchses (Projektförderung) ......... , ............................ . EUR 
3.2.1 Jugendensembles NRW .. ' ............ ' .... ' ................. ' ................ , ... ' ... ' . .' .. . 350000 EUR 
3.2.2 Jugendmusikwettbewerbe und Musikwettbewerbe NRW ............................. , .......... . 120000 EUR 

4. Laienmusikwesen (Projektförderungen) .... , ................. ' .................. ; .............. ; . 400000 EUR 
5. Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalßn in Heek (institutionelle Förderung) ........ , ................... . 655000 EUR 
6. Beethovenhaus Bonn einschließlich Archiv sowie Förderung einer Gesamtausgabe der Werke Beethovens (institutionelle 

Förderung) .... ' ..... ' ............................. ; ........ , ..... '.' .................... ' .' .... '. 577 500 EUR 
7. NRW singt. ........ ' ........... , ..................... ' ........... ',' ..... , : ... , ........... . 300000 EUR 

400500 EUR 8. Musikfeste (ProjektförOerung) ..... ' .... : ............... " ........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----------------
Zusammen ................... ' .. ,' .............. , .............................. , ............ ' 13029400, EUR 

vorläufig~r' Wirtschaftsplan 2016 der Nordwestdeutschen Philharmonie ~. V. 

Ausgaben: 
1. Personalausgaben 
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 
3. Investitionen ' 

4. Zinsen 

Zusammen 

Finanzierung der Ausgaben: 
1. E,igene Einnahmen des Zuwendungsempfängers 

, 2. Zuwendung vom Landschaftsverband 
3, Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge) 

. 4. Allg.emeines Sponsoring 
5.,Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung 
6; Zuwendungen des Landes 

Zusammen 

vorläufiger Wirtscl)aftsplan 2016 der Landesmusikakademie NRW in Heek 

Ausgaben: 
1. Personalausgaben 
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 
3, Betriebsaufwand 
4, Kosten für Bildungsarbeit 
5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit 

Zusammen 

Finanzierung der Ausgaben: 
1. Erwirtschaftete Einnahmen/Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers 
2. Mittel nicht öffentlicher Stellen 
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte 
4.Zuwendimg des Landes zur institutionellen Förderung 
5. Sondermittel des Landes für Direktorenwechsel 
6. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung 

, Zusammen 

2016, 2015 
EUR EUR 

5.858.000 5.609.105 
700.000 670.000 

35.000. ' 30.000 
7.000 6.500 

6.600.000 6.315.605 

1.420.572 1.440.000 
439,000 ' 347.000 

2.166.580 1.910.000 
25.848 152.605 

120.000 60.000 
2.428.000 2.406.000 

6.600.000 6.315.605 

'2016 2015 
EUR EUR 

561.000 548.000 
144.boo 114.500 
705.000 644.000 

80.000 135.000 
315.000 

1.490.000 1.756.500 

801.000 775.500 
34.000 135.000 

40.000 
655.000 ' 601.000 

155.000 

1.490.000 1.756.500 
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Kapitel 07 050 " 
Ku Iturförderung' , 

Kapitel 
Titel' 

Funkt.-
ZWeckbestimmung 

Kennziffer 

68660 182 Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur .... 
1. Di~ Ausgaben werden aus den in Höhe von. 86.134.000 EUR zweck-

gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi-
tel 20 020 Titel 122 20, 122 ~1, 12232, 12241,12250,1,2251 und, 
122 52 ,gedeckt (§ 17 Abs. ß LHO). ' 

2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20,12231, 122'32, 122 
41,12250,12251 und 12252. 

88360 182 Z~weisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. ' .............................. ' 

89360 182 :Zuschüsse für Investitionen an sonstige BereiGhe ... ' ... 

Summe Titelgrupp~ 60 ........ , .................. 

Titelgruppe 61 

Filmförderung 
Mehrausgaben bei Titel 685 61 dOrfen für' Zwecke der Filmothek der 
Jugend in Höhe der Eini1ahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. 

52361 187 ' Ankauf einer Auswahl nororhein-westfälischen"Filmerbes 

54761 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...... 

633,61 187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). : ......... 

6816,1 187 Film- und Fernsehpreise ......................... 

68261 187 Zuschüsse für laufende Zwecke ah öffentliche Unterneh:-
men ............. , ................... ' ......... 

6~5 61 187 Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfa-
len ....... ' .. ~ ...... .- .......... : ............. ', 
Verpflichtungsermächtigilng: 900000 EUR. 

88;3 61' 187 Zuw~isungen für Investition~n an Gemeinden (GV) ..... 

89361 187 Zuschüsse tür Investitipnefl' an Sonstige im Inland ...... 

Summe Titelgruppe 61 ........................... 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2Q16 2015 2016 2014 

EUR EI,JR EUR TEUR 

2832800 2832800 2525 

-6 

22640700 22385000 +255700 30689 

20000 20000 24 

10000 -10000 

415000 415000 434 

20000 20000 " 20 

' 330000 330000 348 

680000 680000 608 

30000 3000.0 18 

1495000 1505000 -10000 1452 
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Erläuterungen 

Zu Titel 686 60: 

. Kapitel 07 050 
Kulturförderung 

Bis zu 50 Prozent des Ansatzes werden zum 01.05. des Jahres an die nicht kirchlichen Verbände, die der Arbeitsgemeinschaft Laienmusik des Landes
musikrates NRW angehören, aufgrund ihrer Mitgliederzahl zum 01.01. des Jahres für Biidung?zwecke ausgezahlt. 
Weitere 35 Prozent der Mittel erhält der Landesmusikrat NRW zur Fö.rderung von laienmusikalischen Proje~ten. 

Zu Titel 547 61: 

Absetzung LH.v. 10.0QO EUR.zur Auflösung der Globalen Minderausgaben bei Kapitel 020 Tite154910. 

Zu Titel 633 61: . 

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Duisburger Filmwoche, das Internationale Frauenfilmfestival Köln/Dortmund, das Film- und Musikfest Bielefeld 
sowie für weitere Filmprojekte. . 

Zu Titel 681 61: 

Die Mittel sind veranschlagt für die Verleihung 
- des Filmpreises des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Kurzfilmtage Oberhausen, 
- des Fernl?ehpreises des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Adolf-Grimme-Preises, MarI, und 
- des Preises "Garte blanche" im Rahmen der Duisburger Filmwoche. 

Zu Titel 682 61: 

Die Mittel sind veranschlagt für die Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. 

Zu Titel 685 61 : 

1. Zur Durchführung von Filmreihen, Filmfestivals, filmkulturellen Projekten sowie· Gewährung von Produktionszuschüssen 
a~ die Fi.lmwerkstätten-/häuser in Bielefeld, Düsseldorf, Köln und Münster (Projektförderung) ........... , ........ . 300000 EUR 

2. Zur Förderung von Kinderfilmaktivitäten ......... , : .......... '.' ............................... , .. . .100000 EUR 
3. Zur Förderüng von Projekten im Bereich des Dokumentarfilms (Projektförderung) ........................... . . 90000 EUR 
4. Zuwendung zur institutionellen Förderung an die Filmothek der Jugend ................ ' ................... . . 190000 EUR 

Zusammen .......... " " ..................... , ... '.' ............................•...... , ..... . 680000 EUR 

Zu Titel 883 61: 
Die Mittel sind veranschlagt für die Ausstattung von Filmwerkstätten und die technische Erstausstattung von Spielstätten. 

41. 
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11 Ka itel 07 050 
11 TiteJgruppe 61 ' 
IzweCkbestimmUngl FilmfÖrderutig 

11----1 
Ist-Ergebnis2()14 I Ansätze 2015 ' ,I Ansätze 2016 

,EURO 
Ansatz: 1.451.8551 1 ~505.00ol 1.495.000 
VE: -I 90.0.000 I 900.000 

Die Mittel dienen,der Förderung von größeren Filmveranstaltungen der Städte und 

Gemeinden von überregionaler und/oder internationaler Bedeutung, u~ a.: 

" ' 

• ,das Internationale Frauenfilm,festival Dortmund / Köln, 

• die Duisburger Filmwoche, in deren Rahmen das Land NRW die mit ,5.000 EUR 

dotierte Nachwuchsförderung "earte Blanche" vergibt, 

• sieben kommunale Kinderfilmfestivals (z. B, Ruhrgebiet, Düsseldorf, Bielefeld, 

KqlnundMünster und doxs!) sowie 
, , 

.' ~Ieine Festivals in privater Trägerschaft. 

Darüber hinaus werden die Internationalen Kurzfilmtage' Oberhausen (gemeinnütz:ige 
, ' 

GmbH) aus dieser Titelgruppe unterstützt Das Land Nordrhein-Westfalen verleiht 

I 

jährlich im Rahmen der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen zwei FHmpreis'e' 

(Hauptpreis 5.000 EUR, Nebenpreis 3.000 E,UR). 

Gefördert werden darüber hinaus die Projektaktivitäten 

- des Filmml,Jseums Düsseldorf (Ausstellungen) und 

- der Filmhäuser und ~werkstätten (Düsseldorf, Münster, Köln, Bielefeld) in 

Form von Filmreihen, Filmfestivals; filmkulturellen Projekten, Fortbildungsver

anstaltungen sowie die Anschaffung technischer Geräte für diese Häuser. 

Für die Dokumentarfilminitiative (dfi) und das Filmbüro NW e.V. werden Mittel für die 

,Unterstützung von Projekten im Bereich des Dokumentarfilms sowie Fachveranstal

tun'gen im Bereich des künstlerischen Films eingesetzt. 
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Einen weiteren Förderschwerpunkt bildet die kulturelle Fflmbildung: Neben unter

schiedlicher' Filmvermittlungsvorhaben werden die Aktivitäten der Filmothek der 

Jugend aus d iese,m Titel unterstützt. 

, , 

Alls Titelgruppe 61 stehen zudem Mittel für die Archivierung von Filmen, ~ie mit Hilfe 

pes Landes Nordrhein-Westfalen produziert bzw. angeschafft wurden sowie Mittel für 

den Ankauf von Filmbeständen mit NRW-Beiug zur Verfügung. 

Absetzung i. H. V. 10:000 EUR zur Auflösung der Globalen Mindeiaus'gaben bei 

Kapitel '07 020 Titel 549 10. 



128 
Kapitel 07 060 
Förderung des Sports 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

Kennziffer 

68660 322 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ............ 
Verpflichtungsermächtigung: 600000 EUR. 

·89360 322 Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für 
den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Er-
weiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, 
überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschu-
len ...................... ~ ... ' .......... ~ ....... 
Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 EUR. 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
·EUR EUR EUR TEUR 

18029400 17529400 +500000 17484 

7660700 7660700 6872 
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Kapitel 07 060 
Förderung des Sports 

Erläuterungen 

Zu Titel 686 60: 
Veranschlagt sind (in Klammern "P" = Projektförderung; "I" =.institutionelle Förderung; "PKZ" = ausschließlich Personalkostenzuschüsse): 

1. a) Zuschüsse fOr die Entwicklung des Breitensports und für sonstige Maßnahmen(P) .. ' .. : ....... ',' . . . . . . . . . .. . . 1 820 000 EUR 
b) Zuschüsse zur Umsetzung des Programms "Mehr Chancen für Frauen und Mädchen im Sport" (P). . . . . . . . . . . . . . . . 60000 EUR 
c) Dopingbekämpfung (P) ...... ' .... ' ..............•........•.. '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 115000 EUR 
d) Zuschüsse ,zur UmsetZung von Projekten und Maßnahmen im Zusammenhang mit Förderung und Anerkennung des 
ehrenamtlichen Engagements im Sport (P) ........ : ..................... ' ............ : ............ . 
e) Zuschüsse zur Förderung von Inklusionsmaßnahmen im sport ......................... ~ ............ . 

2. . Zuschüsse zur Förderung des Allgemei"nen Hochschulsports (PKZ) .................. : ................... . 
3. a) Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Unterhaltung der Leistungszentren und Olympiastützpunkte (PKZ). . . . . . .. . 

b) Zuwendungen 'für laufendeZweck~ der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Bundes- und Laridesleistungszentren für 
Kanu (Duisburg) und Leichtathletik (Dortmund)(P) ........ " ........ : ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
c) Zuwendungen für laufende Zwecke der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Bundes- und Landesleistungszentren in 
den Sportschulen für Boxen und Ringen (Hemnef/Sieg) und für Fechten (Bonnj (P) ........ ' ......... ',' ',' ....... . 

4. a) Zuschuss zur Unterhaltung der Trainerakademie Köln (PKZ) ... : . ; .. : ............ ' ........... , ........ . 
b) Führungsakademie des Dl3utschen Olympischen Sportbunc;les (I) ......................... ~ . . . . . . . . . .. . 

5. Leistungssport für Behinderte (P) ............ ' .............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
6. Zuschüsse an den Landessportbund Nordrhein-Westfalen: .......................... ' . .' ................ . 

a) für Landestrainer/L;:mdestrainerinnen (PKZ) ........... '. : ........... '. : .................. , . . . . . .. . 
b) für die sportmedizinische Untersuchung einschließlich Dopingkontrollen und Betreuung der D-Kader (P) .... ',' : : . " . 
c) für die Talentsuche und Talentförderung sowie far Stützpunktmaßnahmen der Sportfachverbände (P) ............. . 
d) -tür die Strukturförderung in den Fachverbänden (P) ........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . 

7,. Zuschüsse an den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband und seine Landesverbände für ihre Sportschulen 
und Sportheime (I) .... " ...... : .' ................................ : ........................ . 

8. Zuschüss.e zur Förderung des Luftsports (I, P) ............. : ........ : ; ..... ' ............ " ......... . 
9: 'Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen (P) .................................... . 
10. Förderung der Übungsarbeit (PKZ) ........... ' ......... " ..... ' ........... ' ............. , ....... . 

'11. Zuschuss für "Moinentum - Deutsche's Forschungszentrum 'für Leistungssport" der Deutschen SporthOchschuleKöln (I) .. 

Zusammen ....... " ... , . " . '., ........ ' .... , .. , . , .... ',' " . :" ....... : .... : ...... " . ' ....... '.' .... . 

Zu Nr.1a:, , , 

900600 EUR 
EUR 

593000 'EUR 
1450000 EUR 

24000 EUR 

16000 EUR 
180000 EUR 
200000 EUR 
50000 EUR 

2006000 
124000 
210000 

1-800000 

1 021 900 
77000 

1221 900 
5760000 

400'000 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

18029400 EUR' 

'Hier sind insbesondere auch Ausgaben zur Förderung im Rahmen ,des Paktes für den Sport veranschlagt, sowie Zuwendungen für Forschungsvorhaben, 
Mod~lIprojekte und Entwicklungsmaßnalimen des Sports und der Dop,ingbekämpfun{;!. ' , ' 

Zu Nr. 3b: , ' , .,' ' 
Aus diesem Titel sollen die Bauunt,erhaltungsmaßnahmen an folgenden Hochleistungssportstätten anteilig als Projektförderung bezuschusst werden: 
- Hochleistungssportstätte tar Leichtathletik im Bundes- und Landesleistungszentrum Dortmund, 
- Hochleistungssportstätte für Kanusport ir:n Bundes- und Landesleistungszentrum DuisbWg· 
Die Bauunterhaltungsmaßnahm~n an diesen Sportstätten werden vom Bund anteilig mitfinanziert. 

Zu Nr. 3c: " ' ' , 
Aus diesem Titel'sollen die Bauunterhaltungsmaßnahmen an folgenden Hochleistungssportstätten anteilig als Projektförderung bezuschusst werden: 
- Hochleistungssportstätte fOr Boxen, Ringen und Judo im Bundesleistungszentrum und Landesleistungsstützpunkt in der Sportschule Henn~f, 
- Hochleistungssportstätte für Fechten im Bundes- und Landesleistungszentrum Bonn. 
Die Bauunterhaltungsmaßnahmen an diesen Sportstätten werden auch vom Bund anteilig mitfinanziert. 

Zu Nr. 4b: 
Institutionelle Förderung der Führungsakademie des Deutschen OIY(11pischen Sportbundes. 

ZLi Nr. 9: , ' 
Die Ausgaben sind im Wesentlichen vorgesehen für die Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen (z.B. Welt- und'Europameister
schaften und weiteren Veranstaltungen von zentraler Bedeutung) sowie sonstiger Maßnahmen, die der Entwicklung und Darstellung des Sportlandes 
Nordrhein-Westfalen förderlich sind. In den Mitteln sind die Ausgaben,zur Deckung des Aufwandes für Veranstaltungen, auch für Bewirtungs-'und Reise-
kosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen, enthalten. ' 
Mehr in Höhe von 500~000 EUR JeweilS in 20'16 und 2017 für die Ausrichtung der Tischtennis-WM. 

, Zu Nr.10: , ' 
Veranschlagt sind Zus,chüsse zur Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen, die einer Mitgliedsorganisation des Landessportbundes Nordrhein-West
falen e. V. (LSB) angehören. Die Mittel werden vom LSB im Auftrag des Landes bewirtschaftet und verwaltet. Die Mittel sind für die Unterstützung von, 
Übungsarbeit in Ver~inen. - insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit - einzusetzen. ' 

Zu Nr.11: 
Veranschlagt ist ,ein Zuschuss zu den Kosten von "Momentum - Deutsches Forschungszentrum für Leistungssport" an der Deutschen Sporthochschule 
Köln im Rahmen einer institutionellen Förderung. ' 

Zu Titel 893 60: 
Veranschla"gt sind im Wege der Projektförderung insbesondere Zuschüsse für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und 
den Erwerb von Sportstätten mit herausragender Bedeutung für das Land Nordrhein-Westfalen wie zum Beispiel Hochleistungssportstätten, überregional 
bedeutsame Sportstätten und Sportschulen. . 
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IV.8· Zuschusse zur Umsetzung des Programms "Mehr Chanc'en für Frauen 

'und Mä~chen im Sport" 

Kapitel- 07 060 Titel 686 -60 - Erl. 1 b -

Ansatz 2015: 

Ansatz 2016: 

60.000 EUR 

60.000 EUR 

. . . . 

Maßnahmen zur stärkeren ~nterst~tzung von Frauen und Mädchen im $port werden 

vom ·Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport aus diesem Ansatz 

gefördert. Hierbei handelt. es sich u. a. um Vorhaben zu Themen wie z. B. IIFrauen in 

Führungspositionen des Sports", "Prävention und Intervention- bei sexualisierter Ge

walt gegen Mädchen und Frauen im Sport", die im Rahmen des La~desprogramms-

11Mehr Chancen für Mädchen und Frauen im Sport" umgesetzt werden. 

Zuständig: Ministerium ~ür Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

IV.9 . Leistungssport für Behinderte 

_ Kapitel 07 060 Titel 686 60 - Er!. 5 -

. Ansatz 2015: 

Ansatz 2016: 

50.000 EUR 

50.000·EUR 

Gefördert werden Maßnahmen des Leistungssports für· Menschen mit Behinderung. 

Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Behindertensportverband Nordrhein-West

. falen eingesetzt und dienen der Ums.etzung seiner Leistungssportentwicklungspla

nung: 

"Zuständig: Ministerium für Familie,. Kinder, Jügend, Kultur und Sport· 

IV.10 Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großve~anstaltungen 

Kapitel 07 060 Titel 686 60 - Erl.9 - und Titel 686 70 - Erl. 3 -
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Kapitel 10 020 
Allgemeine BewiHigungen 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) Isr 
Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 

Kennziffer EUR EUR ,EUR TEUR 
: 

44101 841 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord-
nung. , ..... ,.: ..... ,' .. ' ..... , ..... ' ........... 1 872 500 1880700 -8200 1 783' 

44102 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung 631.00 43900 +19800 61 

44103 841, . Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be-
reich der Beamtinnen und Beamten .... " ............ 2800 13600 .,10800 3 

,44.301 ,841 Fürsorgeleistungen ... : .... " .... , . 0 , •••• 0 0 ••••• , 227400 217700 +9700 215 
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 

geleistet werden. 
2, Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 

45200 253 ',Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so-
wie an die ßundesagentur für Arbeit. . ; 0 ; ••••••••• 0 •• 

46100 881 Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben 
bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Ver-
stärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zu-
schüsse an Landesbetriebeo ... 0 ••••• 0 •• 0 •••• 0 '0 • 0 • 1 286000 -1 286000 

46215 881 Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Ver-
'm,erk~n .. , , ....... ', ...... 0 ••••• , •••••••••• ' •••• 

46216 881 Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauscha-
JerStelle~einsparung von 1,5 % ab 2010 .. 0 • 0 •••• 0 ••• 

Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereich'e, die entWeder den Z;ufüh-
rungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in' 
dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt 
werden. 

Sächliche Verwaltungsausgaben 

51410' 313 V~rb·rauchsmittel. 0 0 ••• , •••••••••••••••••• 0 •• 0" 0 

519,'00 811 Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät-
ze bei den Titeln 51903 ... 0 •• , •• , • , • 0 • 0 0 ••• 0 ••• 0 • 200000 200000 

, 52591 332 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten ... 0 •••••• : ••• 1 070300 1 OQ3300 +67000 ,523 
Verpflichtungsermächtigung: 450000 EUR. 

52502 332 Lehr- und Lernmittel. . ' ...... , ..... :, ............. 5000 5000 

52511 511 Ausbildung der Agrarreferehdarinnen, Agrarreferendare 
,und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege 100000 118700 -18700 38 

52601' 332 Sacliverst~ndige. 0 •• , , ••• , ••• ,'. " ••• , •• 0 •• 0 ••••• 25000 25000 
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 
52602. 

52602 332 Gerichts- und ähnliche Kosten .... , ...... ' .... '. 0" ••• 15000 15000 
Siehe Deckungsv~rmerk bei Titel 526 01. 
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Kapitel 10020 
Allgemeine Bewilligungen 

Erläuterungen 

Zu Titel 441 01: 

Die Ausgaben sind hier - mit Ausnahme des Kapitels 10 261 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt. 

Zu Titel 441 02: ' 

Die Ausgaben sind, hier - mit Ausnahme des Kapitels 1 q 261' - für den g'esamten Einzelplan veranschlagt. 

Zu Titel 441 03: 

Die Ausgaben sind hier - mit Ausnahme des Kapitels 10 261 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt. 

Zu Titel 443 01 : 

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG 
2. Entschädigungen an Bediehstete für im Dienst erlittene Sachschäden 
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete 
4., Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten im Geschäftsbereich 
5. Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements " ' 
6, Sonstiges' " 
Die Ausgaben sind hier - mit Ausnahme des Kapitels 10 261 - f~r den gesamten Einzelplan veranschlagt. 

Zu Titel'452 00: 

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger Zur Vermeidung renten-
rechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG). ' 

Zu Titel 51410: 

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht. Er dient der Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen., 

Zu Titel 525 01: 

Veranschlagt sind: 
1. Für die fachliche und fac~übergreifende Fortbildung der Dienstangehörigen, sowie die ressorteigene Fortb;'ldung und fach-

aUfsichtliche Erfahrungsaustausche ........................................... : ....•.......... 
2. Für die Ausbildung .............. ',' .............. " ...... ' .. , ............ , , . , , .... , ...... : .. , . 

Zusammen, , .. , , , , .... ' .. , ... , , , , , , , , .', , , , ........ , ...... , , , .... , ....... , ................ , . 

Davon 28.600 EUR für frauenspezifische Themen . 

. Gender'Budget IST 

Nutzerinnen und Nutzer (IST) 

Absolut 

Relativ 

Geschlechterverhältnis insgesamt 

GenderBudgetSOLL 

w 

Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) 
im Rahmen der Aus- und Fortbildung 

Relativ 

Es wird ein ausgewogenes Geschlechterverhätnis angestrebt. 

Zu Titel 526 01: 

2014 

344 

61% 
'287 

m 

220 

39% 

233 

w 

2-013 

382 

59% 

275 

m 

266 

41% 
214 

w 

I w 

2016 

'950300 EUR 
120000 EUR 

1070300 EUR 

2012 

m 

m 

Unter anderem auch Kosten für die Einstellungsuntersuchungen der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen und Referendare 
der Lan'despflege. 
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Kapitel 10 020 
Allgemeine Bewilligungen 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST 

Titel 'weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

68610 523 Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw. 212100 204500 +7600 '203, 
Verpflichtungsermächtigung: 15000 EUR.' 

68612' 314 Zuschüsse für Aus- ünd Fortbildungsmaßnahmen. ~ .... 10000 -10000 

68618 511 Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und 
Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft ................... 20000 20000 11 

69700 861 Abdeck,ung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunterneh-
mens .. ' ... ' .............. ' ..................... 210000 210000 156 

Ausgaben für Investitionen 

88310 332 Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestal-
tung im Emscher-lippe-Raum (ÖPEL) .............. : 400000 400000 -40 
1.' Die Ausgaben· und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig 

deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen " 
bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 
82. 

2. ROckflüsse fließen den Äusgaben zu. 
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Zu Titel 686 10: 

1. Stadt und Land e.V., Düsseldorf 
, 2: Plattform '~Ernährung und Beratung" - peb -
, 3. Climate Group 
4. Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine, 

Zusammen 

Zu 1.: 

53 

Erläuterungen 

, Kapitel 10 020 
Allgemeine Bewilligungen 

',2016 
EUR 

150.000 
, 12.500 

15.000 
34.600 

212.100 

2015 
EUR 

150.000' 
12.500 
15.000 
27.000 

204.500 

Der Verein Stadt und Land hat die Aufgabe, das gegenseitige ,Verstehen zwischen Stadt- und landbevölkerung zu fördern. Insbesondere ~ollen bei der 
städtischen Bevölkerung das Verständnis für die Probleme der Land-:- und Ernährungswirtschaft in der Gesellschaft und der Volkswirtschaft geweckt und 
der ländlichen Bevölkerung die Anliegen der StadtbevölkerLing 'an die Land- und Ernährungswirtschatt nahegebracht werden (institutionelle Förderung). ' 
Zu 4.: ' . 
Climate Group ist ein internationaler Zusammenschluss von Regionen un'd Untern~!1men zum Klimaschutz. 

Übersicht über den Wirtschaftsplan von Stadt und Land e.V.: 

Ausgaben 
1. Personalausgaben 
2. Sächliche Verwaltungsausgaben 

Zusammen 
Finanzierung der Ausgaben 
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen 
.2. Zuwendungen des Landes 

Zusammen 

Stellenübersicht 

1. Angesteilte ' 
, 2. Arbeiter 

Zusammen 

Zu Titel 68~ 12: 

Ansatz 
2016 
EUR 

123.000 
47.000 

170.000 

20.000 
150.000 

170.000 

Ansatz' 

2016 

1,50 

1,50 

Ansatz 
2015 
EUR 

123.000 
47.000 

170.000 

20.000 
150.000' 

170.000 

Ansatz 
2015 

1,50 

1,50 

Fü~AiJs- und Fortbildungsmaßnahmen in der Trägerschaft Dritter, z. B. für Mitarbeiter der Kommunen im Bereich der Lebensmittelüberwachung (Quali-
tätsmanage~ent), für Mitglieder in prüfungsausschüssen, für Fachdozenten (Ausbildung von Referendaren) sowie im Tierschutz. ' 

Zu Titel 686 18: 

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

1. Landwirtschaftliche Fachtagungen 
2. Kongresse, Symposien, Workshops zu umweltspezifischen frauenpolitischen Themen 

Zu Titel 697 00: 

2015 
EUR 

15.000 
5.000 

20.000 

2014 
EUR 

15.000 
5.000 

20.000 

laufende Zahlungen zur Sicherung von Renten und Rentenanwartschaften der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines liquidierten Siedlungs-
unternehmens entsprechend dem Gesellschafteranteil des Landes. ' 

Zu Titel 883 10: 
Die Mittel wurden bis 2005 nach Maßgabe,des GFG gewährt. Es handelt sich um die Förderung von kommunalen Aufgaben. 
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Kapitel 10 030 
Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege 

Kapitel Ansatz ' Ansatz mehr (+) IST 
Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestin:mung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

Titelgruppe65 

Überbetriebliche . Maßnahmen 
1. Die Ausgaben der Titelgruppesind übertragbar. 
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der 

Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 un~ 82 gegensei-
tig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch 

, zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 
3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben 

herangezogen werden. 

42765 523 Entgelte für Aushilfen ....... ~ ............... ~ .... 

53165 523 Ausgaben für Veröffentlichungen ......... ' .......... 15000 15000 
Verpflichtungsermächtigung: 75000 EUR. 

53765 523 Versuche und Untersuchungen .................... 253 
Verpflichtungsermächtigung: 1 557 000 EUR. 

54165 ,523 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. ............ ',' 15000 15000 10 
Verpflichtungsermächtigung:, 25000 EUR. , 

'63165' 523 Erstattungen vonVerwaltungsausgaben an den Bund ... 

v, 6ß165 523 Prämien im f3.ahmen der Schulmilchförderung ......... 18 

68365 523 Zuschüsse (anprivate Unternehmen) ............... 100000 100000 150 
Verpflichturigsermächtigung: 150000 EUR., 

68465 523 Zuschüsse (an soziale, oder ähnliche Einrichtungen):, .. 11 500 1f500 , 
Die 'Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig 
deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei 
Ka~itel10 090 Titelgruppe 60. 

68565 5~3 Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen: ............. 400000 400000 335 

68665 523 Sonstige Zuschüsse für laUfende Zwecke im Inland ..... 890700 948600 -57900 453 
Verpflichtungsermächtigung: 105000 EUR. 

89265 52~ Zuschüsse (an private Unternehmen). , ............. 

Summe Titelgruppe65 ...... , ...... ; ... ~ ......... 1432200 1 490100 -57900 1218 
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Kapitel 10 030 
Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege 

Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 65: 

Ausgaben für folgende Maßnahmen: 

1. Weiterbildung für Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum 
2; Absatzförderung für nord rhein-westfälische Agrarprodukte 
3. Arbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof e.Y. 
4. Schulmilchförderung 
5. 1I1formationskampagne "Ökologischer Landbau" 

. 6. Markt-und Preisberichterstattung 
7. Regionalagentur NRW' 
8. Qualifizierung Ehrenamt 
9. Strategieplan Schulmilch 
10. Politikfeld Ländlicher Raum 

Zusammen 

2016 . 2015· 
EUR EUR 

11.500 11.500 
350.000 400.000 
'32.000 32.000 
370.000 4"00.000 
233.000 250.000 
191.000 166.000 
114.000 130.600 
50.000 50.000 

50.000 
80.700 

: 

1.432.200 1.490.100 
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Kapitel,10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege . 

Titelgruppe: 65 

Zweckbestimmung: Überbetriebliche Maßnahmen 

Haushaltsansatz 2016: 1.432.200 EUR 

Weiterbildung für Frauen und Jugend in der, Landwirtschaft sowie im 

ländlichen Raum, Qualifizierung des bürgerschaftlichenEhrenamtes 

Im Zuge des Strukturwandels in der Landwirtschaft sind Einkommenskombin'a

. tionen in landwirtschaftlichen Betrieben zur eigenständigen außerlandwirt

schaftlichen Erwerbstätigkeit von besonderer Relevanz. Landfrauen agieren 

, hierbei besonders innovativ .. Jugendliche mit landwirtschaftlichem Hintergrund 

und Interesse nehmen aktiv an der Gestaltung zukünftiger Entwicklungs

prozesse in der LandwirtschaffteiL 

Im Rahmen von ,Projekten werden Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnah

nien entwickelt sowie Modelle erprobt und umgesetzt. Als Träger kommen z. B. 

die Landfrauen- öder Landjugendverbände in Betracht. 

Absatzförderung für nordrhein-westfälische Agrarprodukte 

Mit der Absatzförderung w~rden insbesondere zwei Zielsetzungen verfolgt. 

Einerseits sollen zur Steigerung der Wertschöpfung Unternehmen bei der 

Erschließung, Sicherung und Erweiterung des· Marktsegments land

wirt$chaftlicher· Erzeugnisse unterstüt~t werden. Andererseits sollen 

Verbraucherinnen und Verbrauchern qualitätsrelevante Merkmale land- und 

ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse und ihrer Produktionsweisen näher 

gebracht werden. 

Die Absatzförderungsrichtlinien bieten ein breites Bündel an· Förder

ma~nahmen, die ein gutes Marketing und effektive Aqsatzstrategien für 

Qualitätsprodukte unterstützen. Im Fokus alier Maßnahmen ste~t der Erhalt der 

regionalen Wirtschaftskraft und die Sicherung der sozialen und wirtschaftlichen 
. . 

Infrastruktur' in den Regionen. Die Maßnahmenkor:nmen vor allem klein- und 

mittelständischen ·Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft zu Gute. 

E/1äuterungen zum Einzelplan 10 53 Seite 106 
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Kapitel 12 050 
Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) 'IST 

Titel' weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

54710 061 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben ............ 47282800, 47381800 -99000 42603 
1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die 

Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1· Satz 3 LHO). 
2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buc~spenden an Beamte des gehobe-

nen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prü- ' 
fungsleistungen gewährt werden. 

3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen r daß Lehr- und Unterrichts-
material zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der 
Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wJrd. 

Ausgal;>enfür Investitionen 

Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5. 

811 01 061 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .. " ............. , . 2267000 3165200 -898200 3752 
1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge 

verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 
2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 
3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- , 

zeuge anfallenden I':lebenkosten sind gern. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom 
Versteigerungserlös abzusetzen. 

Verpflichtungsermächtigung: 100000 EUR. 

54 



92 

Kapit~112 090 
Ausbildungs- und Fortbildungseinricht,ungen der Landesfinanzverwaltung 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
Tit~1 weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

51804 061 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. : ................................... 3063 '000 3070600 -7600 1639 
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-

, zung von der Ausgabe zugelass~n (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 

51901 061 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge-
bäuden und Räumen., ...................... ' ...... 62100 62100 104 
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10. 

51902 061 ' Größere Unterhaltung~arbeiten an Gruridstücken, Ge-
bäuden und Räumen ............................. ,717600 717600 1415 
1. In Abweichung vqn § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben 

bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 über-
schritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel 
eingespart werden. ' 

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Tite\.71,1 01. 

51903 061 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-
teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen ......... 67900 67900 315 

I 

52910 061 Aufwand ßeschäftigtenvertretung .................. 700 700 
Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die 
Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 

52920 ' 061 Zur Verfügung der Dienststellenleiter ..... ' ........... 500 500 

53112 '061 Öffentlichkeitsarbeit. ........... ',' ............. ' .. 500 500 
1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffent-

lichungen und sonstiges Informationsmaterial an pfitte l!nentgeltlich 
abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 

2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausga-
ben herangezogen werden. 

53910 061 Kul~urelle Veranstaltungen .......... '. ; ............ 3100 3100 3 

54510 314 Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsm~nage-
ment. ........ ' ................... ' ............. 2800 2800 ,2 

54604 061 Ausgaben für den Kauf des Firmenticketsvon Verkehr~-
unternehm!?n ............... : .... , , ........ ' .... 3 
1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO) 
2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 
3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die 

Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 

54610 061 Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun.., 
gen sowie in Fällen' des § 13b Umsatzsteuergesetz .... '. 
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet 
werden. 

54710 061 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten ..... , " ..... , 2094300 2043400 +5'0900 . '1385 
1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die 

Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 
2·.·Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichts-

material zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an NachWuchskräfte der 
Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. 

Ausgaben für Investitionen 

Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben 

711 01 061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............ 837000 837000 
1. In Abweichung von § 25 Abs; 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben 

bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02. 

,55 



24 
KapiteliS 010 . 
Ministerium 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

Kennziffer 

54713 .291 Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation, , .... , , 
1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aus-

gaben des Kapitels 15 035, 
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegeriseitig deckungs- . 

fähig ll1it den Verpfli<?htungsermächtigungen des Kapitels 15 035. 
Verpflichtungsermächtigong: 580000 EUR. 

54714 291 Sächliche Verwaltungsausgaben . Pflege, Alter, demogra-
phische Entwicklung ......... ' ....... : •........... 

:1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aus-
gaben der Titelgruppen 62 und 90 des Kapitels 15 044. 

2, Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungs- . 
fähig mit den VerpflichtungsermächtigUngender Titelgruppen 62 und 
90 des Kapitels 15 044. 

Verpflichtu!,\gsermächtigung: 1 600 000 EUR. 

54720 219 Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüf-
dienst. ............ , , , ... '.' .. , ... , . , . , , . : ..... 
1 .. § 17 Abs. 3 LHO, 
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe derMehreinnahmen bei Titel 232 

10 geleistet werden, 
3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werqen, 

54730 011 Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen 
und internationalen Erfahrungsaustausch, ........... 
Aus diesem Titel dürfen Ausgab~n auch dann geleistet werden, wenn bei 
anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgabe!,) für denselben Zweck ver-
anschlagt sind (§ 35 Abs, 2 LHO), 
VerpflichtungsermächtiglJng: 104000 EUR. 

54735 011 Sächliche Verwaitungsausgabeo für das Fördercontrol-
ling: .. , ........................ : ......... : .... , 

. Verpflichtungsermächtigung: 20000 EUR • 

54745 011 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-
Sicherheitsrichtlinie .. , ...... , .. , . , , , ... " , , ..... 

54750 011 Sächliche Verwaltungsausgaben lriformationstechnolo-
gie,.".,., .. " ... "",. " .. ,.",., .... " ,." .. 
Verpflichtungserm'ächtigurig: 240000 EUR. 

54755 011 Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungs-
rechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumen-
te .............. ' ............ , ................ 
Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt . 
werden. 
Verpflichtungsermächtigung: 200000 EUR. 

54758 011 Sonstige sächliche VelWaltungsausgaben. , .. , ., ..... 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR. EUR EUR TEUR 

601400 +601400 331 

2497500 320000 +2177 500 1125 

60000 60000 29 

90000 100000 -10000 

110000 110000 72 

52800 +52800 

728100 7381'00 -10000 383 

400000 400000 15 

1500 -1 500 6 
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Erläuterungen 

Zu Titel 547 13: 

.Kapitel 15 010 
Ministerium 

Die schrittweise Einführung von EPOS.NRW macht eine Trennung von Ergebnis- und Transfermittelbudget erforderlich. Daher werden die sächlichen 
Verwal.tungsausgaben der Fördertitelgruppen der Fachkapitel ab dem Haushaltsjahr 2016 im Zentralkapitel (zukünftiges Ergebnisbudget) ausgewiesen. 
Die hier veranschlagten Mittel waren im Vorjahrbei den nachstehenden Titelgruppen veranschlagVmitveranschlagt: . . 

Haushaltsstelle 

Kapitel 15 035 Titelgruppe 61 
. Kapitel 15 035 Titelgruppe 62 
Kapitel 15 035 Titelgruppe 75 

Zusammen 

Zu Titel 547 14: 

EUR 

100:000 
494.100 

7.300 

601.400 

Die schrittweise Einführung von EPOS.NRW macht eine Trennung von Ergebnis- und Transfermittelbudget erforderlich. Daher werden die sächlichen 
Verwaltungsausgaben der Fördertitelgruppen der Fachkapitel ab dem H51ushaltsjahr 2016 im Zentralkapitel (zukünftiges Ergebnisbudget) ausgewiesen. 
Di~ hier veranschlagten Mittel waren im Vorjahr bei den nachs~ehenden Titelgruppen veranschlagVmitveranschlagt: 

Haush~ltsstelle 

Kapitel 15 044 Titelgruppe 62 
Kapitel 15 044 Tifelgruppe 90 

Zusammen 

Zu Titel 547 20: . . . 

El)R 

1.097.500 
1.400.000 

2.497.500 

Im Rahmen der Zusammel")arbeit der Prüfdienste des Bundes und der Länder wird die gemeinsame Fortbildung der im' Prüfdienst Beschäftigten durch 
das Land NRW koordiniert. Die Kosten der Fortbildungsmaßnahmen werden hier veranschlagt und durch die Einnahmen bei Titel 232 10 von Bund und 
Ländern gegenfinanziert. . 

Zu Titel 547 30: .... 
Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches, insbesoridere bezüglich der Aktivitäten zu europäischen Schwer-
punktthemen. ' 

Weniger wegen. ~uflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 15 020 Titel 549 10. 

Zu Titel 547 35: . 
pie Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Fördercoiltrollings veranschlagt. 

Zu Titel 547 45: 
Der Titel dient der Deckung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der IT-Si~herheitsrichtlinie (Informationssi:
cherheit in der Landesverwaltung). 

Zu Titel 547 50: 

Veranschlagt sind die Kosten für 

- die Sicherstellung eines stabilen Netzbetriebs, 
- Beschaffungen zur weiteren Umsetzung des IT - Konzepts des Ministeriums, 
- Beschaffungen von pe - Zubehör.. 
Weniger wegen Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 15 020 Titel 549 10 . 

. Im Vorjahrbei Kapitel 15 010 Titelgruppe 60 mitveranschlagt. 

Zu Titel 547 55: 
Im Vorjahr in Kapitel 15 010 Titelgruppe 61 veranSChlagt. 

Zu Titel 547 58: 
Aus diesem Titel wird über die Deckungsfähigkeit nach § 10 Abs. 1 Haushaltsgesetz auch die Ausstattung und Unterhaltung eines Eltern-Kind Büros im . 
Dienstgebäude Horionplatz 1 finanziert. . 
Weniger wegen Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 15 020 Tit~1549 10. 

. . 

1':"7 J. 
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Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Kennziffer 

Zweckbestimmung 

Ausgaben 

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die· Verpflichtungsermächtigungen . des Kapitels sind gegenseitig 

deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Tittll der Kapitels in 
Anspruch.genommen werden. 

3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Ni". 2 bei den Ausgaben im Kapitel 
15 025. ~ 

4. Siehe I:faushaltsve~merke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 
13. . 

5. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet 
. werden, wenn an angerer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den~ 

selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .. 
6. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 

Zuweisungen und Zuschüsse 
(ohne. Ausgaben für IilVestitionen) 

68610 291 Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.v .............. . 

Ansatz Ansatz mehr· (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR. 

40000 +40000 

58 



,Zu Titel 686 10: 
Im Vorjahr bei Titelgruppe 62 veranschlagt. 

41 

Erläuterungen 

Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Zuwendung zur instit,utionellen Förderung i.H.v. 40.000 EUR an den Frauenrat NRW e.V. zu Ausgaben von 44.700 EUR und 'einem Zuwendungsbedarf 
von 40.000 EUR. Der Wirtschaftsplan sieht 0,5' (0,5) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT vor. ' 
(Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan) " ' 

59 



~,apitel 15 035 Titel 686 10 

Zweckbestimmung: Zuschüsse an den Frauenrat NRW e, V. 

Ist 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 
TeUR, TEUR, TEUR 

.. '* Ansatz: .'* Ansatz: ,40,0 

VE: - VE: ;. 

,* Im Vorjahr bei TG 62 veranschlagt 

Der FrauenRat NRW e. V. ist ein unabhängiger,' überparteilicher und überkohfessioneller Zu"' 
, , 

. . . . 

sam~enschluss von derzeit rund 70 Frauenverbänden und Frauengruppen. 

Ziel der Arbei.~ d,es Fraue'nRat NRWe.V. ist, an der Klärung und Lösun'g:ge,sellschaftspoliÜscher 

Fragestellu'ngen, mitzuwirken und die Meinung und Verantwortung der Frauen im Land kon

zentriert zur G~I,tungzu bringen und auf Gesetzgebung, Regierung ~nd gesellschaftlich relevan~ 

te Gruppen' einzuwirken. 

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere d.ie Erarbeitung von Stellungnahmen, die Umset

. zung 'von gleichstellungsrelevanten Aktionen sowie die ',Information der Mitgliedsverbände und 

der Öffentlichkeit über frauenpoiitische Forderungen und Problemsteliungen. 
. ' 

21 
60 
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.Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Kapitel 

Titel 

Funkt.~ 

Kennziffer 

Zweckbestimmung 

Titelgruppen 

Titelgruppe 61 
Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 
Gemäß Nr: 2.3 W zu § 44 LHO erfolgen die F;örderungen der Beratung 
und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege derVbll
finanzierung. 

63361 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68461 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche 
Einrichtungen ...... , . " ; ........... ' ....... , ........ . 
Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. 

68661 . 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ......... . 

. '89261 291 Zuschüsse für Investitionen ..... , ..... , .......... . 

Ansatz. 

2016 

EUR .' 

17 131 200 

17131200 . 

Ansatz mehr (+) 
weniger. (-) 

2015 2016 

EWR EUR 

17231 200 -100000. 

17231200 . -100000 

IST 

2014 
TEUR 

14934 

14934 

t!'1 O· 



43 

Kap~tel 15 035 
Emanzipation 

Erläuterungen 

Zu Titel 684 61: 

'Die Ausgaben slhd veranschlagt für: ' 

Maßnahme 

1. Zuschüsse zu den 'Personal- und Sachausgaben an Träger von Zufluchtsstätten für misshan-
, delte Frauen (Frauenhäuser) , 
, 2. Zuschüsse für Maßnahmen zum Thema "Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen" 

3'. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben von Fraueninitiativen, die gegen sexualisierte 
Gewalt an Mädchen und Frauen tätig sind ' 

. 4. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an die Träger von allgemeinen Frauenbera
tungsstellen 
5. ZuschÖsse zu den Personal- und Sachausgaben an die Träger von spezialisierten Beratungs-
stellen ' 

6. Zuschüsse zur Schaffung geschützter Wohnsituationen für von Menschenhandel betroffene 
Mädchen und Frauen . 

7. Umsetzung des Landesaktionsplanes, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sowie Förderung 
von Maßnahmen zur Prävention 
8. Zuschüsse für Maßnahr:nen der anonymen Spurensicherung im Falle von sexualisierter Gewalt 
9. Förderung der Beratung und Unterstütz~!1g von traumatisierten Flüchtlingsfrauen 

Summe _ 

ZuNr.1: 
Veranschlagt für die Förderung von Frauenhäusern. 

Zu Nr. 2: 
Veranschlagt insbesondere für Maßnahmen zur Bekämpfung von Zwangsheirat. 

Zu Nr. 3: 

2016 
EUR 

8.270.500 

230.000 
1.242.000 

4.624.500 

764.200 

245.400 

, 454.600 

400.000 
~oo.boo 

17.131.200 

2015 
EUR 

8.270.500 

230.000 
1.242.000 

4.624.500 

764.200 

245.400 

554.600 ' 

400.000 
900.000 

17.231.200 

m'ehr (+) I 
weniger (-) 

-100.000 

. -100.000 

Veranschlagt für die Förderung von Fra,ueninitiativen, die Mädchen und Frauen Hilfen nach sexualisierter Gewalt anbieten (Frauennotrufe und Wildwasser) 
und entsprechende Stellen' bei den Frauenberatungsstellen. " 

Zu Ni. 4: ' 
, Veranschlagt für die Förderung von allgemeinen Frauenberatungsstellen. 

Zu Nr. 5: ' 
Veranschlagt für die Förden,mg von Beratungsstellen für die Opfer 'von Menschenhandel. 

Zu Nr. 6: 
Veranschlagt für die Förderung zur Schaffung geschützten Wohnraums für Opfer von Menschenhandel. 

Zu Nr. 7: 
Veranschlagt für die Umsetzung des Landesaktionsplans sowie die Förderung von Maßnahmen in den Be'rerchen "Gewalt gegen Frauen" und "Präven
tion" (z.B. Fortbildungsveranstaltungen, Modellvorhabeh, Projekte). 

Zu Nr. 8: 
Veranschlagt für Maßnahmen der anonymen Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt al~ Grundlage für eine spätere $trafverfolgung.' 

~u Nr. 9: ,,' , ,.' ','" 
Veranschlagt für die Beratung und Unterstützung der von Gew(3lt betroffenen traumatisierten weiblichen Flüchtlinge. Für die Durchführung dieser Maß-
nahmen kommt die örtliche, fachlich geeignete Beratungs- und Hilfestruktur in Betracht. . , 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapiter15 
010 Titel 547.13 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel.547 13). ' 

62. 



Kapitel 15 035 Titelgruppe 6,1 

Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

Ist 2014 Ansatz 2015 ' Ansatz 2016 
TEUR TEUR TEUR 

14.934 Ansatz: 17.231~2 Ansatz: 17.131,2 

, . VE: .45.573,6 .VE: 1.500,0 

., ., 
* Weniger wegen Verlageru(lgnach Kapitel 15 010 Titel 54713. Die sachlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem 

Haushaltsjahr,201.6 pe.i Kapitel 15 010 Titel 547 ,13 ~~ransch'agt. ' 

Die Ausgaben sind veranschlagt für: 

',I Maßnahme ',: I '2015 (€) I ' 2016'(€) 2016 +/-

1. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben 8.270.."500. 8.270..500 

an T~äger von Zufluchtsstätter fOr misshandelte 

Frauen (Frauenhäuser) 

2. Zuschüsse für M~ßnahmen zum Thema "S.exuali- 230..000. 230..0.0.0. 

sierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen" . 

3. Zusqhü~se zu den Personal- un~ Sach~3Usgaben 1.242.000 1.242.000. 

von .Fraueninitiativen,' di"e gegen ~'exualisierte Ge-

waltan Frauen und Mäd.chen tä~ig sind,. 

4. Zuschüsse zu den Personal-/Sachausgaben an 4.624.500. 4.624.500. 

die Träger von 811g. FrauenberatungssteÜen' 
. . '. . 

.5. ZLisc~üss'e zu den Personal- und, Sachausgaben. 76.4.200. 764.200' 

an die Träger vpn' spezialisierten Beratungseiri-' 

richtungen 

6~ Zus'chüsse zur .sc~affung geschützte~ Wohnsitua:' 245".400 245.400 

tionen f.ür von Menschenhandel, betroffene Mäd- ' 

chen und Fr~uen 

7. Umsetzung des' Laridesaktionsplanes, Bekämp- 554.600. ,454.600. -100..0.00* ' 

"fung von Gewalt gegen Fr~uen sowie Förderung 

von Maßnahmen zur Prävention , 

8. Zuschüsse für MClßnahmen der anonymen Spu- 40.0..0.00.' 400.0.00 

rensicherung im Falle von sexualisierter Ge~alt 

9. Förderung. der Beratung und, Unterstüt4ung' von ' '90.0..0.00. 900..000 

traumatisierten Flüchtlirigsfrauen 

Summe 17.231.200 17.131.200 -100.000 

22 63 



Fortsetzung 

Kapitel1S 035 ' ' Titelgruppe 61 

Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

Zu Nr. 1: Zusc'hüsse zU,den Personal- und Sachausgaben an Träger von ZuflUchtsstätten 

für misshandelte Frauen (Frauenhäuser) 

Da~ Land fördert 62 Zufluchtsstätten für misshandelte Frauen und ihre Kinder (Frau~:mhäuser) 

mit pa-uschalierte~ Zuschüssen. ,Der Ansatz ,ist für die Weiterförderung, 'der personel!en Grund

ausstattung dieser Einrichtungen, be~tehend" aus einem Team von' drei hauptberuflichen Kräf

ten sowie einer weiteren Sozialarbeiteriri/~ozialpäd~gogin" bestimmt. Darüber' hinaus sind die 

Mittel für die Förderung von Sachausgabender landesgeförderten Frauen~äus~r und die Wei-' 

tere'~twicklung der Infrastruktur vorgesehßn. Das' Förderprogramm Frauenhäuser stellt eine 

flächendeckende Grundversorgli~g sicher, denn in jedem Kreis und jeder 'kreisfreien Stadt' in 

Nordrhein-:-Westfalen gibt es mindestens ein vom Land gefÖrdertes Frauenhaus . 

. Zu Nr. 2: Zuschüsse für Maßnahmen zum Thema "Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen" 

Der den Vorjahren entsprechende Ansatz ist vorgesehen für Maßnahmen zur Sekämpfu~g von 

Zwangsheirat. Gefördert 'werden insbesondere 'die' Fachberatung~stene gegen Zwangsheirat 
, . 

des' Mädchenhauses Sielefeld e.V. und ein Projekt des Vereins agisra e.V. in Köln zur Bek~mp-

fung von Zwangsheirat und Gewalt im Namender, Ehre. 

Zu Nr. 3: Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben von Fraueninitiativen, die ge .. ' 

gen sexualisierte Gewalt an Frauen und' Mädchen tätig sind 

Das Land fördert 47 Frauenin'itiativen, die gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen' 

tätig sind (Frauen-Notrufe bzw. Wi,ldwasser) und ~ntsprech~nde Stellen bei den Frauenbera

tungsstellen. Die Einrichtungen bieten den betroffenen Frauen und Mädchen akute Kriseninter

vention, psychosoziale Beratung so~ie Begleitung zu Ärztinnen/Ärzten, Polizei und, Gerichten. 

Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterförderung der 47 Frauen-Notrufe bzw. von Wildwasser 

mit pauschalierten Personal- und Sachkostenzuschüssen. 
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Fortsetzung 

K,apitel15 035 Titelgruppe 61 

Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

:Zu Nr. 4: Zuschüsse zu,den Personal .. undSachausgaber:-' an diQ Träger von alJg~meinen 

, Fraue~beratungsstel,len 

'Das Land. fördert 58 allgemeine Frauenberatungss~ellen, die im, Rahmen ihrer Arbeit eine "um-
, ' 

fassende Lebensberatung von Frauen für Frauen',unter ,besonderer Berücksich,tigung des weib-
. . . .... . 

lichen Lebenszusammenhangs bieten.' Einen Schwerpunkt, ihrer Tätigkeiten bilden konkrete 

Hilf,en bei allen Formen von'Gewalt gegen Fra,uen. Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterför-' 

derung der 58 allge.meinen Frau~nberat~,ngsste"en mit pauschalierten Per~onal~ un~ ?~chkos

tenzuschüssen~ 

Zu Nr. 5: Zusc~üsse zu den Pe,rsonal- und Sachausgab~n a~ die 'Träger von ~pezialisier

te_n Beratungsstellen 

Ei~e effe~tive 'Bekäm~f,ung des Menschenhand~ls 'setzt den Schutz und die Betreuung der be-' 

troffe~en Frauen und Mädchen Voraus. Mit Hilfe der Mitarbeiterinn.en der spezialisierten Bera-
~r • . ' '. '.' .' 

,tungs,stelleri kö~nen die Betroffenen ihre freiwillige Aus,reise 'vorbereiten 'und entscheiden, ob 

sie als Zeuginnen vor.Gericht gegen die Menschenhändler aussagen,wollen. ,Das Land fördert 

die Arb.eit, von 'acht spezialisierten Ber'atungsstellen gegen M,ensc~enhandel. Der Ansatz ist' 

vorgesehen für die Weiterförderung dieser spezialisierten Frauenberatungsstellen mit p'auscha':' , 

fierten Personal- und Sachkostenzuschüssen. 

Zu. Nr. '6: Zuschüsse zur Schaffung ,geschützter'Wohnsituationen, für'von Me~schei1han- ' 

dei betroffene Mädchen und Frauen 

Zum Schutz der von MEms~henhandel betroffenen" Frauen und Mädchen finanziert das La.nd 

ihre sichere und' bedarfsgerechte Unterbriflg,ung während ihres Äufenthalts in Deutschla.nd.Auf 

diese Weise können rasch und unoürokratisch geeignete Unter~ünfte zur Verfügung gestellt 

. und Zugriffe auf die Betroffenen d.urch Menschenhändler verhindert werden. 

" Die Unterbringung erfölgt dezentral und. anonym und entspricht der individuell~n Situation der 

betroffenen Frau und' ihren jeweiHg'en Sicherheitsbedürfnissen. 

Der den VorJahre!"' entsprechende Ansatz ist vorgesehen für die.Schaffung geschützter Wohnsi-
. ~" 

tuationen für' von Menschenhandel betroffene Frauen und Mädchen. 
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Fortsetzung' 

Kapitel 15 035 Titelgruppe 61 
." ... 

Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

Zu.Nr. 7:- Umsetzung des Landesaktionsplanes, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

sowie Förderung von Maßnahmen·.zur Prävention 

Der Ansatz ist vorgesehen für Projekte zur Bek~mpfung von Gewalt gegen Fräuen - wIe z .. B. 

für. -die Förderung der örtlichen und regionalen Kooperationen gegen Gewalt an Frau.en,- für . 

. Fortbildungsmaßnahmen, Seminare; Informationsveranstaltungen, .Workshops und sonstige 

Maßnahmen der Frauenhäuser, allgemeinen Frauenberatungsstellen und Frauen-Notrufe zur 

Gewaltthemati~ sowie für die Umsetzung des thefTIatisch und tielgruppenspezifisch' erweitertEm . 

LandesaktiOnsplanes gegen Gewalt an Fraue.n und·Mädchen .. 

Die Reduzierung des Ansatzes um1 00.000 € ergibt sich aus der Verlagerung nach Kapitel 

15 010 Titel 547 13. Die sächlichen' Verwaltüngsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei 
. .... . 

der vorgenannten Haushaltsstelle veranschlagt. 

Zu Nr. 8: Zuschüsse für Maßnahmen der-anonymen Spurensicherung im Fall~ von sexua;' . . . . . . . 

- lisierter G~walt 

Der den Vorjahren' entsprechende Ansatz ist vorge~ehen für Maßnahmen,. die der Förderung 

sowie der Bekanntmachung eines landesweiten Angebotes anonymer Spurensicherung nach 

sexualisierter: Ge~alt als Grundlage für eine' spätere Strafverfolgung dienen. Hierbei sollen so

wohl die' Ergebnisse der im Haushaltsjahr. 2015 durchgeführten' wissenschaftliGhen UntersL:J-
- . 

chung regionaler und überregionaler Aktivitäten zur anonymen Spurensicherung einbezogen 

. we~deri als aUch die Erkenntnisse einer" ebenfalls im Vorjahr eingerichteten temporären Lan

deskoordinierungsstelle. 

Zu Nr. 9:. Förderung der Beratung und Unterstützung von trau~atisierten Flüchtlings~ 

frauen 

Der- Ansatz ist bestimmt für Fördermaßnahmen für die besonders schützenswerte Zielgruppe 

der von Gewalt betroffenen traurnatisierten Flüchtlingsfrauen. Das Programm fördert zie.lgrup

penorientierte Projekte der örtlichen, fachlich geeigneten Beratungs- und Hilfestruktur sowie 

. Schulungsmaßnahmen für P7rs.anenj die im b~ruflichen Kontext. oder als' ehrenamtlich Tätige 

mit Flüchtlingsfrauen befasst sind.. 
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Kapitel 15 035 
Enianz,ipation 

, Kapitel 
Titel 

Funkt.-

Kennziffer 

Zweckbestimmung 

Titelgruppe 62, 

Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in 
Beruf und Gesellschaft 
1. Abweichend von Nr. 2.4 WG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zen

trums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwen
dungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 

2. Abweich'end von Nr. 2A WG zu § 44 LHO darf zur Förderu'ng der 
Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfä
higen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werde!}. 

3. Soweit es sich Um Maßnahmen der geschlechtersensiblen Gesund
heits- und Pflegepolitik handelt, dürfen die Ausgaben' der Titelgruppe 

, auc:h für die Zielgruppe Jungen I Männer verwendetwerden. 

63362, 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68662 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ... : ..... . 
VerpfHchtungsermächtigung: " 1 470 000 EUR. 

88362 291. Zuweisungen für Inve,stitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverb'ähde: ............. ' ................ . 

89;3 62 291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ..... . 

Summe Titelgruppe 62 .......................... . 

Ansatz 

2016 
EUR 

5298 100 

5 2~8100 

Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2015 2016 2014 
EUR EUR TEUR 

158 

5832200 -534100 1097 

5832200 -534100 ' 1255 , 
----------------------------~----------~-----

Titelgruppe 75 
Förderung der Politik für: Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) , 

, 63375 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände., .. 

684 75 291 Zuschüsse'an freie Träger ....................... . 
Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR. 

89375, 291 Zuschüsse für Investitionen ..... : ................ . 

Summ'e Titelgruppe 75 ........... : .............. . 

Gesamtausgaben Kapit~1 15 035~ ................. . 

Verpflichturigsermächtigungen Kapitel 15 035 ........ . 

856100 863400 -7300 847 

856 100 863400 -7300 847 
----------------------~----------~~---------

23325400 23926800' -601 400 17037 
------~--------------------------------------~ 

3220000 61 733600' -58513600 
--------~------~-----------------------------
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Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Erläuterungen 

Zu 'Titelgruppe 62: 

Veranschlagtfür die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen,' Untersuchungen, Forschungsvorhaben, Informations- und Serviceangebote , 
sowie Veranstaltungen in den Themenbereichen Gleichstellung in der Gesellschaft,'insbesondere Entgeltungleichheit, Wiedereinstieg, Existenzgrün
dung, Entwicklung des weiblichen Führungspotentials, Gleichstellung von Frauen und Männer.n im öffentlichen Dienst, Geschlechtersensible Berufs
und Studienorientierung, Frauen in Naturwissenschaft und Technik, Frauen in besonderen Lebenslagen (u.a. mit Migrationshintergrund, Alleinerzie
hende), Eingliederung von Prostituierten in den Arbeitsmarkt sowie für die Förderung des Querschnittsziels' "Gleichstellung von Männern und Frauen 
und Nichtdiskriminierung" im EFRE. -

Gefördert werden außerdem i'm Rahmen der Landesinitiative Frau und Wirtschaft 16 regionale 'Kompetenzzentren Frau und ,Beruf sowie deren Kqor
dinierungsstelle, Frauenorganisationen und Vernetzungsprojekte, u.a. LAG kommunale Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW, das Netzwerk von 
Fraue~ und Mädchen mit Behinderungl chronischer Erkrankung NRW,und zwei Beratungseinrichtungen für Prostituierte von überregionaler Bedeutung. 

. .' . . .. 

Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe im Haushaltsjahr 2014 ein s"etrag in Höhe von rd. 
2.074.849,56 EUR alJs verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 025 (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht. 

Weniger in Höhe von 40,.000 EUR wegen der Verlagerung der Förderung des Frauenrates NRW e.V. nach Titel 686'10 und Weniger in Höhe von 
'494.100 EUR wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 
'15010 Titel 547 13 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 TiteI54713). 

Zu Titelgruppe 75. 

Zus., Zus. 
2016 2015 

(TEUR) (TEU'R) 

1. Förderung der Selbsthilfe und psychosozialen Beratungsarbeif 774,93 650,40 

2. Projekte gegen Gewalt 81,17 88,00 

3. Veranstaltungen, Untersuchungen und Informationsmaßnahmen 125,00 

Zusammen 856,10 863,40 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 
010 Titel 547 13 veranschlagt (sie,he Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel 547 13). 
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Kapitel 1'5 035 Titelgruppe 62 

Zweckbestimmung: Gleichstellung und Pote~zialentwicklung von Frauen in Beruf 

und Gesellschaft 

, Ist 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 
TEUR TEUR TEUR 

1.255* Ansatz': 5.832,2 Ansa~: 5~298, 1 

, VE: 15.910,0 'VE:' 1.470,0 
, , . , 

* ZuzOgllch zu den hier nachgewIesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der TlteJgn,Jppe eIn Betrag VOJ:1 rd . 
2.074.849,56 EUR aus verwaltungsteGhnischen Gründen bei Kapitel 15 025 (Kofinanzierung,von Zuschüssen im 
Rahinen von EFRE) verbucht. ' , ' 

Weniger in Höhe von 40.000 EUR wegen der Verlagerung der "förderung des FrauenRates NRW e.V. nach Titel 
686 10 und Weniger in Höhe von 494.100' EUR wegen Verlagerung nach Kapitel 15010 Titel 547 13. Die sächlichen 
Verwaltungsausgabe~ sind mit dem Haushaltsjahr 20~6 bei Kapitel 15 010 Titel,5~7,13 veranschlagt. 

Noch immer sind die beruflichen ~hancen von Männ.ern und Fr~~en ~~ßerst ungleich verteilt. 

Die' Gleichste"ung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäftiglings~ystem voranzu-' 

treiben ist explizites Ziel der Lande,sregierung. 

Im Mittelpunkt der berufiich,en F~auenförderpolitik der Landesregierung' stehen 16 regionale 

Kompetenzzentreri Frau und Beruf. Gemeinsam mit 'den Akteu,rinnen und Akteuren vor Ort ent

wickeln sie Initiativen und Projekte für die Regionen und begleiten' diese konstruktiv. bie Kom- ' 

petenzzentren unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen und Wirtschaftsorganisa

tion.en bei der Verwirklichung gleicher Chancen für Frauen bei der' Einstellung, beim Aufstieg 

und' nicht zuletzt auch b~i der Verbesserung der V~reinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Pfle

ge. 

Darüber hinau~ wird die Landesregierung die berufl!che Gleichstellung durch zielgruppenspezi

fische Angebote Und Maßnahmen fördern: Der Pr.ozess des Wied~reinstiegs nach einer Famili- , 

enphase wird unterstützt. GrÜnder.innen werden bei ihrem Start in die Seibstständigkeit ge-

: ~tärkt. Mentoring' fo~ciert den Aufstieg von Frauen in Führ~ngsposition·en. Durch die Unterstüt-, 

zung landesweiter Aktivitäten zum' Equal Pay Day wird die Lohnlücke zwischen Frauen, und 

Männerh stärker in den Fokus gerOckt. Auch mit Blick auf 'den demographischen Wandel" wer~ 
den Maßnahmen mit dem Ziel einer stärkeren Beteiligung von Frauen an frauenuntypischen 

Berufen' und Studiengängen durchgeführt. 

Die Förderangebote des Landes aus den Strukturfonds der Europäischen Union (EFRE und 

ESF 2014 - 2020) ,werden in ihrer Gesamtheit auf eine g,l.eichberechtigte Teilhabe,von Frauen 
, , , 

und Männern ausgerichtet und durch spezifische Projekte zur Verbesserung der Erwerbssitua

tion von Frauen ergänzt. 
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Fortsetzung 

Kapitel 15 035 !itelgruppe 62 

Zweckbe:stimmung: Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf' 
und Gesellschaft 

landesin'itiative Frau und Wirtschaft 

Die Landesinitiative "Frau und Wirtschaft" zielt darauf ab, ,di~, FrauenelWerbstätigkeit in ,NRW zu 

steigern und' die berufliche' Chancengleichheit zu verbessern. Die im Ländervergleich noch zu 

niedrige FrauenelWerbsquote in NHW weist wie andere Indikatoren zur beruflichen UnglE~ichh'eit 

(z.B. Frauen~nteil in FÜhru.ngspositionen) darauf hin, dass das erhebliche Poter:'zi~I, gut und 

bestens ausgebildeter Frauen,im Land, bisher nicht ausr'eichend erkannt und'gehoben,wird; 

Die Projekte "Kompetenzzentren, Frau und Beruf' in ,16 Regionen sind als Bestandteile der L~n:" 

desinitiative vor allem darauf ausgerichtet, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 

über frauenfördernde, Maßnahmen zu informieren ünd so konkrete Wege zur Vermeidung des 

betrieblichen Fachkräftemangels aufzuzeigen.' Dabei geht es um praktizierte Chancengleichhe.it ' 

in der Personalpolitik - bei der. Einstellung,in der betrieblichen"Ausbildung, für ~ie berufli~he 

Weiterentwicklun,g '~nd Karriere ,sowie bei der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf u~d 

Famili~/Pflege. Ausgehend von den'Bedarfen der KMU wird auch das externe Potenzial ange.:. 
- ' .. 

sproche'n: Frauen der Stillen Res'erveiBerufsrückkehrerinnen, angehende bzw.' junge Akademi-

kerin'ne~, Frauen mit Zuwanderungsgeschichte und Frauen mit Handicap bzw. BehinderuJ1g. 

Durch die Kompetenzzentren werde'n so betriebli~he Personalmaßnahme~" angestoßen, ~ie 

, Frauen besser als bislang err,eichen und die 'Erschließung des externen weiblichen Fachkräfte-:- ' 

kräfte potenzials erleichtert. Die Aktivitäten der Kompetenzzentren Frau und Beruf werden in 

enger Kooperatfon mit den verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren vor Ort umgesetzt. ' 

Die Förderung von regionalen, Projekten zur Unterstützung von Gründungen und Unterneh

mens'nachfo'g'~h durch Frauen ergänzt die Projektarbeit der Kompetenzzentren Frau und Beruf' 

und vervollständigt die Landesinitiative "Frau und Wirtschaft" . 

. Die Projektförderung erfolgt anteilig ausEU- und Landesmitteln. 

Mentoring-Programm K()mp~tenz im Management (KIM) 
. ' 

, Gerade junge Frauen sind heute bestens qualifiziert und wollen Karriere mach~n. Statistiken 

belegen, dass der Frauenanteil an FQhrungsp'ositionen in der Privatwirtschaft mit' zunehmen-
, . 

dem Alter sinkt. Das Ment,oring-Progral!lm ,;KIM" richtet sich daher an junge, qualifizierte' Frau-

en, die, in nordrhein-westfalischen Unternehmen beschäftigt sind und die bereits einen ersten 

Karriereschritt i:?ewältigt haben. Ihnen' stehen im Rahmen eines einjährigen' Mentoring-
. '. ' , 

J~hrgangs erfahrene weibliche: Führungskräfte als Mentorinnen ,zur Seite,; die ihre Erfahrungen, 

vermitteln, konsequentes Empowerment anbieten und gleichzeitig als weibliche Vorbilder fun

gieren. 
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Fortsetz~ng 

Kapitel 15 035 Titelgrupp~ 62 

Zweckbestim.mung: "GleiGh$teliung' und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf, 
und. Gesellschaft 

Viele weibl!che Nachwuchsführungskräfte k'onnten bisher von dem Programm profitieren. das 

die Basis für weitere Karrier~schritte der Frauen bildet und so auch die Realisierung von Ziel:

quoten für Frauen in Aufsichtsgremien und in hochrangigen Managementpositionen unterstützt.. 

Unternehmerinnenbriet' NRW 

Zie,le des Projekts sind di~ Optimierung .von Gründungs- und Wachstumsvorhaben,'von Frauen 

sowie. di'e' w~iter~ Sta.bilisierüng durch ehrenamtli.c~e Patinnen' und Paten. Gründerinnen und. 

Unternehmerirlnen erhalten zu ihrem Plan . ein qualifizi~rtes Feedback eines unabhängigen 

Gremiums von Expertinnen und Experten, und 'b'ei einem überzeugenden Konzept die A,u~- ' 

zeichnung mit dem Unternehmerinnenbrief. Die Dar$tellung von Unternehmerinnen-Port~aits auf 

der Website www.unternehmerinnenbrief.de erhöht die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen in 

der Öffentlichkeit und bietet Vorbilder für die Fraue~. die '~ich mit der Idee." einer Selbstständig-
, " 

keitauseinandersetzen. Bislang wurden über 280 Unternehmerinnenbriefe verliehen. 

Eq"ual Pay Day NRW 

Der Verdiensturiterschied zwischen Frauen und Männern in N"ordrhein-Westfale"n liegt. seit Jah:' 

"ren bei über 20 %',Oas Projekt" IIEqual Pay Oay NRW" soll die bestehende Lohnlücke in Nörd

rhei~-Westfalendeutlicher in den Fokus der gese.lIschaftliqhe~ Diskussion rücken und die Ak

teuri"nnen und Akteure vorOrt. insbesondere die Frayeribüros' und Gleichstellungsstellen in ,den 

Kommunen. bei ihrer Arbeit zu diesem Thema unterstü~zen. Dafür liefert das Projekt regelmäßig 

Informa,tionen rund um den Gender Pay Gap. Ziel ist es. neue Ideen zu entwickeln und die Kräf

te für ,gemeinsame Aktionen zum)ährlichen Equal Pay Day zu bündeln. 

Berufliche Orientierung von Mädchen, und jungen Frauen 

Nordrhein·Westfalen hat 2012 damit begonnen. das neue' geschlechtersensible Übergangssys

tem nKein Absc~luss, ohne Anschluss. Übergang Schule~Beruf in NRW' landesweit einzuführen. 

Schülerinnen und Schüler sollen frühzeitig b.ei der Berufsorientierung. der Berufswahl und beim 

Eintritt in eine Ausbildung. unterstützt werden. Dazu gehört auch die Verbesserung der berufli

chen Orientierung von Mädchen und jungen Frauen. Mit geei,gnetem Maßnahmen werden die 

handelnden Akteure und Akteurinne,n vor Ort be'i derschrittweisen Umsetzung des Aspektes 

Geschlechtersensibilität aktiv unterstüt~t. 
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. Fortsetzu,ng 

Kapitel 15 035 . Titelgruppe 62 

Zweckbestimmung: . Gleichstellung und Potenziah:mtwicklung von Frauen in Beruf 
'und Gesellschaft ' . ' 

Mit dem, Projekt ,;ChanceMINT.NRW" unterstützt MGEPA Studentinnen aus ausgewählten in-, 

genieurwis,sen'schaftlichen Fachrichtungen. Ziel 'ist, durch' den früh~eitigen Praxiskontakt zu' 

Unternehmen berufspraktische Oriel}tierung zu gewinnen, die Studienmotivation zu erhalten 

ündmögliche Studi~nabbr.üche bzw. Studienwechsel zu vermeiden. 

Unterstützung 'des ,Quer~chnittsziel!? "Gleichstellung von Männern und Frauen und 

'Nichtdiskriminie~ung" 'in NRW-EU-Programmen 

Di~Umsetzung der .neuen Förderphase, der EU-Strukturfonds 2014'- 2020 wird bezogen auf 

d~s Querschnittsziel"Gleichstellung von Männern und' Frauen und Nichtdiskriminierung" beglei

tet und unterstützt. . 

lokale Netzwerke, Wiedereinstie'g 

.' Mitd~r Landesinhiative Netzwerk W(iedereinstieg) werden lokal abgestimmte Angebote, und 

Maßnahmen ·insbesondere gleichstellungs-, arb~it~markt- ünd, bildungspol~tischer Akteurinnen 

. und Akteure gefördert, 'die Frauen bei ihrer Berufsrückkehr nach einer Familienphase unterstüt.:. 
• .;j • • 

zen. Bestehende Netzwerke soHen '9urch neue Aktivitäten gefestigt und neue Netzwerk~Partner 

gewon'nen werden. 'Die Aktivitäten' der lokalen Netzwerke unterstützen die Maßnahmen 'der 

. Kompetenzzentren Frau und' Beruf in den jeweiligen arbeitsmarktpolitis,chen Regionen: 

Forum W (Wiedereinstieg) , 
. . 

Mit Forum W be~reibt das. MG~pA in Kooperation mit dem fy1AIS ein auf Nordrhein-Westfal,en, 
, , 

zugeschnittenes Informations- und Serviceangebot für Frauen (und Männer), die aufgrund von 

Familienaufgaben ihre Erwerbstätrgkeit untetbrochen' haben und beruflich wieder einsteigen 
. . 

wollen bzw. hierfür.gewonn~'nwerden können und sollen (Stille, ReserveLsgwie den Kreis der-

jenig~n, die diese Personen beraten. 
. ., 

Zentr~les Element ist das Internetporta', www~wiedereinstieg:nrw.de,:das inhaltlich laufend a~tu-

alisiert und ~ 'entsprechend des Nutzungs~erhaltens der Zielgruppen - in Layout und Funktonali- , 

, tät ~ngepasst wird. 
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Forts~ti:ung 

Kapit~1 15 035 . Titelg~uppe 62 

Zweckbestirnmung: Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Berüf 
und Gesellschaft' . 

Projekt~ ·zur Unterstützung von P~ostituierten 

Die Beratungsstelle Madonna e.V., Bochum, berät un9 unt~rstützt im Rahmen . des' Projektes 

"Ne.ustart;' Prostituierte in. NRW so~ohl bel der Ausübung ihrer Tätigkeit, als auch ~~i einem 

.. Aus~tiegswUI1~ch~ ö~rüber hinaus f\,jhrt sie das Mode"proje~t ,!Neue' '~edien in 'der Be~atungs

arbeit' zur gesundheitiic~en Aufkfarung und Prävention v~n Migrantinn~ri in der Sexa.rbeit" 
'. . . 

· durch. Die darin' entwickelte mehrsprachige Smartpho'ne-App IlLola-NRW" sowie der installierte 

Online-Beratungs:-Chat tragen zur notwendigen gesundheitlichen Aufklärung von Prostituierten 

'bei, liefern ihnen Informationen über die spezifischen Arbeits- Lind lebensbed~ngungen in der 

, Prosti~~tion und ,ermogliche~ einen niedrigschwelligen ~ugang zu den bestehenden Hilfestruktu- . 

ren. Die App liefert zudem einen beispielhaften Ansatz, die Empfehlungen des Runden Tisches 

Prostitution NRW umzusetzen. Sie wird kontinuierlich weiterentwickelt und mit Informationen zu 

Unterstützungs angeboten aus allen NRW-Regionen ergän~t. 

Zu einer landesweiten yerbreitung der' App trägt. zusätzlich die Prostituiertenberatungsstelle 

KOBER des Sozialdienstes kath. Frauen e.V., Dortmund,' bei. In ihrer aufsuchenden Arbeit stellt 

· sie die App sowohl Prostituierten als auch Akteuren und Akteurinnen aus den Institutionen und 

~eratungseiririchtungen vpr Ort vor und schult sie im Umgang mit der App. 

Novellierung ·des. La,n~es~'leichstellungsgesetzes (LGG) 

Die Berichterstattung zum LGG zeigt, dass auch in :der Landesverwaltung noch Umsetzungsde-
. '.... . 

fizite bei der Gleichstellung bestehen, und unterstreicht de'n Reformbedarf des LG,G. 
. , 

· Das MGEPA wird nach einem partizipativen Reformprozess und der u~fassenden Einholung 

wissenschaftlicher Expertise durch' mehrere Gutachten den Gesetzentwurf 2016 in qen Landtag 

einbringen., 

Netzwer:k von Frauen und Mädchen, mit aehinderung/chronischer Erkrankung NRW 

Das'Netzwerk Fr~uen und MädQhen mit 6ehinderung/chronischer Erkrankung NRW ist ein so~ 

zialpölitisches Organ der Interessenvertretung für organisierte und nicht organisierte Frauen 

und Mädchen mit Behinderungen und verfolgt das Ziel, bess.ere S'edingungen für eine selbstbe

stimmte Lebensführung zu erreichen. D~s seit 1996 gefÖrderte Net~werkbüro ist die Geschäfts-

, stelle für' das Netzwerk und zentrale AnlaufsteIle für allelnter~sslerten, u. a. für Frauen und 

Mädchen mit B~hinderungen, für Verbände, Eiririchtungen, Schulen, Gleichstellungsbeauftrag-' 

te, Beratungsstellen etc. und ist in zentralen Gremien zur Umsetzung der UN

Behindertenreqhtskonvention vertreten. 
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Fortsetzung 

Kap,itel15 035, Titelgruppe 62 

Zweckbestimmung: Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf 
und Gesellschaft 

LAG kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstelien NRW 

Die LAG kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW leistet wichtige Koordinjerungs~ 

und Vernetzungsarbeit für dielandesweit rund 375 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. 

Gleichstellung in der dig,itaien Gesellschaft 

Frauenpolitik und 'feministische Initiativen finden heute zunehmend und vor allem wirkmächtig in 

, digitalen Medi,en statt. Gerade marginalisierten Gruppen bietet das Internet Raum zur Mei~ 

nungsäußerun,9 u~d Sichtbarkeit. Gefördert werden sollen deshalb Maßnahmen mit dem Ziel, 

die Möglichkeiten, des Netzes ,für die Emanzipationspolitik des Landes besser nutzbar zu m'a

c~,en, zu ~enne,n ist hier das Modellprojekt Untersuchung "Chancen und Risiken des Internets 

für di~ Mädche~gesundheit"., Darüber hinaus geht es u. a. um die Repräsentanz und Teilhabe 

von Frauen im Netz (digitale Welt als Spiegel,'der Gesellschaft), die Ansprache 'ver~chiedener 
Zielgruppen über das Netz: Z. B. junge Frauen (digital natives), Frauen mit Behinderung, Mig:

rantinnen etc':; um Gewalt im Internet (Cybermöbbin'g', Cybersexismus, Cyberstalking etc.) so

wie die Prüfung, inwieweit Lücken im Schutz- und Hilf~system durch Onlinß-Beratung geschlos-, 

sen werden können. 

Weitere gesellschaftspolitische Schwerpunkte 

',DE3S Weiteren w~rqenModellmaßnahmen zur geschlechtsbe~ogenen,Gesundheits..: und Pflege

politik sowie Einzelprojekte gefördert; II a. Maßnahmen gegenGenitalverstümm~lung; insbe-' 
. ". .' 

sondere die landesweit einzige Beratungs~telle zu Genitalverstümmelung nstop mutilation e.V.", 

, ,der Ber?tungsstellenfinder 'Wegweiser frauennrw.de", der Mädchensportkalen,der IlKalendrina" 

für und von Mädchen mit und ohne Behinderungen und das "Internatiot:lale Frauenfilmfestival" 

(gemeinsam mit MFKJKS). 
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'44 
Kapitel 15 035 
E,manzipatioo 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

Kennziffer 

Titelgruppe 62 

Gleichstellung und Potenzialentwicklung VOI) Frauen in 
Beruf und Gesellschaft 
1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zen-

trums Frau in: Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 

,2. Abweichend von Nr: 2.4 WG zu § 44 LHO darf zur Förderung der , 
Kompelenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfä-
higen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 

3. Sowei~ es sich um Maßnahmen der geschlechtersensiblen Gesund-
heits- und Pflegepolitik handelt, dürfen die Ausgaben der Titelgruppe 
auch für die Zielgruppe Jungen f Männer verwendet werden. 

63362 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68662 291 Zuschüsse für laufende'Zwecke an Sonstige .......... 
Verpflichtungsermächtigung: 1 470 000 EUR. 

88362 291 Zuw.eisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- , 
meindeverbände .......... : .................... 

89362 291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ...... 

Summe Titelgruppe 62 ........... ' ................ 

Titelgruppe 75 

Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) 

63375 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. '.' . 

68475 291 Zuschüsse an freieTräger. .. : ..................... 
Verpflichtungsermächtigung: 250000 EUR. 

89375 291 Zuschüsse für Investitionen .. ' ..................... 

Summe Titelgruppe 75 ........................... 
( 

Gesamtausgaben Kapite/15 035. , . , ............... 

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 035 .. ." ...... 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

158' 

5298100 5832200 -534100 1097 

5298100 5832200 -534100 1255 

8!:j6100 863400 -7300 847 

856100 863400 -7300 847 

23325400 23926800 -601400 17037 

3220000 61733600 -58513600 
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Zu Titelgruppe 62: 

45 

Erläuterungen . 

Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Veranschlagt für die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Untersuchungen, Forschungsvorh<,?ben, Informations- und Serviceangebote 
sowie Veranstaltungen in den Themenbereichen Gleichstellung in der Gesellschaft, insbesondere Entgeltungleichheit, Wiedereinstieg, Existenzgrün
dung, Entwicklung des weiblichen Führungspotentials, Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, Geschlechtersensible Berufs
und Studienorientierung, Frauen in Naturwissenschaft und Technik, Frauen in besonderen Lebenslagen (u.a. mit Migrationshintergrund, Alleinerzie
hende), Eingliederung von Prostituierten in den Arbeitsmarkt sowie für die Förderung des Querschnfttsziels "Gleichstellung von Männern und Frauen 
und Nichtdiskriminierung" im EFRE. '. . 

Gefördert werden außerdem im Rahmen der Landesinitiative Frau und Wirtschaft 16 regionale Kompetenzzentren Frau und Beruf sowie deren Koor
dinierungsstelle, Frauenorganisationen und Vernetzungsprojekte, u.a:. LAG kommunale Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW, das Netzwerk von 
Frauen und Mädchen rnitBehinderungl chronischer Erkrankung NRW und zwei Beratungseinrichtungen fUr Prostituierte von überregionaler Bedeutung. 

Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist:.Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe im Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von rd. 
2.074.849,56 EUR aus verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 025 (Kofinanzierung v<?n Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht. 

Weniger in Höhe von 40.000 EUR wegen der Verlagerung der Förderung des Frauenrates NRW e.V.nach Titel 686 10 und Weniger in Höhe von 
494.100 EUR wegen Verlagerung nach Kapitel1S 010 Titel 547 13. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mitdem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 
15010 Titel54713 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15010 Titel 54713).' . 

Zu Titelgruppe 75.: 

Zus. Zus. 
2016 2015 

(TEUR) (TEUR) 

1. Förderung der Selbsthilfe und psychosozialen Beratungsarbeit 774,93 650,40 

2. Projekte gegen Gewalt 81,17 88,00 

3. Veranstaltungen, Untersuchungen und Informationsrnaßnahmen 125,00 

Zusammen 856,1-0 863,40 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13: Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 
010 Titel 54713 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 TiteI54713). 
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KapiteliS 035 Titelgruppe 75 

Zweckbestimmung: Förd~rung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, 
, , 

Transgender und ,Intersexuelle (lSBTI*) 

Ist 2014 A'nsatz2015 Ansatz 2016 
TEUR TE UR TE UR 

,847" Ansatz: 863,4 .Ansatz: ,856,1 
" 

VE: 250,0 VE: 250,0 

., 
Wenrger wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13. Die sachlichen Verwaltungsausgaben si,nd mit dem 
Haushaltsjahr 2016 bei ,Kapitel 15 010 Titel54713 veranschlagt: ' 

, , 

Die Ausgaben ,'sind veranschlagt für: ' 

'ur' Maßnahme '2015 ' 2016 

(TEUR) (TEU~) , 

t. Förderung derSelbsthilfe und psychosozialen Beratungsarbe.it ',650,4 774,93 

2. . Projekte gegen Gewalt, , , . 88,0 81,17 
" 

3. 'Veranstaltur:tgen, 'Untersuchungen, Informationsmaßnahmen 125,0 -
Summe 863,4 856,1 

Förderung der Politik für LSBTI* 

Die, Mittel sind dazu bestimmt, die Umsetzung des fortgeschri.ebenen IINRW-Aktionsplans fur 

Gleichstellung U,nd Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt .:. gegen Homo- und Trans

phobie" kontinuierlich voranz0treiben. Die lSBTI*-Nichtregierung~organisationen sind dabei die 

wichtigsten Partner. Die Arbeit der .unterschiedlichen Verbände, Beratungsstellen, regionalen, 
'. , 

und landesweiten Projekte im Bereich Selbsthilfe, Akzeptanzförderung, Antigewaltarbeit, Co-
, . 

ming-out:-Arbeit und Beratung vo~ Diskriminierungsopfern 'soll unte:rstOtzt; gestärkt und u~terei
,nander so~ie mit den Regelstrukturen vernet~t werden. ' 

Förderung der Selbsthilfe und psyc~osozialen Beratungsarbeit 

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der landesgeschäftsstellen der landesverbände ' 

Schwules Netzwerk 'NRW 'e~V., ~er Landesarbeitsgemeinschaft lesben in NRW e.V: und für 

das Projekt SchlAu NRW ':" Schwul lesbisch Bi Trans* Aufklärung in NRW -. 'Zusätzlich'sind die 
, , 

Mittel für Einzelprojektförderungen der lSBTI*-Selbsthilfe bestimmt. Sie sollen dazu bE?itragen, , 

die Bqnäelung von Interessen, ~en Informationsfluss unter den Mitgliedsgruppen, s,?wie' die' 

Strukturstärkung zu gewährleisten. 
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Forts,etzung 

Kapitel 15 035 Titelgruppe 75 

Zweckbestimmun,g: Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, 

Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) , 

Im Vordergrund stehen Qualifizierungsmaßnahmen für die 'ehrenamtlich organisierten, örtlichen 

und regionalen Selbsthilfegruppen und deren Maßnahmen der 'Öffentli"chkeitsarbeit, inspeson-'., 
. . . . . 

dere durch Aufkla~ung. In di'esem Rahmen soll 'auch die im o. g.,'Aktionspla,n vorgesehene Öf':' 

fentlichkeitskampagrie "anders und gleich - Nur Respekt, Wirkt" gefÖrdert werpen. Durch den 
, . .' . 

Träger der Kampagne, die LAG Lesben in NRW e.V., werden Medien zur Information und Auf-
, " 

klärung für die Selbsthilfeinitiativen, die AI.Jgemeinbevölkerung und die Fachöffentlichkeit erar-

, beitet und zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sollen aus diesen Mitteln' notwendige Fachta

gungenfinanziert werden, die der' Umsetzung der im o. g. Aktionsplan vorgesehenen Maßnat}

men dienen . 

. Darüber hinaus werden die fünf psychosozialen Beratungsstellen für Lesben, Schwule, Bisexu-
, , 

elle, Trans*, Inter* und ihre Angehörigen in Bochum; Dortmund, Köln, Münster und Siegen ge- ' 

fördert, deren Arbeitauf Basis aktualisierter Qual~tätsstandards mit einem begleitenden Förder-
. . ' 

programmcontrolling evaluiert wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jede psychosoziale Bera-

tungsstelle ein großes Potential an' ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater qualifi~iert und 

einbindet. Die Mittel sollen ,dazu dienen, die Arbeit der Beratungsste"en 'zu unterstütze!1. Die 
. ..' . . 

einzelnen Beratungsstellen arbeiten je nach Setting mit unterschiedlichen Schwer'punkten und 

, unterschiedlichen Ziergruppen. Für Trans,* und Inter* nehmen sie derzeit nur eine verantwor.;. 

tungsvolle Lotsenfunktion wahr. 

Projekte gegen Gewalt an LSBT1* 

Die Landeskoordination der Anti-Gewalt:..Arbeit für Lesben und Schwule in NRW beim Träger-. ' 

verein "Rubicon e.V:"inKöln wird mit einer Personalstellf3 aus Landesmitteln gefördert. 
, . 

, ,Daruber hinaus erhält de'j- Trägerverein Mittel zur Finanzierung kleinerer Projekte in diesem Ar-

beitsbereich. Die. Mittel sind dafür vorgesehen,' die Anti-Gewalt-Arbeit für lesben und Schwule 

in NRW zu unterstützen und weiter zu e~twickeln, indem, sie sich u. a. für Bisexuelle, Transse-
, . 
. xuelle, Transgender und Intersexuelle öffnet und mit ande(en an der Anti-Gewalt-Arbeit Beteilig-

ten kooperiert. Dazu zählen in?besondere' Beratungsstellen, Opferhilfeeinrichtungen ,und Straf-
. ' 

, , verfolgungsbehörden. 
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52 

Kapitel 15 044 
Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) iST 
Titel weniger (-) 

Funkt.-, 
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEl)R 

Titelgruppe 72 

Allgem'einer Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW 
1 .. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

, 2. Die Ausgaben der Titelgruppe können entsprechend § 29 Abs. 3,4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt 
werden. Sie sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung ein-
zusetzen. 

68472 291 Zuschuss für laufende Zwecke ................ ~ .... ' 2422000 +2422000 

89372 291 Zuschuss für Investitionen ............... ' ......... 

Summe Titelgruppe 72 ......... ~ ............. ' ... " 2422000 +2422000 

, Titelgruppe 90 

Pflege, Alter, demographische Entwicklung 
, 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

2. Die bei Titel 686,90, veranschlagte Verpflichtungsermi;ichtigung darf 
auch zugunsten der Obrigen Titel der Titelgruppe in ,Anspruch genom-
men werd,~n. 

3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 
4. Aus der Titelgruppe dOrfen Ausgabe'n auch dann geleistet werden, 

wenn bei anderen Titeln des ~andeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§, 35 Abs. 2 Ll:iO). 

,5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 un~ Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 
15025. 

6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. l' und Nr. 2 bei Kapitel 15 01 0, Titel 547 
14. 

63390 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68690, 291 Zuschüsse an Sonstige .............. ' ............ 7242600 8642600 -1 400000 4005 
, ' Verpflichtungsermächtigung: 6 200 000 EUR. 

89390 291 Zuschüsse für investiv~ Zwecke an freie Träger ........ 

Summe Titelgruppe 90 ... '.' ...................... 7242600 . 8642600 -1 400000 4005 

Gesamtausgaben Kapitel 15 044 ... ' .... ' .. , ......... 94451 600 96679100 -2227500 85580 

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 044 .......... 9200000 10425000 -1 225000 
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Kapitel 15 044 
Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 72: 
Der hier veranschlagte Zuschuss an die Stiftung WohlfahrtspJlege NRW kann entspre~hend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsge
setz zur Verfügung gestellt werden. Die Pauschalmittel sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen. 
Die Pauschalmittel werden ohne Antrag zum 15. Februar,' 15. Mai, 15. August und 15. November ausgezahlt. 
Aus Grunden der VerWaltungsvereinfachung werden die Pauschalmittel zusammen mit den in. der TitelgruPP? 70 veranschlagten Mitteln an die Stiftung 
Wohlfa,hrtspflege ausgezahlt. 

Zu Titelgruppe 90: 
Die Mittel der Titelgruppe sind für Ausgaben eines "Lande~förderplans zur Stärkung und Qualifizierung der Strukturen der Altenhilfe und pflegerischen 
Versorgung in Nordrhein~Westfalen" vorgesehen. ' , 

Veranschlagtsind Mittel zur' Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes, des Wohn- und Teilhabegesetzes 
und zur Kofinanzierung von Hilfen zur Weiterentwicklung der häusliche'n Versorgung"insbesondere von Modellmaßnahmen zur besseren Versorgung von 
Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (z.B. demenzielI, erkrankte Menschen) und zur Entll?stung pflegender Angehöriger, sowie von Selbsthil-
fegruppen gemäß §§ 45c und d SGB XI. ' 
Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen 'Ist-Ausgaben wurde für den Zweckder Titelgruppe ein Betrag in Höhe von rd. 464.360,63 EUR aus verwal
tungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 025 Titelgruppe 71 (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rah,men von EFRE) verbucht. 
.... , 

Weni!;Jer wegen Verlagerung nach KapItel 15 010 Titel 547 14. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit d~m Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 
010 Titel 547 14 veranschlagt'(siehe Erläuterungen bei ,Kapitel1~ 010 Titel 547 14). 
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Kapitel 15 044 Titelgruppe 90 

Zwec~bestimmung: Pflege, Alter,' d~mögraphische Entwicklung 

Ist2014 . Ansatz, 2015 Ansatz 2016 
TEUR TEUR TEUR 

4.005 * Ansatz: 8.642,6 Ansatz: 7.242,6, 

VE: 6.200,0 VE: 6.200,0 

* Zuzügfich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der TItelgruppe '.ein Betrag von rd. 
464.360,63 EUR aus verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 025 Titelgruppe 71 (Kofinanzierung von 

. :Zuschüssen im Rahr:nen von EFRE) verbucht.' . 
". . . . . .' . . 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15010 Titel 547 14. Die säch~iche.n Verwaltungsausgab~n sind mit dem 

Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15.010 Titel 547 14 v~.ranschlagt (siehe Erläuterungen Kapit,el15 010 Titel 547 14). 

. .. . . . 
Die Titelgruppe .qildet zusammen mit den i,nstitutionellen Förderungen der Forschungsgesell-

, schaft für Gerontologie in Dortmund und des Institutes für Pflegewissenschaft in Bielefeld (siehe 
, , 

Kapitel 15 044 Tit~I,68610 und 686 2~) und Teilen der sä.chlichen Verw~ltungsausgaben, die 

bei Kapitel 15 010 Titel 547 14 veranschlagt sind, die finanzielle Ausstattung des ~andesförder-,' 

, plßns Alter und Pfl~ge (LFP AP). 

Gemäß § 19 Alten- und Pfleg~gesetz N~W werden hierin die Fördermaßnahmen für d!e' Alten

und Pflegep9litik für die Dauer einer ~~gisl~~~rperiode gebündelt und transpar~nt aufgeführt. " 

. Der Landesförderplan Alter und Pflege behandelt die drei Politikfelder , 

'1. Gestaltung, einer demographiefesten Inf~astruktur - Zuhause leben - Quartiere 'altemge-, 

recht 'entwickeln, 

2. Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege und' 

3. Forschung zum demographischen Wandel ausbauen: ,Strukturen, Erkenntnisgewinn und. ' 

Wissenstransfet stärken. 

Die Mittel können insbesondere verwendet werden für: 

.' Institutioneire Förderungen, 

• Pro jektförderungen, 

• die Förderung und Gestaltung partizipativer Prozesse und 

'. die Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen einschließlich der Entwicklung von 

Instrumenten der Wissens- und Erfahrungstransfer~. ' 
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Fortsetzung 

K.apitel15 044 Titelgruppe 90 " 

Zwec'kbest~mmung': Pflege, Alter, 'demographische Entwicklung 

Dabei erfolgen Projektförderungen' soweit ein konkreter Nutzen der Projektf9rderüng durch die, 
'. . , 

Nac~haltigkeit der Projektgestaltung und einen intensiven Erfahrungstransfer aus der 

Projektumsetzung sichergestellt ist. Ergänzend wird die Erarbeitung,' Erprobung und Anwen-' 

dung von I~strumenten ilisbesondere zur Ermh,tlung, V<;>rhaltung' und Auswertung :von Daten 

durch den Einsatz von Mitteln aus Kapitel1S 010 Titel 547 14 finanziert. " 

Die in diesem ~Sinne durch den Einsatz der veranschlagten Mittel zu gestaltenden' Themenbe-
, ' , 

reiche sind insQesondere:', 

• Altengerechte Quartiersentwicklung 

Ältere, und h~c,h~itrige Menschen verbindet der Wünsch" ~olange wie mö'glich ein' selbst,be

stimmtes, Leben in ihrem gewohnten und selbst gewählten Lebe.nsumfeld führen zu könlien. In 
. , 

die.sem unnii~telbaren' L~bensumfeld,im Quartier, ,wollen sie aktiv -die nachberufliche . Phase 

g~stalten und a.uch mit Unterstützung'sbedarf ode~ einer sp~,t~r~n PfJegebedürftig~eit eine hohe 

Versorgungssicherheit erfahren"'Ein,e zentrale Aufgabe der Altenpolitik auf allen Ebenen der' 

Landesverwaltung ist daher die Gestaltung altengerechter Quartiere, in denen orts nah Angebo

te der 'gemeinwese~odentiert!3n Altenarbeit, der Wohn- und Pflegeberat~ng, der' altengere,chten 

Gesundheitsversorgung, der ambulanten und stationären Pflege, neuer Wohn- und Pf!egefor

men 'sowie sonstige Beratungs- und Di'enstleistungsan,gebote' barrierefrei und kultursensIbel 

angeb~ten werden bzw. abrUfbar sind~ D.ie Schaffung von. ver~orgi.1I1gssi~herheit, ist hier,'eine ' 

~ichtige Aufgabe. Vor allem im Quartier muss sIch die relevante Anpassung der sozialen Infra~ 
'. . '. . . 

s~rl!ktur an den demographischen yVandel vollzi~hen . 
. . Die Mittel si'nd für die Erarbeitung und Erprobung, von Handlungs~nsätzen und Unterstützungs

angeboten fü(die kommun.ale Infrastrukturanpassung und die altenger.echte Quartiersgestal-
, . 

tung (~asterplan altengerechte 'Quartiere.NRW) vorgesehen. 

Gemeinsam mit den weiteren zuständigen Ressorts der Landesregieruog, den,Kommunen, den 

ver~änden derSeniorenv~rtretungen und der Freien Wohlfahrtspflege sowie w~iteren Akte~rin'
nen und Akteuren der Zivilgesellschaft wird in einem auf breite Partizipation angelegten Prozess 

der internetbasierte modulare,"lnstrumenten-undMethodenbaukasten" weiterentwickelt Dieser 

Baukasten steht den Kommunen auf der Internetseite. wWw.aq-niw.de mit Projektbeispielen zur 

Verfügung, um sie bei der Gestaltung ihrer lokalen Anpassungsprozesse zu unterstützen. 
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Fortsetzung 

~apitel 15 044 Tite'lgruppe 90 ' 

Zweckbestimmung: . Pflege, AI~er, demographische Entwicklung 

Die technische und .inhaltliche Pfl~ge. des I nternetang·ebots sowie. die Unterstüt~ung· zur Än- . 

wen~urig der Baukast~nmodtJle erfolgt durch, .das "Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW". 

Mögli"che Method~ri .. fü~ eine alt~ngerechte Quartiersentwicklung werden zudem auf Tagungen, 

un~ lokalen Bürgerdialogen zum ,Thema Quartier vorgestellt. 

• Gesellschaftliche Teilhabe im Alter 

,Der Prozess einer altengerechteri, und,?ltenfreundlichen Gestaltung der Gesellschaft, der 

Kommunen u~d Wohnquartiere setzt eine breite Partizipation der älterem Menschen in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens voraus. 

Neben einer Unterstützung' der landesweiten Strukturen für die politische und gesellschaftli~he 

Partizipation, dem Erfahrungsaustausch und der Quaiifizieru~g werden daher Angebote und 

Projekte der Beteiligung ältere'r ,Menschen in allem Bereichen des ge'sellschaftlichen Lebens' 

g~fördert. Dies geschieht - ·etwa in den Bereichen Kultur, lebenslanges Lernen, bürgerschaftli

ches Engagement, der besonderen Angebote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und . 

·in gleichgeschlechtlichen Lebensformeri '- in ~nger. Kooperation mit anderen für die jewe,i,ligen 

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zuständigen' Ressorts sowie den zivilgesellschaftlichen 

Org,anisationen und den kommunalen Spitzenverbänden. 

, Die Förderung der Altenarbeit in NRW orientiert sich an der Qualität in der gemeinwesenorien

tierten Seniorenarbeit. Unterstützt werden örtliche, gemeinsame Innovationen von Verwaltung" 
, . 

sozialen Trägern und Seniorenvertretungen. Älteren Menschen soll die Teilhabe an deraltenge-

rechten Entwicklung'ihres, Umfeldes durch entsprechende Mit\JYirkungsstrukturen sowie' durch 

Unterstützung .jhrer S:elbstorganisation errnöglichtwerden. Gefördert werden u.a. die Landes-
.' ' 

seniorenvertretung" die Zentrcilstelle zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR) und die, Landes-

arbeifsg'emeinschaft der Seniorenbütos NRW. Zentrales Element der geförderten Qu~litätsent-
, , 

wicklung sind neue Teilhabeformen, die stärker die Vielfalt im Alter berücksichtigen. 

Dabei geht es - im, Rahme·n der Landesinitiativen wie dem "Teilhabe-' und Integrationsgesetz"; 

dem Aktionsplan der Landesregierung "Eine Gesellschaft für alle - NRW inklusiv", dem, "NRW

Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt- gegen· 

Homo- und Transphobie" und' de.m "Handlungsprögramm· gegen Armut und soziale. Ausgren

zung" - besonders' um ältere Menschen mit Migrationsgeschicht,e, ältere Behinderte, ältere Les

ben und Schwule und Ältere, die von Armut bedroht sind. 
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Fortsetzung 

Kapitel 15 044 Titelgruppe 90 

Zweckbestimmung': Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Die sozi!3le Situation der von AI.tersarm,ut betroffenen Mensch~n muss deutlich wahr'genommen 

'und dargestellt werden, um entsprechende Unterstützungs angebote erarbeiten zu können. 

Von 'besonde~er Bedeutung in allen Bereichen der Altenp'olitik ist zudem, die BerücksichÜgung 

'der Potenziale, Interes'sen, Bedürfnisse lind Probleme älterer Migrantinnen/Migranten. 

Gefördert werden können auch landesweit wirksame Initiativen/Kooperationen,.· die die Teilhabe 

Älterer durch Qualifizierung, Bildung (Lebenslanges Lernen) und kulturelles Lernen fördern.' , 

.. Gestaltung des Demographischen Wandels 

Bereits seit, e,inigen Jahren wird auf allen politischen Ebenen und in der Wissenschaft intensiv 

über den demo~~aphischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft und die so

~iale 'Infrastruktur di~klJtiert. Bei der Umsetzung der dabei gewonnen Erkenn~nisse in konkrete 

Maßnahmen vor. Ort besteht jedoch dringend noch weiterer Handlungsbedarf.' 

Neben einer weiteren Begleitung themenbezogener Forschungsprojekte muss es daher als' 

Querschnittsaufgabe des gesamten Politikfeldes ."'Pflege und Alter" verstärkt- um den Transfer 

der Er~enntnisse in konkrete Handlungsansätze bzw. Unterstützungsarigebote gehen. 

.. Innovationen in der Unterstützung älterer Menschen 

Hierin enthalten sind auch Bewilligungen, die zur' Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der 

Operationellen NRW-EU Programme'2014 ..:.. 2020 dienen. Gefördert werden Vorhaben zur 

Entwicklung innovative'r Produkte, Dienst- und, Versorgungsleistungen 'für eine alten- undge.;. 

schlechtergerechte, sowie kultursensible Unterstützung un,d Versorgung insbesondere gesund

hei,tlich eingeschränkter und/oder älterer Menschen. Die bewilligten Projekte sollen das, selbst-, ' 

ständige Leben im ,sozialen Lebensumfeld fördern, unterstützen und pflegende Angehörige;' 

, Nachbarn und Freundeskreis stärken, die Vereinbarkeit von ~eruf u.nd ,Pflege verbessern, ,die 

ärztli~he, phannazeutische und pflegerische ambulante' Versorgung gewährleisten und damit 

die Notw~ndigkeit stationärer Hilfen 5'0 lange wie mögiich vermeiden., 

.. Pflegebedürftige Menschen, pflegend.e Angehörige, Weiterentwicklung der 'pflegeri-

schen Infrastruktur fü'r diese Personengruppen. 

Ziel der Förderung ist die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen, i,hrer Angehörigen sowie 

die pflegerische Infrastruktur allgemein. Gefördert werden u.a. Maßnahmen und Projekte der 

Qualitätssicherung in der Pflege und zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur. 
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Fortsetzun~ 

Kapitel'15 044 Titelgruppe 90' 

Zw~ckbestirrfmung: Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Gera~e Untersuchungen und Projekten zur Qualifizierung der Qualitätssicherung in der ambu

lanten und stationären Pflege kommt hierbei besonder~ Bedeutung zu, ebenso wie der landes

weiten ~oordination ,und der Qu~iitätssicherung von Angeboten der Wohn-/ Pflegeberatung, 

dem Ausbau und der Weiterentwicklung: der Beratungsstruktur und der Qualifizierung der Bera-
. .... . . . 

terinnen und Berater. ,~s ist zu prüfen, ob oie, heutige Beratungsstruktur die für die Bürgerin- , 

nen/Bürger erforderlichen Informationen für passgenaue ' 'unterstützung in .. der Wohn-

, " /Pflegesituation und ein optimales Pflegesetting liefern kann.' 
, .. 

, Hierbei sind die Entwicklungen, die durch die Pflegestüt?punkte eingeleitet wurden, die ,Anfor-

derung,en an Quartierskonzepte, die Besonderheite~, von ländlichen 'Gebieten, Ballungsräumen 

sowie Merkmale von Bevölkerungsgruppen, 'wie z.B. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, 

einzubeziehen. 

Einen Schwerpunkt'im Rahmen der Optimierung der Versorgungs-/ Beratungsstruktur werden 

Angebote zur Unterstützung, Entla~tung u~d Q~alifizierung pflegender Angehöriger sowie zum 
, , 

, Aufbau v~nEngageinent- und S~lbsthilfestrukturen bilden, die pflegende, Angehörige in ihrer 

eigenständigen Rolle in der Begleitung' der zu pflegenden Personen stärken. 

'Im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes werden die Mittel zur Begleitung, und 'Umsetzung 

der landesgesetzlichen Regelungen zum, Schutz von be,hinderten, hilfe- und pflegebedürftigen 

Menschen in Betreuungseinrichtungen eingesetzt. 
. . " . 

, , 

Dabei wird es darum gehen, den Ev'aluations- bzw. Novellierungsprozess und insbesondere die 

UmsetZung mögli'cher gesetzlicher Än<;1erungen zeitn'ah durch Schulungsangebote etc. zu be

gleiten. Nicht zul'etzt in Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist es auch über den 

Anwendungsbereich des Wohn- und teilhabegesetzes hinau~ erforderlich, die derzeit vorzufin

dende medizinische und pflegeri~che Infrastruktur noch stärker -auf die Berücksichtigung 'der 
, ' 

Interes~en von älteren Menschen und Menschen mit einer Behinderung hin zu untersuchen. 

Ziel l)1uss u. a .. sein, durch eine den besonderen Bedürfnissen angepasste Versorgungsstruktur ' 

und ein optfmale,s Zusammenwirken der Gesundheits- und Pfle'geinfrastruktur die Entstehung 

,od~rlntensi~ierung von 'Pflegebedürftigkeit durch, Defizite in der Gestaltung dieser' Systeme und 

, ihrer Kooperation zu vermeiden. 
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Fortsetzung 

Kapitel 15 044 Titelgr.uppe ~O 

Zweckbestimmung: Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

'" Hilfen für demenzieIl erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gemäß 

§§ 45 c) und d) SGB XI 

: Hierfür sind die' Mittel zur Kofinanzierung· von Projekten und Hilf~angeboten' für Menschen mit 
.' . . . 

eingeschränkter Alltagskompetenz und zur En.tlastung pflegender. AnQehoriger .sowie ModelJ-

ma.ßnahmen zur Weiterentwicklung entsprechender Angebote gemäß §§ 45 c und 45 d SGB XI 

,- diese Regelungen werden im Rahmen des vorgesehenen Pflegestärkungsgesetzes'lI voraus

sichtlich neu ,gefasst,aber nicht wesentlich verändert - eingestellt. 

Im' MittE?lpunkt der Projekte steht die Verbes'serung insbesondere der häuslichen Versorgung 

demenzieIl Erkrankter und die,' Unterstützung der sie pflegenden' Angehörigen. Aufgrund der: 
. . 

Auswirkun~en des demographischen Wandels gehört die Unterstützung dieser Menschen zu 

den bedeutenden gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen. 
" . ". 

E~ handelt sich vorrangig um Initiativen, Aktivitäten und Strukturen im R9,hmen der Landesinitia-

tive Demenz-Service Nordrhein-Westfalen, die durch' die geförderten Demenz-Servicezentren 
. . . 

miteinander verknüpft- und in den jew:eiligen. Regionen, bedarfsgerecht verankert werden. Diese 

Maßnahmen werden gemeinsam mi~. M.itteln der Pflegekassen finanziert. D.er Zuschuss der 

Pflegeversicherung wird dazu jeweils in g'leicher Höhe ,wie, der Zus'chuss des. Landes gew~hrt. 
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Kapitel 15 080 
Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Kapitel Ansatz ' Ansatz ,mehr (+) IST' 

Titel weniger(-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 

Kennziffer EUR 'EUR EUR TEUR 

68464 314 ZuschÜsse an freie Träger ........................ 411 300 411 300 373 

68664 314 Zi~lgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Be-
treuung und Pflege .............................. 1182000 1 147000 +35000 1103 
Verpflichtungsermächtigu ng: 300000 EUR. 

6~864 314 Zustiftung an die Deuts,che AIDS-Stiftung ............. 30 

Summe Titelgruppe 64 ... .' ................. ; ..... 3941100 3941 100 4550 



Kapitel 15 080 Titelgru'ppe 64 

Zweckbestimmung: , ,Bekäni'pfung 'der erworbenen Immunschwächekrankheit AIDS ' 

Ist 2014 Ansatz 20'15 ,Ansatz 2016 
TEUR TEUR TEUR 

4.550 Ansatz: 3.941,1 Ansatz: 3.941,1 
. , 

VE: 300,0 VE: 300,0 
" 

.. 
~Ie sachhchen.VelWaltungsausgabensmd mlt'dem Haushaltsjahr 2016 bel Kapitel 15 010, Titel 547 12 verans.chla~t. " 

Die bei Titel 633 64 veranschlagten Fördermittel werden unmittelbar den Kreisen und kreisfreien 

. Städten afs fachbezo.gen'e Pauschale gemäß § 29 Ha~shaltsgesetz (HG) zum eig,enverantwort-
. , 

lichen Mitteleinsatz 'im Rahmen der im Haushaltsplan festgelegten Förderziele und Aufgaben 

zur Verfügung gestellt. 

Im Unterteil 1 sind die Mittel für die fachbezogenen Pauschalen zus~~mengefasst. 

Die Pauschalen dienen der Erfüllung folgender Aufgaben: 

- Präventions-/Hilfeangebote für Menschen mit H IV und.AIDS sowie ,deren soziales Umfeld, 

- Zielgruppenspezifische AIDS - Aufklärung's~ und 'Beratun9.sang~.bote ~ür Jugendliche 

(z. B. ~Yot,Jth~yvorker") soWie Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko, 

- Angebote zur Stärkung der Selbsthilfe. 

Der AIDS-Hilfe Landesverband NRW sowie die Maßnahmen zur Verbesserung der' zielgrup-

. penspezifischen AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Versorgung von Menschen mit HIV ' 

und AIDS (ZSP) werden weiterhin unmittelbar. durch das' MGEPA gefördert. . Die ZSP

Projektförderungen sollen im Jahr 2016 mit folgenden Schwerpunkten durchgeführt werden: 

AIDS-Prävention für homosexu.~lIe Märiner und Männer, die Sex mit Männern h~ben, 

Frauenspezifische selbsthilf eorientierte AI DS-Präve,ntions pro jekte, 

- Stärkung, der selbsthilfeorientierten AIDS-Aufklärung u. -Beratung für homosexuelle 'Männer, , 

- Projekte zur, Verbesserung der Hilfen für Merischen mit HIV und AIDS sowie 

- Projekte zur Verbesserung der Hilfen für Menschen mit Migrationsgeschichte, die in beson-· 

~~rer Weise von HIV und AIDS betroffen sind .. 

Die Verpflichtung des Landes zurZ~stiftung 'an die'Bundesstiftung "Humanitäre Hilfe" (631 64) .. 

endete am 31.12.2014. Über eine Länderbeteiligung an der Weiterfinanzierung det. Stiftung ab . 
, . 

2017 ist noch nicht entschieden. 
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Kapitel·15 080 
Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Kapitel 

Titel 

Funkt.-

Kennziffer 

Zweckbestimmung 

Ti~elgruppe 71 

Bekämpfung der Suchtgefahren 
. 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 

2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf 
auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genorn
rnenwerden. 

3. Aus den -Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet 
werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für den
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 

4. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gern. 
§ 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 

5. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich. 

63371 314 Zuweisungen an Gemeinderi und Gemeindeverbände ... 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (..:...) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

9 369 ~OO 9369800 9367 
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Kapitel 15 080 
Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 71: 

Die in der nachfolgenden Tabelle unter 1. ausgewiesenen, bei Titel 63371 veranschlagten Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städte~ als fach
bezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. 
Der ziel- und wirkungsorientierte Einsatz der Landesmittel wirddlJrch eine zwischen dem Ministerium, den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Spitzenverbänden der Freien,Wohlfahrtspflege abgeschlossene Rahmenvereinbarung unterstützt. . 

Zl,Js. Zus. 2016 
2016 2015 mehr (+) 

(TEUR) (TEUR) weniger (-) 
(TEUR) 

1. Fachbezogene Pauschalen 9.369,80 9.369,80 
2. Prävention 1.540,30 1.417,90 ,122,40 
3. Hilfen 1.303,60 1.303,60 

Zusammen 12.213,7 12.091,3 122,4 

Die säch,lichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 01'0 Titel 547 12 veranschlagt (~iehe rirläuterungen bei Kapitel 15 
010 Titel 547 12). Mehr da die in 2015 veranschlagten sächlichen Verwaltungsausgaben nicht in voller Höhe verlagert wurden. 

Zu Titel 633 71: 

, 1. Einsatz der Landesmittel und Förderkriterien 

Die Pauschalen dienen der Erfüllung folgender Aufgaben: . 
Präventions- und Hilfeangebote für Suchtgefährdete und -kranke sowie deren Angehörige 
Angebote zur psychosozialen Betreuung vön substituierten Drogenabhängigen , 
Niedrigschwellige medizinische und psychosoziale Hilfeangebote, für Drogenabhängige 
Angebote, zur Stärkung der Selbsthilfe 

Die gef9rderten Einrichtungen müsse~ entsprechend den fachlichen Anforderungen Ober eine ausreichende Zahl von quaiifiziertem Fachpersonal ve~
fügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements (z.B. EFQM- oder DIN-ISO-Modell) . 
sicherstellen und weiterentwickeln. 

2. Fachbezogene Pauschale ' 

Di,e Vergabe der Landesmittel erfolgt in Form von fachbezogenen Pauschalen gem. § 29 Haushaltsgesetz. ' 
Grundlage für die Berechnung der fachbezogenen Pauschale an ,die Kommunen ist ein Strukturerhaltungsfaktor, ,der sich als objektivierbares Kriterium 
jeweils aus der Summe der in 2006 letztmalig gewährten trägerbezogenen Einzelförderung als Basiswert ergibt. . 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Fortbestand bewährter Hilfestrukturen nicht gefährdet wird. . 
Die einzelnen Förderbeträge an die Kommunen sind der .nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen. 
Die Auszahlun,g erfolgt in vierteljährlichen Raten jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. 

Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Arnsberg 

Stadt! Kreis 

Boch'um 

Dortmund 
. Hagen 

Hamm 
, Herne 
Ennepe-Ruh.r-Kreis 
Hochsauerlandkreis 
Märkischer Kreis ' 
Kreis Olpe 
Kreis Siegen-Wittgenstein 
Kreis Soest 
Kreis Unna 

insgesamt 

Förderbetrag 
Sucht in EUR 

348.100 
419.800 
214.900 
194.600 
102.400 
151.100 
. 84.500 
187.000 
64.000 
97.300 
99.900 

251.000 

2.214.600 
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Kapitel 15 080" ' 
Maßnahmen fü'r das Gesundheitswesen 

Kapitel Ansatz Ansatz , mehr (+) IST 
Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR' TEUR 

68471 314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 
Einrfchtungen .... " .... , ............. ' .....• ' ..... 28439.00 2721 500 +122400 1050 
Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR, 

68671- 314 Zuweisungen für laufen<;i9 Zwecke an Sonstige, ... , ... 

'88371 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
, meindeverbände. , , ....... , , , . , . , . ',' ........... 

89371 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ... : ......... 

Summe Titelgruppe 71 ..................... ,', .... 12213700 12091 300 +122400 10417 

Titelgruppe 72 

Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vor-
,sorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklu ng des 
Gesundheitscampus 
1. Die Ausgaben der Tite/gruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Tite/ 68672 darf auch zu Gunsten 

der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapit~1 

15025. 
4. Aus den Mitteln der Tite/gruppe dürfen Ausgaben auch dann ge/eistet 

werden, wenn' an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel ,für den 
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 

;,g 

63372 314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68672 '314 Sonstige Zuschüsse für laüfende Zwecke im Inland ..... 1500000 1 650000 -150000 236 
Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. 

~ 
893'72 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. " ...... , , . , , , 

Summe Titelgruppe 72. , .,., . , . , " , , .. : ... , . , ... , .. 1500000 1650000 -150000 236 



Kapitel1S 080 Titelgruppe 11 

Zweckbestimmung: 8ekämpf~ng der Suchtgefa~ren 

Ist 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 
TEUR '. TEUR ·TEUR. 

10.411 Ansatz: 12.091,3 . Ansatz: 12.213,7 

VE:. 1.000,0 VE: 1.000~0· 

'. 

Die sächlichen Verwaltungsausgaqen sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15010 Titel 547 12 veranschlagt. 

Mehr da die in 2015 verar:tschlagten sächlichen. Verwaltungsausgaben nicht in voller Höhe verlagertwurden. 

Fachbezogene Pauschalen (Nr. 1 der Erläuterungen zur TG) 

Die bei Titel 633 71 veranschlagten Mittel werden unmittelbar den Kreisen und .krei$freien Städ

ten als fach bezogene Pa'uschale ge.mäß § 29 Haüshaltsgesetz. (HG) zum eigenverantwortlichen 
. . . 

Mittelei~satz im Rahmen 'der im Haushaltsplan 'festgelegten Förderziele un~ Aufgaben zur Ver-

'fügung gestellt. Di~ fachbezogene~' Pauschalen dienender Erfüllung folgender Aufgaben: 

- Pr~ventions- und HilfeangeboteJür Suchlgefährdete und-kranke sowie deren AngE?hörige, 

- Angebote zur psychosozialen Betreuung von substituierten Drogenabhängigen, 

- Ni~drigschwellig~ medizinis.che un~ psychoso~iale HHfeangebote' fü~ Drogenabhängige, , 

... Angebote zur Stärkung derSu~htselb~thilfe (u.a. Fachausschuss Suchtselb~thilfe NRW). 

Prävention (Nr.2 der ErläUterungen zur TG) 

Gefördert werden im·Wesentlichen:· 

- Die Landeskoordinierung~'stelle für Su~htvorbeugung GINKO, 
. , 

- Maßnahmen Im Rahmen der Laildeskampagne ;,Sucht hat immer eine Geschichte" sowie 

- Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landeskonzepts gegen Sucht bzw. des 

Aktionspl.ans gegen Sucht. 

Hilfen (Nr.3 der ~rläuterungen zur TG) . 

Gefördert werden im Wesentlichen: 

• Landesfachstelle Essstörungen NRW, 

. • Geschäftsstelle der Landesst~lIe Sucht NRW, 

• Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRVY BELLA DONNAj 

• die neu eingerichtete Landeskoordinierungsstelle für berufliche und soziale Integration. 

Suchtkranker in NRW sowie 

• Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landeskonzepts gegen Sucht bzw. des Akti

onsplans gegen Sucht. 

9·2 
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Kapitel 15 080 
Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Kapitel Ansatz Ansatz . mehr (+) IST 
Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 ·2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

Titelgruppe 75 

Gesundheitswirtschaft, Telematik' 
. 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf 

auch zu Gunstender übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden. 

3'. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweilig.en Ausgaben zu. . 
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet 

werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 

5. Die Ausgaben sind übertragbar. 
6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 

15025. 

63375 314 Zuweisungen <;In Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68375 314 Zuschüsse für laufende ZWecke an private Unternehnien. 146 

68675 314 Som~tige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ..... 2600400 3954200 -1 353800 1'382 

88375 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände .............. : ................ 

89375 314 Zuschüsse für Investition.en an Sonstige ............. 2·027200 2027200 1 361 
Verpflichtungsermächtigung: 4500 000 EUR. 

Summe Titelgruppe 75 .... ' ................... ' .... 4627600 ·5981400 -1 353800 2889 

Titelgruppe 81 

Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz 
1. Die Au~gaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflich.tungsermächtigung darf 

auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden. 

3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet 
werden, wenn an anaeren Stellen des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 

4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 
15025. 

63381 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und 
Gemeindeverbände ........................ ,' .... 153400 153400 '112 

68481 311 Zuschüsse an freie Träger ......... ; ............ , . 3587800 3551300 +36500 1527 
Verpflichtungsermächtigu ng: 2 555.000 EUR. 

68581 311 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige .......... 530Q 5300 42 

88381 311 Zuweisungen für .Investitionen ar:l Gemeinden und' Ge-
meindeverbände ............ , .................. 

89381 311 Zuschüsse fur Investitionen an Sonstige ............. 

Summe Titelgruppe 81 ........................... 3746500 3710000 +36500 1 681 
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Kapitel 15 080 
Maßnahmen für das Gesundheits'wesen 

Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 75: 

GefÖrdert werdem Projekte zum Aufbau der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen und der Telemedizin. 
Weiterhin erfolgt die Kofinanzierung von Projekten aus dem NRW-EU Ziel 2 Programm 2014-2020 sowie die Förderung von Projekten der <::?esundheits-
wirtschaft. . 

.Zuzüglich zu den. hier nachgewiesenen. Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe ein Betrag in Höhe von rd. 2:933.615 EUR aus verwaltungs-
technischen Grühden bei Kapitel 15 020 Titelgruppe 71 (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht. . . 

Weniger wegen Verlagerung von 1.351.800 EUR nach Titel 685 25 (Zuweisungen an das Zentrum für Telematik und Telemedizin, ZTG) und von 2.000 
EUR nach Kapitel 15 010 Titel 547 12. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel. 15 010 Titel54i 12 veran-
schlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 ~itel 54712). . 

Zu Titelgruppe 81: 

1. Mütter- u'!d Kindergesundheitshilfe 
2. Besof)dere Maßnahmen zur Prävention, Gesundheitsförderung, Selbsthilfe, Behindertenver
bänd~, Bürgerorientierung 
3. Projekte zur Umsetzung des nationalen Krebsplans 
4. Besondere Maßnahmen zur gesundheitlichen Betreuung (z.B. Diabetiker; Rheuma und Herz
kreislaufkranke, Sterbebegleitung, Hospizbewegung, sozial benachteiligfe Kinder und Jugendli
che) 
5; Sicherstel!ung der Qualität der äußeren Leichenschau und deren Dokumentation 
6. Sonstiges 

Zusammen 

Zus. 
2016 

(TEUR) 

80,00 
403,40 

200,00 
2.988,10 

75,00 

3.746,50 

Zus. 2016 
2015 mehr (+). 

weniger (-) 
(TEUR) (TEUR) 

80,00 
403,40 

200,00 
2.988,10 

38,50 36,60 

3.710,00 36,50 

Die'sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haüshaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 010 Titel 547 12 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15, 
.010 TiteI54712). . 
Mehr da die in 2015 veranschlagten sächlichen Verwaltungsausgaben nicht in voller Höhe verlagert wurden ... 
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Kapitel 15 080 Titelgruppe 81 

Zw~ckbestimmung,: Gesundh~itshilfe, Gesundheitsschutz 

Ist 2014 Ansatz 2015' Ansatz 2016 
TEUR TEUR' TEUR 

" 

1.681 A'nsatz: 3.710,0 Ansatz: 3.746,5' 

VE: 2.~55,0 VE: 2.55'5,0 

.. 
Die sachlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bel Kapitel 15010 Titel 541' 12 veran~chlagt 

Mehr da die in 2015 veranschlagten säc,hlichen yerwaltungsausgaben nicht in ,voller Höhe verlagert wurden. ' 

Es werden aus dieser Titelgruppe Mode,lIproj~kte und Unter,suchung~vor~aben gefördert, die 

dem allgemeinen Gesundheitsschutz einschließlich Qualitätsmanagement dienen: Unter ande- , 

rem Verbesserung I Verstärkung der Arzneimittelunte.rsuchungen im Rahmen der Arzneimittel

überwachung sowie Projekte zur besseren Arzneimittelversorgung,unter dem Gesichtspunkt der 

Sozial pharmazie . 

. ' M'it der 'Titelgruppe'nimmt das Land"die Politikge~ta'ltung ini selbstverwalteten Ges~ndheitswe-
, . .' . 

sen Vfahr. S,?hwerpunkte sind die Förderung der Kinde't- un~ Jugendges~ndheit - einschließlich 

des, präventiven B~reichs-ih~b~so~dere in s'()zial benac~teiligten ~Familien, die Förderung' der 

,Gesundheit ä,lterer fy1e~schen, der Selbs~hilf~1 der Hospizbewegung und der Krebsbekämpfung. , 

, Schwerpunkte der Präventionsmaßnahmen' sind fünf Landesinitiativen, die Bestandteil des 

Landespräventionskonzeptes sind ,'und mit Unterstützung der Partner und Partnerinnen, im G~

sundhei~swesen entwickelt und durchgeführt YJerden. Diese Initiativen sollen verstärkt und aus-
, , 

, gebaut we~den. Zudef1l sind neue Aktivftäten in Sch~erpunktbereichen geplant. Vorgesehen ist 

insbesondere eine För'derung beispi,elhafter qualitätsgesichert~r und innovativer Projekte auf 

kommunaler Ebene für sozial benachteiligte Zielgruppen, die einen Beitrag zur Umsetz~ng von-
. . 

pr~venti6nspolitiscnen Zielen des Landes leisten: ' 

Gesundheit von M,utter und Kind 
, ' 

. Die Gesundheit von Frauen w~hrend der ~chwange~s,chaft und der Kinder im ersten, Lebensjahr. 

s'oll ~efördert werden. 'In 2,016 werden neue ~edien ent~ickelt, die die Inhalte der, Landesinitja

tive über neue 'Zugangswege (z. B. -Entwi'cklung einer: Smartphone-Äpp) transportieren sollen. . . . . . 

Bereits vorliegende Materialien werden ergänzt und aktualisiert. 
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Beilage 2" zu Einzelplan 15 
Geplante Leistungen aller Ress"orts mit frauenpolitischem und queerpolitischem" Bezug 

Ud. Nr. (KapitelfTitel) Zweckbestimmung 2016 2015 
" (Teil)Ansatz (Teil)Ansatz 

EUR EUR 

(15035 TG 75) LSBTI*, Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW 104.000 104.000 
" " 

7.6 
(15044 TG 90) " Projekt "Unterstützung für Fauen ab 60" 43.500 
7.7 
(15044 TG 90) Projekt "Alte Men$chen und Traumata" 35.200 52.000 
7.8 

"(15080/68664) " Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention für Frauen " 200.000 200.000 
7.9 
(15 080ITG 71) Bereich Hilfen; hier: Sucht und Frauen 350.000 350.000 
7.10 
(15 080ITG 81) Kompetenzzentrum "Frauen und" Gesundheit" " 250.000 200.000 

Gesamt: (Nr. 1. - 7.) 64.592.300 63.779.800 

11. "Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts mit queerpolitischem Bezug für das Haushaitsjahr 2016: 

Die folgende Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts enthält neben den Maßnahmen zu 1.1 (15 0351 TG 75 des" Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter) auch die von den Ressorts gemeldeten Leistungen, die unmittelbar der Zielgruppe Lesben, Schwule, Bise
xuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle zugute kommen. " 

Grundsätzlich sind-weitere Projektförderungen aus Förderprogrammen des Landes möglich, wie z. B. aus dem Bereich der Familienhilfe und Fa"milien-
politik sowie aus dem,:<inder- und Jugendförderplan. " " 

Darüber hinaus befinden sich an verschiedenen Stellen im Haushalt weite~e Haushalts~ittel mit Queer-Bezug, die nicht explizit bezifferbar sind und 
auch nicht anteilig geschätzt werden können (wie z. B. soziale Wohnraumförde"rung, präventive Kriminalitätsbekämpfung, Familienbildung und -bera-
tung). " I "" . " " 
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Beilage 2 zu Einzelplan 15 
Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem und queerpo'!tischem Bezug 

Lfd. Nr. (KapitellTitel) Zweckbestimmung 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
1.1 ' ' 

(15 010/547 13) Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation (Im Vorjar im Kap. 15 035 TG 75 veran
schlagt.) 

, 1.2 

(15035/68461) 

1.3 
(15 035iTG 75) 

1.4 
(15080/68664) 

1.5 
(15044/684 90) 

1.6 
(15 260tTG 71) 

Projekt Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. "Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes 
zur Arbeit mit Lesben bei Gewalt und Diskriminierung für Frauenberatungsstell.en in NRW 
sowie Entwicklung einer thematischen Einführung in die Arbeit mit Transfrauen bei Gewalt 
und Diskriminierung für Frauenberatungsstellen in NRW" 

Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und 
Intersexuelle (LSBTI*) 

Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege, insbesondere 
Pri;ivention und Hilfe für Schwule. ' , 

Projekt Rubicon e.v. "Fachberatu,ng Gleichgeschlechtlicher, Lebensweisen in der offenen 
Senioren arbeit" ' 

, Projekt Ruhr-Universität Bochum "Intersexualität in NRW: Eine qualitative Untersuchung 
der Gesundheitsversorgung von zwischengeschlechtlichen Kindern 'in Nordrhein-Westfa
len." 

Ministerium für Schule und Weiterbildung 
2.1 
(05 300/TG 82) Projekt "Schule ohne Homophobie - Schule der Vielfalt" 
plus 1 Lehre'rstelle 

, Minist~rium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
3.1 
(07 040/684 61 ) 

3.2, 
(07040/68461 ) 

3.3 
(07 040/684 61 ) 

3.4 
(07 040/684 61 ) 

Projekt des Sozialvereins für Lesben und Schwule e.V. Mülheim "Regionale Jugendarbeit 
für junge Lesben, Schwule und Bisexuelle" (Kinder- und Jugendförderp/an) 

S,chwulesNetzwerk NRW ~.V: in Kooperation mit der LAG Lesben in NRW e.\;. "Einrich
tung einer Fachstelle f(.ir zielgruppenspezifische Jugendarbeit für junge Menschen mit 
schwuler, lesbischer und trans*-ldentität" 

Sozialverein für Lesben und Schwule eV, together e.V.; anyway eV: Fachberatungs-
stelle "gerne anders!" ' 

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Zielgruppe LSBTl* 

2016 
(Teil)Ansatz ' 

EUR 

7.300 

12.900 

856.100 

330.000 

151.000 

41.200 

20.000 

.,73.800 

60.000 

14.500 

163.600 

2015 
(Teil)Ansatz 

1,- EUR 

12.200 

863.400 

330.000 

145.000 

34.600 

20.000 

73.800 

60.000 

90.300 

297.600 
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, Kapitel 15 010 
Ministerium 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

Kennziffer 

54i13 291 Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation ........ 
, , 1. Die Ausgaben ges Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aus-

gaben des Kapitels 15 035. 
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungs-

fähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 15,035. 
Verpflichtungsen'nächtigung: . 580000 EUR. 

54714 291 Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demogra-
phische Entwicklung .............. : ..... , ........ 
1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aus-

gaben der Titelgruppen 62 und 90 des Kapitels 1.5 044. 
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungs-

fähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 62 und 
90 des Kapitels 15044. 

Verpflichtungsermächtigung: 1 600 000 EUR. 

54720 219 Ausgaben für ,die Koordinierung der Fortbildung im Prüf-
dienst .......... ' ............ , , , .' ............. 
1. § 17 Abs. 3 LHO. 
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 

10 geleistet werden. 
3. Ausgabe'n dürf~n vor Eingang der Ei~nahmen geleistet werden. 

54730 011 Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen 
und internationalen Erfahrungsaustausch., ........... 
Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer~en, wenn bei 
anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver-
anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 
Veq:iflichtungsermächtigu ng.:· 104,000 EUR. 

54735 011 Sächliche Verwaltungsausgaben für das Fördercontrol-
ling ...... ' ............ , ... , , .'. : ...... ~ , ... , ..... 
Verpflichtungsermächtigung: 20000 EUR. 

54745 011 Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umse~ung der IT-
Sicherheitsrichtlinie ...... ; .. .' ' .................. 

54750 011 Säc.hliche Verwaltungsausgaben Informationstechnolo,. 
gie ......................... , ................ 
VerpfliChtungsermächtigung: 240000 EUR. 

54755 011 Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungs-
rechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumen-
te ............... ',' ........ ' .... " ......... ' ... 
Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt 
werden. 
Verpflichtungsermächtigung: 200000 EUR. 

54758 011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben ............ 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

601400 +601400 331 

2497500 '320000 +2177500 1125· 

60000 60000 29 

90000 100000 -10000 

110000 110000 72 

, 52800 +52800 

728100 738100 -10000 383 

400000 400000 15 

1500 -1'500 6 
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Erläuterungen 

Zu Titel 547 13: 

Kapitel 15 010 
Ministerium 

Die schrittweise Einführung von EPOS.NRW macht eine Trennung von Ergebnis- und Transfermittelbudget erforderlich. Daher werden die sächlichen 
Verwaltungsausgaben der Fördertitelgruppen der Fachkapitel abdem Haushaltsjahr 2016 im Zentralkapitel (zukünftiges Ergebnisbudget) ausgewiesen. 
~ie hier veranschlagten Mittel waren im Vorjahr bei den nachstehenden Titelwuppen veranschlagtlmitVeranschlagt: 

Haushaltsstelle 

'Kapitel 15 035 Titelgruppe 61 
Kapitel'15 035 Titelgruppe 62' , 
Kapitel 15 035 Titelgruppe 75 ' 

Zusammen 

Zu Titel 54r"14: 

EUR 

100.000 
494.100 

7.300 

60'1.400 

Die schrittweise EinführuAg von EPOS.NRW macht eine Trennung von Ergebnis- und Transfermittelbudget erforderlich. Daher werden die sächlichen 
Verwaltungsausgaben der Fördertitelgruppen 'der Fachkapitel ab dem Haushaltsjahr 2016 im Zentralkapitel (zukünftiges Ergebnisbudget) ausgewiesen. 
Die hier veranschlagten Mittel waren im Vorjahr bei ,den nachstehenden Titelgruppen ve~anschlagtlmitveranschlagt: 

Haushaltsstelle 

Kapitel 15 044 Titelgruppe 62 
Kapitel 15 044 Titelgruppe 90 

Zusammen 

Zu Ti,tel 547 20: 

EUR 

1.097.500 
1.400.000 

2.497.500 

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Prüfdienste des Bundes und der Länder Wird die gemeinsame Fortbildung der im Prüfdienst Beschäftigten durch 
das Land NRW koordiniert. Die Kosten der Fortbildungsmaßnahmen werden ,hier veranschlagt und durch die Einnahmen bei Titel 23210 von Bund und 
Ländern gegenfinanziert. ' 

Zu Titel 547 30: 
Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches, insb~son'dere bezüglich der Aktivitäten zu europäischen Schwer-
punktthemEm. ' 

Weniger wegen Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 15 020 Titel 549 10. 

Zu Titel 547 35: 
Die Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Ma'ßnahmen des Fördercontrollings veranschlagt. 

Zu Titel 547 45: 
.Der Titel dient der Deckung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie (Informationssi
cherheit in der Landesverwaltung). 

Zu Titel 547 50: 
Veranschlagt sind die Kosten für 

, - die Sicherstellung eines stabilen Netzbetriebs, 
- Beschaffungen zur, weiteren Umsetzung des IT -, Konzepts des Ministeriums, 
- Beschaffungen von pe - Zubehör. , , 
Weniger wegen Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 15 020 Titel 54910. 

Im Vorjahr bei Kapitel 15 010 Titelgruppe 60 mitveranschlagt. 

Zu Titel 547 55: 
Im Vorjahr in Kapitel 15 010 Titelgruppe 61 veranschlagt. 

Zu Titel 547 58: 
Aus diesem Titel wird über die Deckungsfähigkeit nach § 10 Abs. '1 Haushaltsgesetz auch die Ausstattung und Unterhaltung eines Eltern-Kind Büros im 
Dienstgebäude Horionplatz 1 finanziert. ' 

Weniger wegen Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 15 020 Titel 549 10. 
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Kapitel" 15 035 
Emanzipation 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-
Kennziffer 

Zweckbestimrnung 

Titelg,ruppen 

Titelgruppe 61 

Schutz unq Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 
Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen der Beratung' 
und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege der Voll
finanzierung. 

63361 29'1 Zuweisungen ~n Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68461 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche 
Einrichtungen .................. : .............. . 

, Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. 

68661 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ......... . 

89261 291 Zuschüsse für Investitionen ...................... . 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

17131 200 17231 200 -100000 14934 

17131 200 17231 200 -100000 ,14934 Summe Titelgruppe 61 ..................... '. ~ ... . 
~--~------~--------------------------------
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Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Erläuterungen 

Zu Titel 684 61: 
Die Ausgaben sind veranschlagt für: 

Maßnahme 

1; Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an Träger von Zufluchtsstätten für misshan-
delte Frauen (Frauenhäuser) . 

. 2. Zuschüsse für Maßnahmen zum Thema "$exualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen" 
3. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben von Fraueninitiativen, die gegen sexualisierte 
Gewalt an Mädchen und Frau~n tätig sind 
4. Zuschüsse zu den Personal-: und Sachausgaben ~n die Träger Von allgemeinen Frauenbera-
tungsstellen . . . 

5. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an die Träger von spezialisierten Beratungs
stellen 
6. Zuschüsse zur Schaffung geschützter Wohnsituationen für von Menschenhandel betroffene 
Mädchen und Frauen . 

7. Umsetzung des Landesaktionsplanes, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sowie Förderung 
von Maßnahmen zur Prävention' . 
8. Zuschüsse für Maßnah'men der anonymen Spurensicherung im Falle von sexualisierter Gewalt 
9. Förderung der Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen 

SL!mme 

Zu Nr.1: 
Veranschlagt fü'r die Förderung von F'rauenhäusern. 

Zu Nr, 2: 
. Veranschlagt insbesondere für Maßnahmen zur Bekämpfung von Zwangsheirat. 

2016 
EUR 

8.270.500 

230.000 
1.242.000 

4.624.500 

764.200 

245.400 

454.600 

400.000 . 
900.000 

17.131.200 

2015 
EUR 

8.270.500 

230,000 
1.242.600 

4.624.500 

764.200 

245.400 

554.600 

400,000 
900.000 

17.231.200 

mehr (+) / 
weniger (-). 

":100.000 

;100.000 

Zu Nr. 3: '.' ..' 
Veranschlagt für die Förderungvon Fraueninitißtiven, die:Mädchen und Frauen Hilfen nach sexualisierter Gewalt anbieten (Frauen notrufe und Wildwasser) 
und ent-sprechende Stellen bei den FrauenberatungssteIlem. . 

Zu Nr. 4: 
Veranschlagt für die Förderung von allgemeinen Frauenberatungsstellen. ' 

Zu Nr. 5: 
Veranschlagt für die Förderung von Beratungsstellen für die Opfer von Menschenhandel. 

Zu Nr. 6: 
Veranschlagt für die Förderung zur Schaffung geschützten Wohnraums f9r Opfer von Menschenhandel. 

Zu Nr. 7:, . " .' 
Veranschlagt für die Umsetzung des Landesaktionsplans sowie die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen "Gewalt gegen Frauen" und "Präve'n-
tion" (z.B. Fortbildungsveranstaltungen, Modellvorhaben, Projekte). ' , 

Zu Nr. 8: 
Veranschlagt für Maßnahmen der anonymen Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt als Grundlage für eine spätere Strqfverfolgung. 

Zu Nr. 9:. 
Veranschlagt für die Ber<iltung und Unterstützung der von Gewalt betroffene,n traumatisierten weiblichen Flüchtlinge. Für die Durchführung dieser Maß-
nahmen kommt die örtliche, fachlich geeignete Beratungs- und Hilfestruktur in Betracht. . 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei KapitellS 
010 Titel 547 13 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel 547 13). ' 

10,k. '? 
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Kapitel ,15 035 Titelgruppe61, 

. Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

Ist 2014 Ansatz 2015 AnsatZ 2016 
rEUR rEUR rEUR 

14.934 Ansatz: 17~231~2 Ansatz: 17.131,2 

.. VE: 45.573,6 .VE: 1.500,0 
'. ., .. 

*Wemgerwegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 TItel 54713. Die sachhchen Verwaltungsausgaben sind mildem 

Haushaltsjahr 201.6 ~ei Kap.itel15 010 Titel 547 13 ~eranschl~gt.· . 

Die Ausgaben sind veranschlagt für:-

.. 1 Maßnahme .. / 2015 (€) I . 2016(€) 2016 +/- I' 

1. Zus~hüsse zU den Personal- ,un~ .~achau~gaben 8.270."500 8.270.500 

an T~äger von Zufluchtsstätten tor misshandelte 

Frauen (Frauenhäuser) 

2. Zuschüsse für M~ßnahmen zum Thema "Sexuali~ 

sierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen" 

3. ZU$~hüssezLi den Personal- und Sachausgaben 

von Fraueninitiativen,: di'e gegen· s'exualisierte Ge

walt an Frauen und Mäd.chen tätig. s'ind. 

230.000 230.000 

1.242.000 1.24.2.000 

4. Zuschüs.se zu den Personal-/Sac~ausgaben an 4.624.500 4.624.500 --

die Träger 'von allg. Frauenberaturigss,teÜen 

.5. ZLisc~üs~'e zu' den Personal- ,und .Sachausgaben 

an die Träger .vpn spezialisierten '8eratungse~ri

richtungen 

6. Zuschüsse z.ur -Scnaffung geschütztef Wo~nsitua:.. 

lionen f.ür von Mens~henhandel, betroffene Mäd-. 

ehen und Fr~uen 

76.4.200 764.200' 

245'·400 245.400 

7. Umsetzung des Landesaktionsplanes; Bekämp

. fung von Gewalt gegen Fr~uen sowie Förderung 

. ' von Maßnahmen zur Präyentiön . 

554.600 454.600 -100.000* 

8. Zuschüsse für Maßnahmen der anonymen Spu

rensicherung im F alle von sexualisier~er Ge~alt 

9. Förderüng. der Beratung und .Unterstüt4ung von 

traumatisierten Flüchtlirigsfrauen 

400.000' 

'900.000 

400.000 

900.000 

Summe 17.231.200 17.131.200 . =100.000 
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Fortsetzung' 

Kapitel 15 035' Titelgruppe 61 

Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

, ' 

Zu Nr. 1: Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an Träger von Zufluchtsstatten 

für misshandelte Frauen (Frauenhäu~~r) 

'Das Land fördert 62 Zufluchtsstätten für misshandelte Fraue~ und ihre Kinder (Frauenhäuser), 

mit pauschalierten Zuschüssen. Der Ansatz ist für die Weiterförderung, 'der personellen Grund-
, , 

, ausstattung dieser Einrichtungen, besteh,end .. aus e!nem Team von' drei hauptberuflic~en Kräf

, ten sowie einer weiteren Sozialarbeiteriri/Sozialpädagogin, bestimmt. Darüber hinaus sind die 

Mittel für die Förderung von Sachausgaben, der landesgeförderten'Frauen~äus~r und ~ie Wei-
, , 

'tere~twicklung der Infrastruktur vorgesehen. Das Förderprog'ramm Frauenhäuser stellt eine 

flächendeckende Grundversorgu~g sicher,denn ,in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt in 

Nordrhein-Westfalen gibt es mindestens ein vom Land gefördertes Frauenhaus. 

Zu Nr. 2: Zuschüsse für Maßnahmen zum Thema "Sexualisierte Gewalt gegen Frauen Und 

Mädchen" 

Der den Vorjahren entsprechende Ansatz ist vorgesehen für Maßnahmen zur Bekämpfu~g von 

Zwangsheirat Gefördert wer,den insbesondere 'die Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat ' 

des Mädchenhauses Bielefeld e.V. und ein,Projekt des Vereins agisra e.V. in, Köln zur Bekämp-
. .' . 

fungvon Zwangsheirat und Gewalt im Namen der, Ehre. 

Zu Nr~ 3: Zuschüsse zu den Personal-, und Sachausgaben'von Fraueninitiativen, die ge

gen sexualisierte'Gewalt an Frauen und Mädchen tätig si'nd 

Das Land fördert 47 Fraueninitiativen, die gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und M~dchen 
'. . . . 

tätig sind (Frauen-Notrufe bzw. Wildwasser) und entsprech~nde Stellen bei den Frauenbera-

tungs~tellen. Die Einrichtungen ,bieten den betroffenen Frauen und Mädchen akute Kriseninter

vention, psychosoziale Beratung sowie Begleitung'zu Ärztinnen/Ärzten, Polizei ~ndGerichten. 

Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterförderung der 47 Frauen-Notrufe bzw. von Wildwasser 

mit pauschalierten Personal- und Sachkostenzuschüssen. 
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,Fortsetzung 

.. KapiteI15035 Titelgruppe 61 

, . Zweckbestimmung: Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 

"ZU Nr. 4: Zuschüsse zu,den Personal .. und ,Sachausgaberi an diQ Träger von allg~meinen 

., Fraue~b·eratungsstel,len 
, . 

Das Land. fördert 58 allgemeine Frauenberatungss~ellen, die im. Rahmen ihrer Arbeit eine um-

fassen~e Lebensberatung von Frau~n für Frauen ,untE~~ besonderer Berücksichtigung des weib-
. . 

lichen Lebenszu~ammenhangs bieten.· Einen Sch.we~punkt· ihrer Tätigkeiten bilden konkrete 

Hilfen bei allen Formen von' G,ewalt gegen Fra,uen. Der Ansatz ist vorgesehen für 'die Weiterför-' 
. .. ., . . 

derung per 58 allgemeinen Frauenberatungsstellen mit pauschalierten Personal~ und Sachkos-
'. . . . . . .' .. ' 

tenzuschüssen. 

Zu· Nr. 5: Zusc~ü·sse zu den Personal- und Sachausgab~n a~ di'e 'Träger von spezialisier-
. . . , 

ten Beratungsstellen 

Eine· effe~tive Bekämpfu~g des Menschenhand~ls setzt den Schutz und die Betreuung der be-· 

tr:~ffenen Frauen und Mä'dchen voraus. Mit Hilfe der ~itarbeiteri~nen der spezial~sierten Bera~ 

,tungsstellen können die Betroffenen ihre freiwillige Ausreise vorbereiten ündentscheiden, ob , 
'. . . . 

'sie als Zeuginnen vo~. Gericht gegen die 'Menschenhändler aussa'gen wollen. Das Land fördert 

die Arbeit, von 'acht spezialisierten', Beratungsstellen ~egen Mensc~enhandel. Der Ansatz ist' 

vorgesehen für die V"eiterförderung dieser spezialisiert~n Frauenberatungsstellen mit pauscha": . 

lierten Personal- und Sachkostenzuschüssen. 

Zu.Nr. 'S: Zuschüsse zur Schaffung ,geschützter Wohnsituatione~, für von Menschenhan

del betroffene Mädchen und Frauen 

',Zum Schutz der von ,Mens~henhandel betroffenen,. Frauen und' Mädchen finanziert das La,nd 

ihre sichere und bedarfsgerechte Unterbri~g,ung während ihres Aufenthal~~ in Deutschla,nd. Auf 

diese Weise können 'rasch und unQü'rokratisch geeignete Unter~ünfte zur Verfügung gestellt 

un9' Zugriffe auf die Betroffenen durch Menschenhändler verhindert werden. 

Die Unterbringung erfolgt dezentral und. anonym und entspricht der individuellen Situa~ion der 

betroffenen Frau und ihren jeweiligen Sicherheitsbedürfnissen. 

Der de'n VorJahre~ entsprechende Ansatz ist vorgesehen für die, Schaffung gesc~ützter Wohnsi-
, . 

tuationen für vo,n Menschenhandel betroffene Frauen und Mädchen. 
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Fortsetzung' 

Kapit~115 035 Ti.telgruppe 61 

Zweck~estimmung: Schutz und· Hilfe für gewa!tbetroffene Frauen 

, Zu Nr. 7: Umsetzung des Land~saktionsplanes: Bekämpfung v<?n' Gewalt gege~ 'Frauen 

. sowie Förderung von Maßna~men zur Prävention . 

Der Ansatz ist vorgesehe.n für Projekte zur Bekämpfung von Gewalt gegen Fräuen - wie z. B. 

, für die Förderung der örtlichen und regionalen Kooperationen. gegen Gewalt" an Fra~,Em, für . 

Fortbildungsmaßnahmen, Seminare, Informationsveranstaltungen, Workshops und sonstige 

Maßnahme.n·der Fr~uenhäus.er, allgemeinen . Frauenberatungsstellen und Frauen-Notrufe zur 

Gewaltthematik sowie für die Um~etzung des therytatisch und zif;3lgruppenspezifi~ch erweiterten· 

Landesaktionsplanes gegen ~ewalt an Frauen und Mädchen. 

Die Reduzierung de.~ Ansatzes um 100.000 € ergibt sich aus. der Ver.lagerung nach Kapitel 

15 010 Titel 547 13. Diesächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei 

der vorgenannten Haushaltsstelle veranschlagt. . 

Zu Nr •. 8: Zuschüsse für Maßnahmen der anonymen Spurensiche~ung im .Falle von sexua

lisierter G~walt 

D~r den Vorjahren .. e~tsprech~nde Ansatz ist vorgesehen für .Maßnahmen, die der" Förderung 

sowie der Bekanntmath~ng eines landesweiten Angebotes arion~mer'. Spurensicherung nach 

sexualisierter Gewalt als Grundlage für eine spätere Strafverfolgung dienen. Hierbei sollen so

wohl die Ergebni~se der im Haushaltsjahr 2015' durchgeführten wissen'schaft!iGhen Untersy-
. . 

. chung regionaler und überregionaler Aktivitäten zur anonymen Spurensich~rung einbezogen 

. werden als auch die Erkenntnisse einer, ebenfalls i~ Vorjahr eingefichteten 'temporären Lan- . 

deskoordinierungsstelle. 

Zu Nr. 9:· Förderung der Beratung und 'Unterstützung von traumatisierten Flüchtlings-. . 

frauen 

Der Ansatz ist be~timmt für Förderma~n~hmen für die besonders schützenswerte Zielgruppe 

der von Gewalt betroffenen traumatisierten Flüchtlingsfrauen .. Das Programm fördert zielgrup

penorientierte Projekte der örtlichen, fachlich geeigneten Beratungs- und Hilfestruktur sowie 

Schulungsmaßnahmen für, Pers.onen, die im b~ruflichen Kontext oder als ehrenamtlich Tätige 

mit Flüchtlingsfrauen befasst sind .. 
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Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-, 
Zweckbestimmung 

Kennziffer, 

Titelgruppe 62 

Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in 
Beruf und Gesellschaft 
1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zU § 44 LHO darf zur Förderung des Zen-

trums Frau in Berufund Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 

2. Abweichenq von Nr. 2.4 WG zu § 44 LHO darf zur Förderung der 
Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfä-
higen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt Werden. , 

3. Soweit es' sich um Maßnahmen der geschlechtersensiblen Gesund-
heits- und Pflegep9litik handelt, dürfen die Ausgaben der Titelgruppe 
a~ch für die Zielgruppe Jungen I Männer verwendet werden. 

63362 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemein,deverbände ... ' 

68662 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige .......... 
Veqjflichtungsermächtigung: 1 470 000 EUR. 

88362 291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
me.indeve~bände ..................... ' .......... , 

89362 291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ...... 

Summe Titelgruppe 62 ..... : ... : ................. ' 

Titelgruppe 75 

Förderung der P~litikfür Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) 

63375' 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever'bände ... 

68475 291 Zuschüsse an frei~ Träger ............ ; ... , " ....•. 
Verpflichtungsermächtigung: 250000 EUR. 

89375 291 Zuschüsse für Investitionen ....................... 

Summe Titelgruppe 75 ..................... ~ ..... 

Gesamtausgaben Kapitel 1. 5 035 ................... 

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 035 ...... ' ... 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

158 

5298100 5832200 -534100 1097 

5298100 5832200 -534100 1255 

-

856100 863400 -7300 847 

856100 863400 -7300 847 

23325400 239.26800 -601400 17037 

3220000 61 n3600 -58513600 
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Zu Titelgruppe 62: 

45 

Erläuterungen 

Kapitel 15 035 
Emanzipation 

Veranschlagt für die Entwicklung und' Durchführung von Maßnahmen, Untersuchungen, Forschungsvorhaben, Informations- und Serviceang'ebote 
sowie Veranstaltungen in den Themenbereichen Gleichstellung in der Gesellschaft, insbesondere Entgeltungleichheit, Wiedereinstieg, Existenzgtün
dung, Entwicklung des weiblichen Führungspotemtials, Gleichstellung von 'Frauen und Männern im öffentlichen ,Dienst, Geschlechtersensible Berufs
und Studienorientierung, Frauen in Naturwissenschaft und Technik, Frauen in besonderen Lebenslagen (u.a. mit Migrationshintergrund, Alleinerzie
hende), Eingliederung von Prostituierten in den Arbeitsmarkt sowie für ,die Förderung des Querschnittsziels "Gleichstellung von Männern und Frauen 
u~d Nichtdiskriminierung" im EFRE. 

Gefördert werden außerdem im Rahmen der Landesinitiative Frau und Wirtschaft 16 regionale Kompetenzzentren Frau und Beruf sowie deren Koor
diflierurigsstelle, Frauenorganisationen und Vernetzungsprojekte, u.a. LAG kommunale Frauenbüros/Gle;c:hstellungsstellen NRW, das Netzwerk von 
Frauen und Mädchen mit Behinderung/ chronischer Erkrankung NRW und zwei Beratungseinrichtungen für Prostituierte von überregionaler Bedeutung. 

Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe im Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von rd. 
, 2.074.849,56 EUR aus verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 025 (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von' EFRE) verbucht. 

Weniger in Höhe von40~OOO EUR wegen der Verlagerung der Förderung des Frauenrates NRW e.V. nach Titel q86 10 unq Weniger in Höhe von 
494:100 EUR wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 13. Die sächlichenVerwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 
15010 Titel 547 13 verans,chlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel 547 13). 

Zu Titelgruppe 75: 

Zus. Zus. 
2016 2015 

(TEUR) (TEUR) 

1. Förderung der Selbsthilfe und psychosozialen Beratungsarbeit 774,93 650,40 

2. Projekte gegen Gewalt 81,17 88,00 

3. Veranstaltungen, Untersuchungen und Informationsmaßnahmen ,125,00 

Zusammen 856,10 863,40 

Weniger ,wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 1-3. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind m,it dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 
010 Titel 547 13 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel 547 13). 
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Kapitel 15 ,035 Titelgruppe 75 

Zweckbestimmung: 'Förd~rung der Po'litik für lesben, Schwule, Bi~exuelle, Transs~xuelie, 
, , 

Transgender und ,~ntersexuelle (~SBTI*) 

" Ist 2014 Ansatz 2015 Ansatz 201~ 
Tl:UR TEUR TEUR , " 

, ,847" Ansa'tz: '863,4 Ansatz: ,856,1 
" 

VE: 250,0 VE: 250,0 

,. 
Wemger weg~n Verlagerung nach Kapitel 15010 Tl,tel 547 13. Die sachhchen Verwaltungsausgaben sind mit dem 
Haushaftsjahr 2016 b7i Kapitel 15 010 Titel 547 13 veranschlagt: ' , 

.Die Ausgaben ,'sind veranschlagt für: , 

ur Maßnahme 2015 . '2016 

(TEUR) (TEURl, 

1. Förderung der Selbsthilfe Lind psychoso~ialen Beratungsarbe,it 650,4 774,93 

2. . Projekte gegen Gewalt, " , , 88,0 81,17: 

3. ,Veranstaltu~gen, UntersLi~hu;,gen, Infqrmationsmaßnahmen 125,0 -
Summe 863,4. 856,1 

Förderung' der P'olitik für LSBTI* 
, " 

Die Mittel sind dazu bestimmt, die Umsetzung des fortgeschri,ebenen "NRW-Aktionsplans für· 

Gleichstellung· und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt - gegen Homo- und Trans

phobie" kontinuierlich voranzutreiben. Die lSBTI*-Nichtregierung?organ'isationen sind dabei die 

. wichtigsten Partner. Die Arbe'it der unterschiedlichen Verbände,. Beratungsstellen, regionalen, 

und landesweiten Projekte im Bereich Selbsthilfe, Akzeptanzförderung, Antigewaltarbeit, Co,-
" . 

ming-out-Arbeit und Beratung von Diskri~inierungsopfern soll unte:rstützt; gestärkt und unterei- . 

nander sowie mit den Regelstrukturen vernetzt werden. 

Förderung der Selbsthilfe und psychosozialen Beratungsarbeit 

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der landesgescnäftsstellen der landesverbände 

. Schwules Netzwerk NRW, e.V., der Landesarbeitsgemeinschaft lesben in NRW e;V: und für. 

das Projekt SchlAu NRW - Schw'ulLesbisch Bi Trans* Aufklärung in NRW -. Zusätzlich"sind die 

Mittel für Einzelprqjektförderungen der lSBTI*-Selbsthilfe be~timmt. Sie sollen dazu b~itragen, 

die Bündelung ~on Interes~en,' den Informationsfluss unter den Mitgliedsgruppen," 'sC?wie die 

Strukturstärkung zu gewährleisten. 
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Fortsetzung' 

Kapitel 15 035 Titelgruppe 75 

Zweckbestimmung: Förderung der PolitikJür Lesben, Schwule, Bisexuelle, Tran~sexuelle, 

Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) 

Im Vordergrund st~hen Qualifizierungsmaßnahmen für die ehrenamtlich organisierten, örtlichen 

und' regionalem Selbsthilfegruppen und deren M~ßnahmen der Öffen~_lrchkeitsarbeit, inspeson- ' 

de(e durch Aufklärung. In diesem Rahm,en soll auch die im 0., g.:'Aktionspla,n vorgesehene Öf

fentlichkeitskampagne"anders und gleich' - .Nur Respekt, Wirkt" gefÖrdert werden. D~rch den . 

Träger der Kampagne, die LAG Lesben in .NRW e.V., werden Medien zur' Information und Auf

kl~rung für die Selbsthilfeinitiativen, die Allgemeinbevölkerung und die Fachöffentlichkeit erar-
" . .. . 

beitet und zur Verfügunggest~lIt. Des Weiteren sollen aus diesen Mitteln notwendige Fachta-

gungen finanziert werden, die der Umsetzung der im '0. g. Aktionsplan vorgesehenen Mqßnah- , 

men dienen. 

Darüber hinaus werden die, fünf psychosozialen Beratungsstellen für Lesben, Schwule, Bisexu

elle, Trans*, Inter* und ihre Angehörigen in Bochum, Dortmund, Köln, Münster und Siegen ge

,fördert, d~ren Arbeit auf Basis aktualisierter Qualitätsstandards, mit einem begleitenden Förder-

) programmcontrolling evaluiert wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jede psychosoziale Bera

tungsstelle ein großes Potential an ehrenamtlichen. Beraterinnen und Berater qual.ifiziert und 

einbindet. Di,e Mittel sotien dazu die~en, die Arb'eit der Beratungsstellen 'zu unterstützen. Die 

einzelnen Beratungsstellen arbeiten je nach Setting mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 

unterschied.lichen Zielgruppen. Für Trans* und Inter* nehmen sie derzeit nur eine verantwor

tungsvolle Lotsenfunktion wahr. 

Projekte gegen Gewalt an LSBTI* 

.Die ,Landeskoordination 'der Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben un~ Schwule in NRW beim Träger- ' 

verein uRubicon! e.V."'in Köln wird mit einer PersonalsteIle aus Landesmittelng.efördert. 

Darüber hinaus erhält de'r Trägerverein Mittel zur Finanzierung kleinerer Projekte in diesem Ar

beitsbereich. Die Mittel sind dafür vorgesehen, die Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben und Schwule. . , . . . 

in NRW zu unterstützen und weiter zU el}twickeln, indem sie sich u. a. für Bisexuelle, 'Transse-, 

xuelle, Transgender und Intersexuelle öffnet und mit ander'en an der Anti-Gewa!t-Arbeit Beteilig

~en kooperiert. Dazu zählen in~beso~dere' Beratungsstellen l dpferhilfeeinrichtunge~ ,und Straf

verfolgungsbehörden. 
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76 

Kapitel 15 080 < 

Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Kapitel Ansatz An~atz mehr (+) IST 

Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 

< Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

68464 314 Zuschüsse an freie Träger. ... < ••• ~ <' ••• '.' ••••••••••• 411 300 411 300 373 

68664 314 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Be-
treuung und Pflege ............ < ••••••••••••••••••• 1182000 1 147.000 +35000 1103 
Verpflichtungsermächtigung: 300000 EUR. 

69864 314 Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung ............. 30 

Summe Titelgruppe 64 ........................... 3941 100 3941100 4550 
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Kapitel 15 080 , Titelgruppe64 

Zwe~kbestimmung: ' Bekäm'pfung der erworbenen Immunschwächekrankheit AIDS 

, , 

Ist 2014 Ansatz 20:15 Ansatz 2016 
TEUR TE UR TE UR 

" 

" 

4.550 Ansatz: 3.941,1 Ansatz: 3.941,1 

VE: 300,0 VE: 3QO,O 
" 

" 

.. 
~Ie sachlichen V~JWaltungsausgaben sind mit 'dem Haushaltsjahr 2016 bel Kapit~11{j 010, Titel 547 12 verans.chla~t. ' 

Die bei Titel 633 64 veranschlagtem Fördermittel werden 'unmittelbar ~en Kreisen und kreisfreien 

Städten als,fachbezo~ene Pauschale gemäß, § 29 Haushaltsgesetz (HG) zum eig.enverantwort

lichen Mitteleinsatz 'im ,Rahmen der im Haushaltsplan festgelegten Förderziele und Aufgaben , 

zur Verfügung g~stellt. 

Im Unterteil 1 sind die Mittel für die fachbezogenen Pauschalen zus~~rriengefasst. 
Die Pauschalen dh3nen der Erfüllung folgendetAufgaben: , 

- Präventions-/Hilfeangebote für Menschen mit HI'( ~nd AIDS sowie deren soziales Umfeld, 

- ~ielgrUpp~nspez'ifische AIDS - Aufklärungs- und 8eratung.sang~pote ~ür Jugendliche ' . 

. (z. 8. ~youth-:~orker') sowie Menschen mit erhöht~m Ansteckungsrisiko, 

- Angebote zur Stärkung der Selbsthilfe. 

Der AIDS-Hilfe Landesverband NRW sowie die Maßnahmen zur V~rbesserung der zielgrup

~~nspezifischen AIDS-Prävention, Beratung, ~etreüung und Versorgung von Menschen mit HIV 

und AIDS (ZSP). werden, weiterhin unmittelbar, durch das MGEPA gefördert. Die ZSP

Projektförderungen sollen im Jahr 2016 mit folgenden Schwerpunkten ,durchgeführt werden: 

- AIDS~Prävention für homosex~~lIe Manner und Männer, die ~ex mit Männern h~ben, 

FrauE3nspezifisc~e selb,sthilfeorientierte AIDS-Präveritionsprojekte,' 

- StärkunQ der selbsthil~eorientierteri AIDS-Aufklärung u. -Beratung für homose~cuelle 'Männer, , 
, , , 

- Projekte zur 'Verbesserung der Hilfen füt Menschen mit HIVund AIDS sowie 

- Projekte zur Verbesserung ,der Hilfen für Menschen mit Migrationsgeschichte, die in beson-, 

derer Weise von HIV und AIDS betroffen sind. 

Die Verpflichtung des Landi?s zur Zustifturig ~n die:Bundesstiftung nHumanitäre Hilfe" (631 64)' 

endete, am 31.12.2014. Über eine Länderbeteiligung, an der Weiterfinanzierung, (jet.'Stiftung ab, ' 

,2017 ist noch nicht entschieden. 
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Kapitel 15 044 
Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) "IST 
Titel weniger (-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

Titelgruppe 72 

Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die Ausgab~n der Titelgruppe können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 

Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt 
werden. Sie sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung ein-
zusetzen. 

68472 291 Zuschuss für laufende Zwecke ...... ~ .............. " "2422000 +2422000 

89372 291 Zuschuss für Investitionen." ....................... 

Summe Titelgruppe 72." .................. , ....... 2422000 +2422000 

Titelgruppe 90 

Pflege, Alter, demographische Entwicklung 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Die bei Tite.l 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf 

auch zugunsten der übrigen Tifel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden. " 

3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 
4. Aus der Tite:lgruppe "dürfen Ausgaben auch dalJn geleistet werden, 

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben fü(.densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 

5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und NI'. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 
15025. 

6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 , 
14. 

63390 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

68690 291 Zuschüsse an Sonstige. " ........ ; ................ 7242600 8642600 -1400000 "4005 
Verpflichtungsermächtigung: 6 200 000 EUR. 

89390 291 Zuschüsse für irivestive Zwecke an freie Träger. .... " ... 

Summe Titelgruppe 90. ", ... , ..................... 7242600 13 642 600 -1400000 4005 

Gesamtausgaben Kapitel 15 044 ................... 94451 600 96679100 " -2227500 85580 

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 044 ..... : ... 9200000 10425000 -1 225000 
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Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 72: 

Kapitel 15 044 
Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Der hier veranschlagte Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW kann entsprechend § 29 Abs. 3,4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsge
sef:4 zur Verfügung gestellt werden. Die Pauschalmittel sind entsprechend dem SatzLingszweck der Stiftung einzusetzen. 
Die Pauschalmittel werden ohne'Antrag zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Augl,lst und 15. November ausgezahlt. 
Aus Gründen der VerWaltungsvereinfachung werden die Pauschalmittel zusammen mit den in der Titelgruppe 70 veranschlagten Mitteln an die Stiftung 
Wohlfahrtspflege ausgezahlt. 

Zu Titelgruppe 90: 

Die Mittel der Titelgruppe sind für Ausgaben eines "Landesförderplans zur Stärkung und Qualifizierung der Strukturen der Altenhilfe und pflegerischen 
Versorgung in Nordrhein-Westfalen".vorgesehen. 

V~ranschlagt sind Mittel zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes, des Wohn- und Teilhabegesetzes 
. und zur Kofinanzierung von Hilfen zur Weiterentwicklung der häuslichen Versorgung, insbesondere von Modellmaßnahmen zur b!3sseren Versorgung vQn 
Personen mit eingeschränkter Älltagskompetenz (z.B. demenzieIl erkrankte Menschen) und zur Entlastung pflegender Angehöriger, sowie von Selbsthil
fegruppen gemäß.§§ 45b und d SGB XI. 

Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe ein Betrag in Höhe von rd. 4.64.360,63 EUR aus verwal-
tungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 02!;> Titelgruppe 71' (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht. . 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15 010 Titel 547 14. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 
010 Titel 547 14 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel 547 14). . 
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Kapitel 15 044 ' Titelgruppe 90 

Zwec~bestimmung: Pflege, Älter, demographische Entwicklung 

Ist2014 ' Ansatz, 2015 Ansatz 2016 
TEUR TEUR TEUR 

f 

4.005 * Ansatz: 8.642,6 Ansatz: 7.242,6' 

VE: 6.200,0 VE: 6.200,0 " 

.. ' * Zuzüglich zu den hier nachgeWiesenen Ist-Ausgaben wurde fur den Zweck derTltelgruppe',eln Betrag von rd .. 
464,360,63 EUR aus velWaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 15 025 Titelgruppe 71 (Kofjnanzierung von 

.. Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht. 

. . . . 
Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15010, Titel 547 ,14. Die sächlich?n VelWaltungsausgaben sind mit dem 

Haushpltsjahr 2016 bei' Kapitel 15 010 Titel 547 14 veranschlagt (siehe Erläuterungen Kapitel 15 01 OTitel 547 14). 

Die Titelgruppe ,~i1~et zusammen mit, den institutionellen Förderungen der Forschu~gsgesell

schaft für Gerontologie in Dortmund und des In~titute's für Pflegewissenschaft in Bielefeld (siehe 

Kapitel 15 044 Titel 686 1-0 und 686 20) und Teilen der sä,chlichen Verw~ltungsausgaben, die 

bei Kapitel 15 010 Titel 547 14 veranschlagt sind, die finanzielle Ausstattung des ~andesförder

plans Alter und Pflege (LFP A,P): 

Gemäß § 19 Alten- und Pflegegesetz NRW werden hierin die Fördermaßnahmen, für die,' Alten-
. . . . 

undPfiegep9litik für die Dauer einer L~gislaturperiode gebündelt und transparent aufgeführt. 
. '. '. ..' . , 

Der Landesförderplan Alter und Pflege behandelt die drei Politikfelder , 

1'. ' Gestaltung einer demographiefesten Infrastr'uktur - Zuhause leben - Quartiere :altenge

recht entwiGkeln, 

2. Weiterentwicklung der Qualität in der Ptrege und 

3. Forschung zum demographischen Wandel ausbauen: Strukturen, Erkenntnisgewinn' und " 

Wissenstransfer stärken. 

Die' Mittel können insbesondere verwendet w~rden für: 

• Institutioneire Förderungen, 

• Pro jektförderungeri, 
, , ' 

• 'die Förderung und Gestaltung partizipativer Prozesse und 

• die Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen einschließlich der Entwicklung von 

Instrumenten der Wissens-:- und Erfahrungstransfers. 

43 



Fortsetzung 

Kapitel 15 044 Titelgruppe 90 , 

Zweckbest~mmung': Pflege, Alter, demographische Entwic~lung 

Dabei erfolgen Projektförderungen soweit ei~ ~onkreter Nutzen der Projektförderung durch' die 

Nachhaltigkeit der Projektgestaltung und einen intensiven Erfahrungstransfer aus der 

Projektumsetzung sichergestellt ist. Ergänzend wird die Erarbeitung, Erprobung und Anwen

dung von Instn,.Jm~nten insbesondere z~r Erm"ittlung, V?rh~ltung und Auswertung von Daten 

durch den Einsatz von Mitteln aus Kapitel 15 010 Titel 547 14 finanziert. 

Die in' diesem Si~ne durch den Einsatz ~er veranschlagt~n Mittel zu gestaltenden Th~menbe- , 

reiche sind insqesondere:', 

'. AIt~ngerecht~ Quartiersentwicklung 

Ältere und hoc.h~ltrige Mens.chen verbindet der WUnsch, so' lange wie mÖglich ein selbst.be

stimmtes· Leben i~ ihrem gewohnten und selbst gewählten Lebensumfeld ~ühren zu 'können. In 

die.sem unniittelb~ren Lebensunifeld, im 'Quartier,., wollen sie· aktiv ·die nachberufliche Phase 

gestalten Und auch mit Unterstützungsbedarf oder einer sp~,te.ren Pflegebedürftigkeit eine hohe 

Versorgungssicherheit erfahren~··Eine' zentrale Aufgabe der Altenpolitikauf allen Ebenen der 
. . 

Lande'sverwaltung ist daher die Gestaltung altengerechter' Quartiere, in denen orts nah 'Angebo

te der 'gemeinweseno'j-jentiert~n Altenarbeit, der Wohn- und Pflegeberatl:lng, der altengerechten 

Ges,undheitsversorgung, der ambulanten und stationären Ptleg'e, neuer Wohn- unq Pf!egefor

men sowie sonstige' Beratungs-',und Dienstleistungsangebote ,barrierefrei und kultursensibel 

angeb~teri werden bzw. abrufbar sind: D,ie Schaffung ~on Ver~orgi.J;'gssicherheit, ist hi~r eine 

yvichtige Aufgabe. Vor ~"~m'im Quartier muss si~h die rel~vante ~npas~ung der sozialen Infra

str~ktur an. den demographischen Wandel vo"zi~hen. 

Die Mittel sind für die Erarbeitung und Erprobung von Handlungs~ns~tzen und Unterstützungs

angeboten für' die kommun,ale Infrastrukturanpassung und die altenger.echte Quartiersgestal-
, . 

tung (Mastefplan altengerechte Quartiere:NRW) vorgesehen. 

Ge~einsam mit den weiteren zuständigen Ressorts der La'ndesregierur,lg, den.'Kommunen" den 

Verbänden der Seniorenv~rtretungen und der Freien Wohlfahrtspflege sowie w:e.iteren Akteurin

nen und Akteuren der Zivilgesellschaft wird in einem auf.breite Partizipation angelegten Prozess 

der internetbasierte modulare "Instrumenten- und Methodenbaukastenll weiterentwickelt Dieser 

Baukasten steht den Kommunen auf der Internetseite. www.aq-niw.de mit Projektbeispielen zur' 

Verfügung, um sie bei der Gestaltung ihrer lokalen ~npassungsprozesse zu unterstützen. 
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Fortsetzung 

Kapitel 15 044 Titelgruppe 90 

Zweckbestimmung: Pflege, Alt,er, demographische Entwicklung' 

Die technische und inhaltliche Pflege des Internetangebots sowie die Unterstützung zur An

wendung der Baukast~nmodule erfolgt durch das "Lan~esbüro altengerechte Quartiere.NRW','. 

~ögliche Methoden ,für eine alten gerechte Quartiersentwicklung werden zudem auf Tagungen 

und lokalen Bürgerdialogen 'zum Thema Quartier vorg'estellt. 

• Gesellschaftliche Teilhabe im Alter 

. Der Prozess einer altengerechten, und. ~Itenfreundlichen Gestaltung der, Gesellschaft,': der 

Kommunen u~d Wohnqu'artiere setzt ein~ b.reite Partizipatiön der älteren Menschen in allen 

Bereichen des ges'ellschaftlichen L~ben.s voraus. 

Neben einer Uriterstü~zung der lan.desw~iten S'trukturen für die politische und gesellschaftlic.~e 

Partizipation.. dem' Erfahrungsaustausch und der Qualifizierung werden daher. Angebote und 

Projekte der Beteiligung äl~erer Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

gefördert. Dies' geschieht - etwa in den Bereichen Kultur, lebenslanges Lernen, . bürger~chaftli-
. . 

.ches Engagement, der besonderen, Angebote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und 

in gleichgeschlechtlichen Lebensform'en - in enger Koope~ation' mit anderen fur die je~e.i.figen 

·Bereiche· des gesellschaftlichen Lebens zuständigen Ressorts sowie den zivilgesellschaftJichen 

Or~anisatiOl:,en und den kommunalen Spitzenverbänden. 

Die Förderung der Altenarbeit, in NRW orientiert sich an der Öualität in der gemeinwesenorien

tierten Seniorenarbeit. Unterstützt werden örtliche, gemeinsame Innov'ationen von 'Verwaltung, 

so;zialen Trägern und Seniorenvertretungen. Älteren Menschen soll die Teilhabe an der altenge

rechten Entwicklung ihres .. Umfeldes durch entspreche'nde Mitwirkungsstrukturen . spwie durch 

Unt~rstüt~ung ihrer Selbstorganisation ermöglicht werden. Geförqert werden u.a. die Landes-
, , 

seniorenvertretung,. die Zentralstelle zwischen' Arbeit und Ruhestand (ZWAR) und die Land~s-

arbeitsgemeinschaft der' Seniorenbüro.s NRW. Zentrales Element der geförderten Qualitätsent-
, ' 

wicklung sind neue Teilhabeformen, die stärker die' Vielfalt im Alter berücksichtigen. 

Dabei geht es - im Rahmen der Landesinitiativen wie dem "Teilhabe- und Integrat!onsgesetzll
; 

dem Aktionsplan der Landesregierung IIEine Gesellschaft für alle - NRW inklusivll
, dem "NRW~ 

Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt - gegen 

Homo- und Transphobie" und' dem "Handlungsprogramm gegen Armut und so~iale Ausgren

zung" - besonders um ältere Menschen ,mit Migrationsgeschichte, ältere -Behinderte, ältere Les

ben und Schwule, und Ältere, die von Armut bedroht sind. 
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Fortsetzung 

Kapitel 15 044 Titelgruppe 90 

Zweckbest,immung: Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Die soziale Situation der von AI.tersarrh,ut betroffenen Menschen muss deutlich wahrgenommen 

und dargestellt werden, um entsprechende Unterstützungsangebote erarbe,iten zu können. 

Von 'besonderer 8ede~tung in allen Bereichen derAltenpolitik ist zudem die BerOcksichtigung 

der Potenziale, Interessen, Bedürfnisse lind Probleme älterer Migrantirinen/Migranten. 
, . 

Gefördert werden könne,n auch "andesweit wirksame Initiativen/Kooperationeri"die die ,Teilhabe 

Älterer durch Qualifizierung, Bildung (Lebenslanges Lernen) und kulturelles Lernen fördern.,' 

.. Gestaltung des Demographischen Wandels 

Bereits' seit. e.inigen Jahren wird auf allen politischen Ebenen und in der ~issenschaft intensiv 

über de~ demog~aphischen Wandel und seine Auswirkun'gen auf die Gesellschaft und' die so

~iale 'Infrastruktur diskutiert Bei der Umsetzung der dabei gewonnen Erkenn~nisse in konkrete 

Maßnahmen vor Ort besteht jedoch drin'gend noch'weiterer Handlungsbedarf 

Neben einer weiteren Begleitung themenbezogener Forschungspröjekte muss, es, daher. als' 

Querschnittsaufgabe des gesamten Politikfeldes ."Pflege und Alter" verstärkt- um den Transfer 

'der Erkenntnisse in konkrete Handlungsansätze bzw. Unterstützungsa~gebote gehen. 

• Innovationen in der Unte~stützung' älterer Menschen' , '. 

Hierin enthalten sind auch Bewiliigungen, die zur Kofinanzierung von Projekten im Rahmen der 

Öperationelle~ NRW-EU Programme 2014 .:... 2020 dienen. Gefördert werden Vorhaben zur 

Entwicklung innovativer Produkte; Dienst- und· Versorgungs leistungen für eine alten- und g~

schlechtergerechte sowie' kultursensihle Unterstützung und Versorgung insbesondere gesund

heitlich eingeschränkte~ undioder älterer Me.nschen. Die bewilligte'n Projekte 'sollen das s.elbst

ständige Leben im sozialen Lebensumfeld ,fördern, unterstützen und pflegende Angehörige,

Nachbarn und Freundeskreis stärken, die Vereinbarkeit von ßeruf u.nd Pflege verbessern, die 

ärztliche, phannazeutische und pflegerische ambulante"Versorgung gewährleisten und damit 

die Notwendigkeit stationärer Hilfen so lange wie möglich vermeiden. 
~, -

• Pflegebedürftige Menschen, pflegende Angehörige, Weiterentwicklung der "pflegeri

schen Infrastruktur fUr diesePerson.engruppen. 

Ziel der Förderung ist die Unterstützung pflegebedürftiger lVIens~hen, i~fer Angehörigen sowie 

, die pflegerische Infrastru~tur allgemein., Gefördert ,werden u.a. Maßnahmen und Projekte der 

Qualitätssicherung in der Pflege und, zur Weiterentwicklung der pfle~erischen Infrastruktur. 
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Fortsetzung 

Kapitel,15 044 Titelgruppe 90 

, Zweckbestimmung: Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

Gerade Untersuchungeri 'und Projekten zur Qualifizierung der Qualitätss'icherung in, derambu

lanten und stationären Pflßge kommt hierbei besonqere Bedeutung zu, ebenso wie der landes

weiten Koordination und der Qualitätssicherung von An~eboten der ,Wohn-I Pflegeberatung, 

dem Ausbau und der Weiterentwicklung: der .~eratungsstruk~ur und der Qua,lif~zierung ,der Bera-
, ' , 

terinnen und Berater. Es ist 'zu prüfen, ob oie heutige Beratungsstruktur die für die Bürgerin-

nen/Bürger erforderlichen Informationen für passgenaue' 'unterstützung in der Wohn

, " lPflE~gesituatlon und ein optimales Pflegesetting ,liefern kann.' 

, Hierbei sind die Entwicklungen, die 'durch die Pflegestützpunkte eingeleitet wurden, die Anfor

derul1'gen an Quartierskonzepte, ,die Besonderheiten von ländlichen Gebieten, Ballungsräumen 

sowie Merkmale 'von Bevölkerungsgr~ppeni wie z.B. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, 

E!inzubeziehen. 

Einen Schwerpunkt im Rahmen der Optimierung der Versorgungs- I Beratungsstruktur werden 

Angebote zur Unterstützung, Entlastung' und Qualifizierung pflegender Angehöriger sowie zum 

Aufbau von Engagement- und Selbsthilfestrukturen bilden, .die pflegende Angehörige in ihrer 

~igenständigen Rolle in der Begleitung' der zu pflegenden Personen stärken. ' 

Im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes werden die Mittel zur Begleitung Und Umsetzung 

der landesgesetzlichen Regelungen zum Schutz von' behinderten, hilfe- und pflegebedürftigen 

Menschen in 'Betreuung~einrichtungen eingeset~t. 

Dabei wi'rd es darum gehen, den Ev'aluations- bzw. Novellier,ungsprozess und insbesondere die 

Umsetzung möglicher gesetzlicher Än~erungen, zeitnah durch Schulungsangebote etc. z~ be-

, gle!ten. Nicht zul'etzt in Umsetzung der UN-BehinderterlreGhtskonvention ist es auch über den 

Anwendungsbereich dE!s Wohn- und Teilhabegesetzes hinaus erforderlich, die derzeit vorzufin

dende medizinische und pflegeri~che Infrast~uktur noch stärker -auf die Berücksichtigl:Jng 'der 

Interes~en von ältere~ Menschen und Menschen mit einer Behinderung hin zu untersuchen. 

Ziel muss u. a. sein, durch eine den besonderen Bedürfnissen angepasste Versorgungsstruktur 

und ein" optimale,s Zusammenwirken der Gesundheits':' und Pflegeinfrastruktur die Entstehung 
, . 

,'od~r Intensivierung' von Pflegebedürftigkeit durch Defizite in der Gestaltung dieser Systeme und 

, ihrer Kooperation'zu vermeiden. 
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Fortsetzung 

KapiteliS 044 Titelgruppe 90 

Z~eckbestimmung: Pflege, Alter, demographische Entwicklung 

.. Hilfen für demenzieIl erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gemäß 

§§ 45 c) und d) SGB XI . 

. Hierfür sind die Mittel zur Kofinanzierung von Projekten und Hilfeangeboten für Menschen mit 

eingeschränkter Alltagskompetenz Ulld zur En,tlastung pflegender ,Angehör,igersowie ModeU

niaßna~men zur Weiterentwicklung entsprechender Angebote gemäß §§ 45 c und 45' d 8GB· XI' 

.- diese' Regelungen werden im Rahmen des vorgesehenen Pflegestä~kungsgesetzes 11 voraus

sichtlich neu ~efasst, aber nicht w~sentlich ve'rändert - .eingestellt. 

Im' Mittelpunkt der Projekte steht die Verbesserung insbesondere der häuslichen Versorgung 

demenzieIl Erkrankter und die Unterstützung der sie pflegengen Angehörigen. Aufgrund der. 

Auswirkungen des demographischen Wandels gehört die Unterstützung dieser Menschen zu 

den bedeutenden gesellschaftlichen und politi~chen Herausforderuf')gen .. 

. Es handelt'sich vorrangig um Initiativen, Aktivitäten und Strukturenim Rahmen der Landesinitia-· 

, tive . Demenz-Servic~ Nordr~ein-Westfaten, die durch·' die. geförderten Demenz-Servicezentren . 

miteinander verknüpft und in den je~eiligen Regionen bedarfsgerecht verankert werden. Diese 

Maßnahmen werden gemeinsam· mi~, M.ittefn der Pflegekassen 'fin'anziert Der Zuschus$ der 

Pflegeversicherung wird dazujeweils.in gleicher Höhe wie der Zuschuss des Landes gew~hrt. 
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Kapitel 15 080 
Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Kapitel Ansatz . Ansatz mehr (+) IST 
Titel weniger (:-) 

Funkt.-
Zweckbestimmung 

2016 2015 2016 2014 
Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 

~8471 314 Zuschusse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 
Einrichtungen ...................... , ............. 2843900 2721500 +122400 1050 
Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR. 

68671 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige ....... '. 

88371 . 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbän·de ............... : ............. ~ . 

89371 314 Zuschüsse für Investitionen an.8onstige ....... ' ...... 

Summe Titelgruppe 71 ............................ 12213700 12091 300 +122.400 10417 

Titelgruppe 72 

Versorgungsforschung urid-strukturentwicklun~ und Vor-
sorge im Gesundheitswesen, . Weiterentwicklung des 
Gesundheitscampus 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2. Di~ Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 72 darf auch zu Gunsten 

der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genomm~n werden. 
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 be.i den Ausgaben im Kapitel 

15025 .. 
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet 

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den 
'selben Zweck veranschiagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 

63372 314 Zuweisungen an Gemeinden und G~meindeverbände ... -

68672 314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland ..... 1500000 1 650000 -150000 236 
Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. 

89372 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ..... ' ........ 

Summe Tite'lgruppe 72 ... , ....................... 1500000. 1 650000 -15.0000 236 
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Erläuterungen 

Zu Titelgruppe 72: . 

Kapitel 15 080 
Maßnahmen für das Gesundheitswesen 

Die veranschlagten Mittel sind dafür vorge!3.ehen, aktuelle Vorhaben (z.B. Gesetze, Modellvorhaben etc.) auf Effektivität und Effizie~z zu überprüfen, um 
auf Basis valider, evidenzbasierter Ergebnisse eine strukturelle Weitere'ntwicklung des Gesundheitswesens vornehmen zu können. Ferner werden die 
Entwicklung innovativer Konzepte und Maßnahmen der gesundheitlichen Vorsorge und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gesundheitscampus, 
insbesondere gemeinsame Forschungsprojekte und Maßnahmen zur Vernetzung mit den Gesundheitsregionen, aus dieser Titelgruppe finanziert. 

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 15010 Titel 547 12. Die sächlichen Verwaltungsausgaben sind mit dem Haushaltsjahr2016 bei Kapitel 15 
010 Titel 547 12 veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Kapitel 15 010 Titel 54712). 
Im Vorjahr im Kapitel 15 260 verans?hlagt. 
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Kapitel 15 080 Titelgruppe 72 

Zweckbestimmung: . Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Ge

sundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesund~eitscampus 

Ist2014 Ansatz 2015' Ansatz 2016. 
TeUR Te UR reUR .. 

.' 

236 Ansatz: 1.650,0 Ans·atz: 1.500,0 

VE: 1.500,0 VE: 1.500,0 .. 
.. 

.. 
Weniger wegen Verlagerung nach K~p'tel. 15 010 TI~el ?4712. DIe sachlichen Verwaltungsausgabensind mit dem 

,Haushaltsjahr 2016 bei Kapitel 15 010 Titel 547 12v~ranschlagt. 

. . 

Inde~ Titelgruppe 72 werden Mit~el zur,~ergabe und Förderung interdisziplinärer Forschungs~ 

vorhaben in der Versorgungsforschung ausgewiesen, soweit di~se im Zuständigkeitsbereich 

?es MGEPA liegen. Ebenso dienen die Mittel der praktischen Entwicklung und Erprobung neuer 

Versorgungskonzepte und -strukturen, die insbesondere von einzelnen Leistungserbringern 

, ,.oder Kostenträgern; aber auch von den Akteurinnen und Ak~euren' der ?elbstverwaltung im Ge

sundheitssy?tem entwickelt werden. Damit werden. die· Grundlagen für auf den Menschen ~us

g'erich~ete gesundheitspolitiscne Entscheidungen gestärkt und die dringend notwendige Anpas-

, sung des Gesun?heitssystems an die Anforderungen des demographischen.Wande,'s vorange

trJeben. Die Weiterentwicklung und stärkung der .g~sundheitlichen Vorsorge: spielt dabei eine 

wesentliche Rolfe und. ist ebenfalls Gegenstand von Vergaben und Förderungen dieser Titel

gruppe. 

Die Entwicklungdemographiefester Versorgungsstrukturen ist zugleich ein wesentliches Anlie

gen des Gesundheits'campus NRW, der dazu. am St~ndort Bochum· und als Angebot 'an alle 

Regionen' sowie Akteurinnen und Akteure d~.s Landes auf eine partne~schaftliche Anstrengung 

von Versorgung, Wir.tschaft und Wissenschaft über die Grenzen der einzeln.en Versorgungssek-

. toren hinweg u'nd gemeinsam mit den Patientinnen und Patie~t~n hi~wirkt. Diese Leistungsstär -

ke. des Gesundheitslandes , Nordrhein-Westfalen auch wirksam zu. kommunizieren, ist ein' eng 

damit 'verbundenes weiteres Anliegen des Gesundheitscan:tpus Nordrhein-Westfalen. 

61 123 



Kapitel 05 300 
Schule gemeinsam 

Kapitel 
Titel 

Funkt.-

Kennziffer 

Zweckbestimmung 

Titelgruppe 82. 

Sch ulentwicklungsfonds 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar, 
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 54782 kann auch bei Titel 

633 82in Anspruch genommen werden. 
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82 

bei dery Einnahmen geleistet werden. 
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei

stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für 
denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). . 

6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 
7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent

lichungen unentgeltliCh abgegeben werden. 
8. Die Regelungen?,ur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haush~lts-

gesetz) finden keine Anwendung. . 

42782 129 Entgelte für Aushilfer,· ...... ' ............. .' ....... . 

42882 129 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ..... 

54782 129 Nicht aufteil bare sächliche Verwaltungsausgaben ..... . 
Verpflichtungsermächtigung: 190 000 EUR. 

63382 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 

Summe Tite:lgruppe 82. '.' ... ; ............. ' ...... . 

Ansatz Ansatz m~hr (+) IST 
wenig~r (-) 

2016 201,5 2016 2014 

EUR EUR EUR TEUR 

-5 

8063.00 25500 +780800 395 

788300 -788300 

806300 813800 -7500 390 
----~------------------------------~------~-----

Titelgruppe 90 

Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsver
sorgung I Geld oder SteHe im Rahmen gebundener Ganz
tagsschulen' . 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
'2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74. 
3. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Leh

rerstelfen nicht in Anspruch genommen werden, dOrfen diese erspar
ten Ausgaben im Umfang von bis zu 1.850(1.850) Le.hrerstellen hier 
geleistet w$rden. -' . 

4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 
5. In Abweicliung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dOrfenVeröffent

lichungen unentgeltlich abgegeben werde!!. 
6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbe-
. reich qis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landes- . 

mitteln bereitgestellt werden. 

427 QO . 129 Entgelte für Aushilfskräfte ....................... . 

63390 129 Zuweisungen an Gemeindenund Gemeindeverbände .. , 
Verpflichtungsermächtigung: . 37 500 000 EUR. 

. Summe Titelgruppe 90. , ... '.' .. , ....... ~ .... ' , ... . 

679 

29387 

30066 
--------------------------~~--~-----------------
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Erläuterun,gen ' 

Zu TiteJgruppe 82: 

Veranschlagt sind u.a. Mittel für: 

1. Langzeitpraktika, Übergangsberatung und Förderung von Jugendlichen im Übergang "Schule und Beruf' (enemals BUS). 
2. Selbstevaluation in Schule (SEIS) - Weiterentwicklung der Instrumente zur internen Evaluation ..... '. : ........... . 
3. 'Wert~oriEmtierte Erziehung, Erinnerungskultur und Gewaltprävention/Schule ohne Homophobie/Friedensarbeit an Schu-

len ................ , .. , ... ' ........... ; .. : ........... : .... ' .................... , ........ . 
4. Qualitätsanalyse an Schulen ......... , ..................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
5. Kulturelle Bildung, ............. ; ...... ; ............ '.' .... : ................ ; ............ " . 
6. Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftichen Unterrichts in der Grundschule ... ' ... , ............. . 
7. Dial~gveranstaltungen Staatssekretär/Bildungskonf~renz .......... ' ... , ........ ~ ... ; ' ... : ..... ' ....... . 
8. Zukunftsschul~n NRW - Netzwerk Lernkultur Individuelle Förderung ... : ..... : ................ .' . .. . . . .. . .. . 
9. Projekte zur Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur "UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung" ...... " . 
10. Bildungspolitische Symposien ...... , .... ' •......... ' .............. ' ........ : ... " ................ . 
11. Regionale Bildungsbüros in NRW als Unterstüzungsakteur in Bildungslandschaften/Regionalen Bildungsnetzwerken .... . 
12. Verkehrserziehung'in der Schule ............... ' .......... '. : ......... ' .. ' ........................ . 
13 .. Beirat "Implementation Islamischer Religionsunterricht" ........ : ..................... ~ ........ : . . . . .. . 
14. Schulprojekte der UNESCO-ProjektschulE:m ..................... : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Kapitel 05 300 , 
Schule gemeinsam 

115400 EUR 
61 900 EUR 

100000 EUR 
100000 EUR 
30000 EUR 
50000 EUR 
3000 EUR 

150000 EUR 
, 40000 EUR 

30000 EUR 
50000 EUR 
15000 EUR 
40000 EUR 
20000 EUR 
1000 EUR 15; Sonstiges.,.................... '. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . : . . . . . . . . . . 

,Zusammen ... ' ..................................... ' ........... ' ............................. -------.,---806300 EUR 

Zu Titel 428 82: 
Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses .. 

Zu TiteJgruppe 90: 
Durch die Titelgruppe '90 wird den Schulen die Möglichkeit eröffnet, Unterrichts- ,und Bildungsangebote flexibler zu gestalten. Den Schule~ (zu a) bzw. 
den Schulträgern (zu b) wird im Rahmen der Regelungen der§§ 93 und 94 des Schulgese~es insbesondere ermöglich~, 

a) auf zeitlich begrenzte Lehr- und Unterrichtsbedarfe, die vor allem bei der Entwicklung und Umsetzung des Schulprofils entstehen, also der schulspe- . 
zifischen Gestaltungsräume, Aufgabenstellungen und Themenschwerpunkte (Schulprogranim) angemessen und kurzfristig durch die Inanspruchnahme 
entsprechender Lehr- und Unterrichtsangebote Dritter sowie zur- Unterstützung der Lehr- und Unterrichtstätigkeit reagieren, sowie auch schulübergreifend 
bis zu 10 Stellen fürdie Durchführung von unterrichtlichen und/oder den l:lnterricht unterstützenden kulturellen Projekten in Anspruch nehmen zu können, 

b)'für gebundene ünd erw'eiterte Ganzta~sschulen Vereinbarungen l)1it au~erschulisohen Partnern abzuschließen. 

zu a): " , , " 
, Die Lehr- und Unterrichtsangebote sollen vor allem von Personen erbracht werden, die ein Erfahrungswissen von außerhalb des regulären Schulbetriebs' 
'einbringen können (z. B.:. Künstler,lnformatiker, pe-Experten, Literaten etc.). Diese besondere Le,hr- und Unterrichtstätigkeit ist entsprechend den wech
selnden 'inhaltlichen und unterrichtlichen Anforderungen grundsätzlich vorübergehend und befristet ausgelegt. Die Lehrtätigkeiten werden insbesondere 
im,Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses zum Lande NRW ausgeübt. ' 

zu b): 
Der Schulträger kann für gebundene und erweiterte Ganztagsschulen in der S'ekundarstufe I anstelle eines Teils des LehrersteIlenzuschlags für Ganz
tagsschulen in einem. bestimmten Umfang auch Zuwendungen des La~des erhalten und damit die Abwicklung von Ganztagsangeboten über Dritte vor-:
nehmen lassen (z.8. gemeinwohlorientierte Organisationen aus Jugendhilfe; Kultur und Sport, schulische Fördervereine). Es giit eine nach der Schülerzahl 
gestaffelte Förderung: 

ba): bei Ganztagsschulen mit 20 % LehrersteIlenzuschlag 
- unter 300 Schülerinnen und Schülern bis zu' 60.000 EUR anstelle von 1,2 Lehrer-stellen, 
- 300 bis 500 Schülerinnen und Schülern bis zu 80.000 EUR anstelle von 1,6 LehrersteIlen, 
- 501 bis 700,Schülerinnen und Schülern bis zu 100.000 EUR anstetle von 2,0 LehrersteIlen, 
- über 700 Schülerinnen und Schülern bis zu 120.000 EUR anstelle von 2,4 LehrersteIlen. 

bb):. Für gebundene 'Und erweiterte Ganitag'sförderschulen wird grundsätzlich eine Förderung von bis zu einem Drittel des gesamten für den Ganztag 
zur Verfügung stehenden Stellenzuschlags geyvahrt.' ' 

bc): Für erweiterte Ganztagshauptschulen gilt eine nach der Schülerzahl gestaffelte Förderung: ' 
- unter 300 Schülerinnen und Schülern bis zu 90.000 EUR anstelle von 1,8 LehrersteIlen,' 
- 300 bis 500 Schülerinnen und Schülern bis zu 120.000 EUR anstelle von 2,4 LehrersteIlen, 
.:. 501 bis 700 Schülerinn'en und Schülern bis zu 150.000 EUR anstelle von 3,0 LehrersteIlen, 
- über 700 Schülerinnen und Schülern bis zu 180.000 EUR anstelle von 3,6 LehrersteIlen. ' 
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o Unterstützungsleistungen 'der SupportsteIle W'eiterbildung in der QUA-LiS, 
'. . " . '. . 

o 'Entwicklungsvorhaben Sicherung der GI~ichwertigkeit d~s Zweiten Bildungsweges, 

o W'issens~haftliche Evaluation "Erprobung Bildungsgrund~~tze/Bildungsförderung für Kinder 

von 0-10 in ~jTas und S~hure~ im Primarbereich",. 

e' Netzwerke Fachliche Unterrichtsehtwicklung in der Sek. I, 

o Unterstützungssystem SINUS für Mathematik, 

o Biolo,gie im Kontext, 

,() Chemie irn Kontext, 

() Qualitätssicherung zentrale Prüfungen Sekundarstufe 11,' 

() Wissensc~aftliche 'Evaluation des Schulversuchs IIAbitu~ nach 12 oder 1~ Jahr.en", 

o Schulpl~ttform abi-online NRW, Materiajentwicklung im lehrgang abi-online.nrw; diesb~züg-
'lith notwendige Copyrights, ' 

o Entwicklung des Referenzrahmens Schulqualität NRW, Aufbau des Unterstützungsportals ' , 
ulnnere Schulentwicklung" sowie Umset~ung von Kommul!ikations- und Distributionsstrate-
gien, , 

o Entwicklung und Überprüfun'g von Bildungsstandards durch, das IQ'B, . '. . 

G Wissensthaf~liche' Begleitung des i.slainis~hen Religionsunterrichts, . 

Q Durchführung des Demokratietages 

Q Begleitung des Bund-Länder;.Programms'IIBildung in Sprache und Schrift" (BISS) 

11 Projek~e und'Maßnahmen,'zur Förderung geschlechtersensibler Bildung an Schulen. , 

Der Anteil des Ministeriums für Innovation, Wissensc'hC!ft und Forschung {3D v.H.) beträgt 1.457.600 

,E~R. 

6.58 Kapitel 05 300 TG 82 a Sc~ulentwicklungsfonds 

Ansatz 2016: 80~.300 EUR ' , 

, 

VE 2016: 190.000 EUR 

Ansatz 2015: 813.800 EUR 
, 

VE 2015: 190.000 EUR 

Der Sdiulentw!ckl~ngsfonds fasst H~ushalts~ittel zusammen, mit denen die Landesregierung rnno

vationen in und für Schulen ermöglicht. Dies umfasst Mittel fUr folgende ProJekte, mit denen exemp-' 

larisc~ w,ichtige landespolitische Schwerpunkte der Schulentwicklung innovativ gefördert werden 

sollen. 

langzeitpraktika, ÜbergangsQeratung undFörderurig \1on Jugendlichen im Über- 115.400 EUR 
gang IISchule und Beruf'" 

'Selbstevalua'tion in Schule (SEIS) '- Weiterentwicklung der Instrumente zur inter- 61.900 EUR 
nen Evaluation ." 

Werteorientierte Erziehung, Erinnerungskultur UDd Gewaltprävention I Schule 100.000 EUR 

Seite 310 vOfl 333 ' 
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, ohne Homophobie / Friedensarbeit an Schulen 

'Qualitätsanalyse an Schulen 100.000 EUR 
Kulturelle Bildung 30.006 EUR 
'~eiterentwicklung des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts' in der 50.000 EUR 
Grundschule " 

Dialogveranstaltu,ngen Staatssekretär/Bildungskonfer~nz 3.000 EUR 
Zukunftsschul~n NRW - Netzwerk Lernkultur indlviduelle Förderung 150.000 EUR 
Projekte zur Entwickiurig und Umsetzung einer Strategie zur IIUN-DekadeBildung 40.000 EUR 
für nachhaltige Entwicklu ng" 

Bildungspolitische Symposien 30.000 EUR 
Regionale Bildungsbüros, in NRW als UnterstOtzungsakteur in Bildungslandschaf- ' 50.000 EUR 
ten/RegiQnalen Bildungsnetzwerken 

Verkehrse~z.i~hu.ng in der. Schule 15.000 EUR 
Beirat ulmpl.ementatibn Islamischer Religibnsunterrichf' 40.000 EUR 

SchulpfQjekte der UNESCO-Projektschu!en, 20.000 EUR 

Sonstiges, 1.000 EUR 

Zusamm.en: , ' 806.300 EUR 

6.58.i Übergangsberatungti~d Förderung vori L~rigzeitp.raktika " 
Gefö~~ert werden die Langzeitpraktika von Jugendlichen. Ziel ist es schon im Vorfeld des ,Übergangs 

von der Schule' ins Berüfsleben Fehlentscheidungen zu vermeiden und den Schülerinnen und Schü-. . . . 
lern deren Berufs- und Arbeitsplatzwahl zu erleicht~r~. 

Die ,Jugendlichen werden in einer Kombination s(:hulischen Lernens mit betrieblicher Erfahrung in 

Praktika 'a uf den Übergang 'in Ausbildung oder Beschäftigung vorbereitet.: Gleichzeitig wird der Ver-
.' . '., 

bleib der Jüge~dli~hen bis ein Jahr nact) Verlassen der Sc;:hule erfasst, um die Wirksamkeit' der Lang-

. zeitpraktika zu dokumentieren. 

6.58.2. SEIS ~ SelbstevaluaUon in Schulen 
Das Instrument SEIS wurde von der Bertelsmann Stiftung entwickelt und liefert Schulen aller Schul- . . . . . . 

formen eine systematische Bestandsa~fnahme_zu .unterschiedlichen Bereichen von Schulq,ualität. Es 

er'möglicht auf. der Grundlage von standardisierten ,Fragebö'gen ,einen Perspektivvergleich unter

s.chiedlicher Gruppen. SEIS wird'durch eine Software für Datenerfassung und Analy~e unterstützt, die 

für jede Schule einen eigenen Schul bericht erstellt, 'der auch einen Vergleich mit Referenzwerten 

anderer Schulen und ggt einen VO,rjahresvergleich ermögli~ht. Di~ durch SEIS gewonne~en' Daten 

helfen Schulen bei der,Maßriahmenplanungfür die Schul- und Ünterrichtsentwicklung. 

Nach A'u!lösung des bis dahin zuständig'en Länderkonsortiums wird SEIS den Sch~len in Nordrhein

Westfalen seit August 2013 auf ,der Grundlage eine~ vertraglichen' Kooperation mit dem Niede'rs,äch

sischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), dem Land Sachsen-Anhalt sowie . , 

der Zentral'stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) weiterhin zur \(erfüg~ng gestellt. 

Mit dieser Haushaltspos'ition w'erden,die anteiligen Sach- und Personalkosten des Lan.des ,Nordrhein

Westfalen für die G.ewährleistung des technischen Betriebs sowie für die technische Umsetzung der 

Weiterentwicklung des Instruments durch entsprechende Dienstleister finaflz;'ert. 
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6.58.3 WerteorienUe,rte Er~iehung Ul1-d Gewaltprävention I Schule ohne Hornophobie / 
FriedelilsarbeU in Schulen, 

Werteorientiertes Handel,n, die ~nt'wkJdung soZ.ialer Kompetenzen' und die Befähiguri& zur gesell~ 
schaftlichen Bete.iligung sind Voraussetzu~gen für ein gelingendes Aufwachsen in eine'~ demokrati

sche,n Gesellsthaft. Die Stärku'ng von Demokratiepädagogik und Erinnerungskultur gehört in diesem', 

Rahmen zu den grundlegenden Baus~einen poli~ischer Bildung in derSchul'e. ' 

Z~ den geförderten Vorhab~n gehören u",a; die Bildungspartnerschaft "Schule und GedenkstättenlI, 

Wettoewerbe zuI11 sozialen und polrtische~ Lernen (z. B. "Jugend debattierf'L die Bet~i1igung des 

Landes an dem bundesweiten Programm IIDemokratisch Han,delnu
, das Projekt 115chule ger Vielfalt

Schule ohne Homöphobie(~, "Initiativen 'Z,ur Gewaltprävention sowie die Mitwirkun,g von Friedel1sor

ganisationen bei der Friedenserziehung in Schulen im Hinblick 'auf die' Kooperationsvereinbarung d~s 
Ministeriums für Sch~le und,Weiterbi,ldung und der Bundes~ehrvom August 2012. 

6.58.4 Qualit'ätsa!lalyse an. Schulen in NRW 
Die Qualitätsanalyse ist ein Verfahren der externen Evaluation zur Überprüf~lJg der Qualität der 

schulischen ,Arbeit. ,Ziel d~r Qualltäts~n,alyse an Schulen ist, der einzelnen Schule einen Überblick 

über die Qual}tät. ihrer Arbeit' zu. geben, ihr ihre Stärken und Entwicklungsbedarfezu spiegeln. Dabei 

wird ~ie Schule als Gesamtsystem betrachtet. 

Aus dem Ansatz werden finanziert: 

'. Konzeptentwicklung, Weiterentwicklung des Q~alitätstabieausl der Instru~ente ~nd de~ Ver-

fahrens 

• Workshops' und Fachtagungen' . 

• Erstellungs- und Druckkosten für Fach- und Informationsmaterialien " 

• Qu'alifizierung der Qualitätsteams 

8 Wissenschaftliche Be'gleitung'der QA/Evaluation der QA 

6.58.5 Kulturelle Bildung , 
Mit dieser Position werden Entwicklungswerkstätten, Veranstaltungen und Publikationen im Zusam

menhang der Initiative des Landes zur Förderung der kulturellen Bildung finanziert. 

Auf der Grundlage eines KMK-Seschlusses ermitteln dje Länder regelmäßig unter Schülertheatern 

einen land~s,sieger, der auf einer. Bundestagung mit den anderen landessiegern um den Titel des 

Bundes~iegers .konkurriert. Die Teilna~me des landessieg'er~ an 'dem' Bundeswettbewer~ Wird eben- . 

falls aus dieser Position finanziert. 

6.58.6 Weit,erentwicklung des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts in der 
Grundschule 

Im ~egensatz in den Fächern Mathematik und. Deutsch erfahren die Schulen heim Sachunterricht 

bisher kein~ Unterstützung. Dies ist aber dringend notwendig, '9amit eine. Umsetzung dieser kampe

tenzorientlerten lehrpläne in der Praxis auc~ im natl:lrwissenschaftlichen Bereich gelingt. Mit den 

beantragten Mittelnsoll diese lücke zumindest teilweise geschlossen werden. Das Projekt soll u.a. ' 

Synergiepotenziale zahlreicher regionaler und überregionaler Einzelprojekte (Primarforscher, zdi

Zentren, Mini-Phänomenta, ~tc.) an,alysieren und für die 'Weiterentwicklung qes Sachunterrichts ins

besondere im BereichTechnik nutzbar machen. 
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Kapiteio7040 
KinderQ und J.ugendhilfe 

Kapitel. 
Titel· 

Funkt.-
Kermziffer 

. Zwec~bestimmung 

Titelgruppe 61 

Kinder- und Jugendförderplan , 
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 
2.'Oie Ver'pflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig 

deckungsfähig. ' 
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen 

Titeln der Titelgruppe in Anspruch gen'OlJ1men y.terderl. " 
4. Die Ausgabend.er Titelgruppe sind übertragbar. 
5. Mehrausgaben dürfen bis ZUJ Höhe der Einnahmen bei der Einnah· 

mentitelgruppe '61 geleistet werden. , ' 
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dOrfen Ausgaben auch dann gelei· 

. : stet werden, 'wenn an an,derer Stelle eies Landeshaushalts Mittel für 
denselben Zweck veransch,lagt sind (§35 Abs. 2 LHO). , . 

7., Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den 
Pos: 1 .. 1.1, 1.~.3, 1.1.4, ~.1.5, 2.1.1,2.1.2 und.3.1.2 9in~ verbindlich' 

. (fachbezogene ~auschaJe). .' 
8. Die in der BeHage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu 

den Pos. 1.1.1,1.1.3; 1.1.4, 1,1.5,2.1.1,2.1:2 und 3.1.2 werden als 
fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 

9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushl:jJtsgesetz ist für die in det Beilage 
3 zu Einzelplan. 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
2.1.1,2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsyerbindliohe Erklärung zum 31.05, 
des Folgejahres vorzulegen. " 

10. Naqh § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4LHO wird zugelassen, dass 
dem Institut für soziale Ar.beit e.V., MOnster, Räume und notwendige 
Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Mini$teriums für Familie, Kinder, 
Jugend. Kultur und Sport ,unentgeltlich zl,.lr Nutzung überlassen wer-

, den. ", 
~1. Siehe Haushallsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 64. ' 

'12. qiehe Haushaltsvei'merk bei Titel 686 10. 

42761 266 Entgelte f~rAushilfen ............... ' ..•...... ~ .. . 

52661 26.6 Ausgaben fOr Sachverständige und Untersucliungsvorha~ 
ben .. : .............. : : ... ' ........... : .. : .. : ; . 

531 61 266 AusgabenfürVer5ffentlichungenund Dokumentationen. 

541 61 266' Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen ....... . 

54761 266 Nicht aufteilbare säch.liche Verwaltu,ngsausgapen ..... . 

63161 266 SonstigeZuweisungE?nanden ~und.' ..... : ........ , 

633 61 ~61 Zuweisu,ngenan Träger der'öffemtlichen Jugendhilfe ... : 

681 61 261. Ausgleich für Verdienstausfalrinfolge von Urlqubsgewäh-
. rung nach dem Sonderu·rlaubsgesetz ........... " , .. . 

68361 286 Zuschüsse an private Unternehmen und' wissenschaftli-
che Institute ............... : ................ ' ... . 

68461 261' Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe ....... ,' .. . 
Verpflichtungsermächtigung: 15000000 EUR. 

68561 266 Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemein- . 
!1ützige Institutionen. .... ' .... ~.' . :' ...... :' .......... . 

89361' 261 Zuschüsse an Träger. der freien Jugendhilfe zur Err'ichtung 
oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset
zungiJnd zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugend- . 
arbeit und der 'Jugendsozialarbeit. .. ' ...... , .. , ..... . 
Verpf/ichtungsermä,chtig,ung: 1 500 000 EUR. 

Summe Titelgruppe 61 ...................... , , , .. 

Ansatz Ansatz mehr (+) IST 
weniger (-) 

2016 2015 '2016 2014 
EUR EUR EUR TEUR 

623 

3 

48 

,185 

29000000 , 29000000 29843 

1960000 1 960000 2026 , 

334 

66265700 66265700 60425 

27 

3000000 3000000 3 7~6, 

100225700 '100225700· 97239 
--.--------------------------~--------.--.. 
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, Kapitel 07 040 
Kinder= vmd Jugendhilfe 

Erläuterungen 

Zu Titefgruppe 61: 
Das Kinder..; und Jugendförderungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (3. AG-KJHG - KJFöG) sieht in § 9 vor, die .finanzieUe Förderung der Kin
cjer- und Jugendarbeit, ~er Jugendsozialarbeit und des e~ieherischen .Kinder- und Jugendschutzes auf. der Grundlage eines Kinder- und Jugendförder- . 
plans (KJFP) für den Zeitraum einer Legislaturperiode zu gestaHen., " 

Der KJFPumfasst iin Wesentlichen die Förderbereiche der §§ 11 bis 148GB VIII - JU9!3ndaroeit, Jugendsozialarbeit und erzie,herischer Kind~r- und 
. Jugendschutz. Mit der Förderung sollen Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe dieAngebotsvielf~lt und die Pluralität sichern sowie durch die 
. gezielte F5rderung fachlicher Schwerpunkte die klassischen Angebote durch neue Formen und Handlungsf13lde'r ergänzen. Bewilligungsbehörden für den 

KJFP sind grundsätzlich die Landschaftsverbände (§ 5 Abs. 1. a Landschaftsverbandsordnung vom 14. Juli 1994, GV. NRW::8. 657). 

Der KJFP wird im Minist~rialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 'Bis zur Veröffentlichung eines neuen Kind~r- und Jug~ndförderplan? 
gilt der bisherige Kinder- un? Jugendförderplan in der bisherigen Fassung fort. , ' " , , 

Qie notwendigen Erläuterungen des Kinder- und Ju,gendförderplans sind in der ~eilage 3 ausgewiesen. 
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11 Kapitel 07,0.40 , 11, 

I1 Titelg,ruppe 61 sowie Beilage 3 
11 Zweckbestimmung Kinder- und Jugendförderplan, 

~ 
" : 

" 

ist~Ergebnis, 2014 I Ansätze 2015 I Ansätze 2016 
, EURO 

, Ansatz: 97.239.1761 1.00.225.700 I 100.225.700 
VE: I 16.500.000 I ' '16.500.000 

Der Kinder- 'und J~gendförderplan, (MBLNRW .. 201-3, ,S. 205ft) umfasst gemäß" 

, § 9 Abs. 1, Satz 2 des Dritte~, C?esetzes zurAusfüh~ung des Kirider- und J~gendhilf~~ 

gesetzes' (3.: AG.,.KJH,G-KJFoG) die Ziele und Aufgaben der Kinder.: und Jugend-
'. . . " . . 

, förde~ung auf Landesebene und gibt. die fachlichen Fördersc~werpuri,kte vor. ' 

, , 

11 

Der Kinder~und' Jugendförderp!a~, bildet das Gesafntprog~amm der Förde~ung junger" ,',' 

, Menschen in ihrem Lebensbereich außerhalb von Familie und Schule ab. Gefördert 
• • i • . ' ..' • • . • • • 

werden ,vor 'allem Organisationen der Kinder und Jugendlichen, fachorganisationen 
" .' 

~nd Träger der Kin~~r- und Jugen'darbejt, kommunale Ei~richtungen sowie einzelne 

M'c;3ßnahmen au,s Sch~erpunktberei'che'n. Eihen zentralen: Schwerpunkt bildet die' 

Förder':1rig der Infrastruktur der verbandlichen, offenen und kuiturellen Kinder~ 'Unq 
Jugendarbe,it sowie' der Jugendsozialarbeit und, qes' erzieherischEm, Kinder- ~nd 

Jugends~hutz;es. Unter der Überschrift "Fit fOr d'ie Zukunft - g?meiris~m Bildung 

erleQen" 'defin.iert dei Kjri'der- und Jugendförderpla~' 2013 ~ 2017 F6rderbereiche und 
, , 

Förderschwerpunkte, die im Kern dem Zi,el dienen, die Infrastruktur der Jugendarbe!t 

und Jugend~ozialarbeit, ?owie des" erzie~erischen Kinder- und Jugendschutze~ zu 
sichern,und zu stärken, ihre Weiterentwicklung aniure'g'en und die Realisierung von 

~ . ... . . .. . 

Maßnahmen und' Proje,kten in den' als zentral bewerteten HandILmgsfelder'~ an?:u- ' 

stoßen und zu fördern. Prävention und S:ildungsförderung, sind und bl~iberi dab~i 
. .' . 

zentrale Bausteine für eine einmischende ~ugendpolitik, die auf die Teilhabe junger 

Menschen ,setz~ und ihnen durch Ihre Organisationen' und Einrichtungen die 

erforderli9h.en Rahmenbedingungen' sichert. 
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Wesen-~liche Handlungsbedarfe wergen"zudem bei qen folgenden Punkten gesehen: 

() die Präven,tion' von Benacht~iligungslagen und Risiken des Autwa9hsen"s, 
, ' 

9 ,die Fö~dG.rung der ku,'turellen Bildung junger Menschen, , 

() die Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher, 
. . . . 

,g die Stärkung der' ge$elJschaftlichen und politischen' Beteiligung' v'on Kindern 'und 

Jugendlichen, 
" 

e d,ie Förderufl.9 der Integrati~n von Jugendlichen mit Migrations'hintergrund, 

() ~en Ausbau, der partnerscha~tlichen Zusammenarbeit von Jug~ndhilfe,' Schule 

und ande'ren Biidungsträgern, 

G die ,Stärkung der ,'Medien'kompetenz junger Menschen, 

• " die Förderung von Jugendlich~n mit BehinderUngen. 

Auf dieser Grundlage definiert der Kin~,er- und Jugendförderplan' zehn För'der

bereiche: 

1. FÖrderung, der Kinder-' und Jugendarbeit I internationale Jugendarbeit' -

Kommunale und regionale Angebote sichern un~ qualifizieren ' 

, ' 

'Mit den in diesem Förderbere,ich zur Verfügung stehenden 58.890.000 EUR "' 

, werden insbesonder~ die' Ängeböte der .offe,nen 'Kind,er- ~ndJugendarbeit, der, 

Jugendverbandsa~beit, des Rings':poli1ischer J~gend sowie Projekte im Bereich' 

der ~nitiativgruppen der kommunalen, Bildungs,landschaften, der, internationale,! 

Jugendarbeit, ~er G~denkstätte~fahrten, und der Partizipation gefördert· 

'2. Kulturelle Jugendbildung / Me~ienkompeten'z - Medien und Kurturiand NRW 

, Der Zwgang zu Angeboten der kulturellen Jugendarbeit sow:ie der Medle'nbildung, 
, , 

ist' für die Persönfichkeitsentwicklung' von ~e.sonderer Bedeutung. Mit den in , 

die~em Förderberei:ch zur Verfügung s~ehenden ß..~35.000, EU~ werden insbe~ 

, s~nqere . die Angebote der kulturelle~ Jugendbildwng und Medien'päda~ogik ge

fördert, 
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, , 

,3; Chanc~ngleichheit Iintegration/lnklusion - Toleranz und Vielfalt fördern 

, , 

Mit den hier insgesamt zur Verfü'gung stehenden 17.460.000 EUR werden die 

Angebote der jugendsozialarbeit J p'rojekte und Maßn'ahmen im Be'reich d<?r 'Int~-' 

, ~ration, von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie Projekte gefördert, ,die 
" , 

die, Teilhabe jung~r Mehschen mit Behinderungen an An~eboten der ,Jugend~ 

arbeit verbess,ern helfen. , 

4, Prävention geseUschaftlicher Und" individueller Risiken"/ junge Menschen' stärken 

--:' Gewalt vermeiden, 

~it den zur" Verfügung stehenden 4.265.00.0 EUR werden Einrichtungen' des , 

Ki~der- und Jugendschutzes wi~ z. B. die Arbeitsgerneinscha!t für Kin~er- und 
, .. .' . . 

Jugendschutz NRW und Angebote zur Integration Von ,straffälHgen Jugendlichen 

~owie gewaltpräventive Angebote im ,Bereich'der FUßbal,lfaris 9,efprdert. : 

, 5. Mädchen- und, Jungenarbeit I Gender Mainstreaminq - Mädchen und, Jungen: 

gleiche Rechte, gleiche Chancen 

Zur Förderung ,von Fachstellen 'und P~oJekten' der Mädchen- ~nd Jungenarbeit 

steh~n 1.230.000 EUR zur Verfügung', ?ie,dien~n im Kern der Weiterentwicklung 
, . 

geschlechterger~chter Angebote der J~gendarbeit. Zur Aüfrechterhaltung der 

Infrastruktur werden die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Jungenarbeitl die LAG 

Mädchen'arbeit, die LAG autonome M'ädchenhäuser soWie, die FUMA' Fachstell~ 
Gender NHW gefördert. 

, ' , 

6: 'Freiwilligendienste - Chancen für Engag~ment und Bildung 

Zu~ Förder~~g der ~urchfqhrung des freiwilligen ökologischen Jahres sowi~ zur 

Qualifizierung' der JugendfreiwiUiQendienste durch Birdungsarbei,t mit dem Ziel, 

a~ch verstärkt benachteiligten ,Jugendlichen dies'e Angebote, zu öffnen,' stehen im 

Kinder- und Jugendförderplan 3 Mio, EUR zur V~rfügui1g, 
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7. Besonder~ Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsw81sender Initiativen' 

PieWeitere.ntwicklung der Jugendarbeit entlang sich neu entwicke'lnderAnforde

~ungen bedarf ~igenständiger Anstrengungen und Experimente. Um den Trägern 

eine solche Anpassung zu ermöglichen und zur gezielt~n Entwicklung' neuer 

Angeb~isf~rmen stehen im Kinder-und Jugendförderpla.n. rd. 2.235.700 El)R 'zur 

Verfügung'. 

8. Wissenschaft~iche Arbeiten i'!l Forschungsfeld Kinder.; und Ju'ge~dhilfe . 

. . Die Entwicklung einer neuen. praxis e.ntlang .s.ich verändernder. A~forderungen 

bed arf ~~ne~.· begleit.e~d~n . ~raxisforschu;'·g. Zur Finanzierung .. entspre~hender 
Maßnahmen. stehen im Klnde~- u~d Jugendf6rderplan 1;350."000 EUR zur Verfü~ 

. gung .. 

9. Investitionen' 

. . 

. Die Ki.nder-. und Jugendarbeit benötigt angemessene gut ausgestattete Qrtlich-

keiten. Für den Erhalt un'd Ausbau entsprechender 'überörtlicher besonders: inno..: 
. .' 

vativer Einrichtunge~ der Kinder-. und J~gendarbeitstehen 3 Mio. EUR zur .Ver-

'. ·fügung. Insbe.sondere gefördert .werden. J.uge~dbildungs-: und Jugendtagunqs

.' stätten, Jugendferienheime und Jugendherbergen. 

,10: Sonderurlaubsgese,tz 

. Eine w~sentliche Stütze der Jugendarbeit ist das ehrenamtliche Engagement der 
. , . . \ 

Mitglied.er von Verbänden und Vereinen; .Um dieses Engagement zu erleichtern,' 

können Bes~häftigte Sönderurlaub ~uf ges~tzlich.er 89sis erhalten. Der dan:'it 

verbundeJ}e Verdienstausfall ~ir~ vom Land ganz oder teilweise. ausgeglichen. 
. , 

Hierfür steh~n Mittei in HÖhe von 1.960.000 EUR. zur Verfügung. 


